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Beginn der Sitzung: 9 Uhr 

Vorsitzende Helene Tschitschko: Hoher 
Bundesrat I Ich e r ö f;f n·e die 329. Si tzrung des 
Bundesrates. 

Vorsitzende: Danke. 

Nach dem Einlangen von Wahlvorschlägen 
wird vom Bundesrat die Erstattung eines ent-

Das amtliche P r o  t 0 k 0 11 der 328. Sitzung sprechenden Dreiervorschlages vorzunehmen 
des BUnldesra1e·s vom 31. Jänner 1974 ist auf- sein. 
g,elegen, unbe'anstandet geblieben und gil1t da
her al's g·enehmigt. 

Eingelangt ist ferner ein SChreiben des Bun
deskanzleramtes betreffend einen Gesetzes

E n t s c h u 1 d i g t hat sich Herr Bundesrat beschluß des Nationalrates im Sinne des Arti-
Dr. Schwaiger. kels 42 Absatz 5 Bundes-Verfassungsgesetz. 

Ich 'begrüße Iden im Hause erschienenen Ich ersuche die Frau Schriftführer um. Ver-
Unterrichtsminister Dr. Sinowatz 'auf :das aller- lesung dieses Schreibens. 
herzlichste. (Allgemeiner Beifall.) Schriftführerin Edda Egger: "An den Vorsit-

Einlauf und Behandlung der Tagesordnung 

Vorsitzende: Eingelangt ist ein Schreiben 
des Bundeskanzlers betreffend die Er;stattung 
eines Dreiervorschlages für die Ernennung 
eines Mitgliedes des Verfassungs gerichts
hofes. 

zenden des Bundesrates 

Der Präsident des Nationalrates hat dem 
Bundeskanzler mit Schreiben vom 6. Feber 
1974, Zahl 1043 der Beilagen-NR/1974, den 
beiliegenden Gesetzesbeschluß vom 6. Feber 
1974: Bundesgesetz über die Genehmigung des 
Bundesrechnungsa:bschlusses für 1972, über
mittelt. 

Ich ersuche die Frau Schriftführer um Ver
lesung dieses Schreibens. Das Bundeskanzleramt beehrt sich, diesen 

Gesetzesbeschluß bekanntzugeben und mitzu
Schriftführerin Edda Egger: "Sehr geehrte teilen, daß es beabsichtigt, entsprechend dem 

Frau Vorsitzende! letzten Satz des Artikels 42 kbsatz 5 des 

Das Mitglied des VerfassUIl!g,sgerichtshofes 
Landesamtsdirektor außer Diens,t WirkliCher 
Hofrat Dr. Jo'bann Hirsch ist am 25. Jänner 
1974 verstorben. Dr. Hirsch ist 'seinerzeit ,auf 
Vorschla'g des Bundesrates zum Mitglied des 
Vel';faSlsungs'gerichtshofes ernannt worden. 

Unter Hinweis auf Artikel 147 Absatz 2 
des Bundes-VeIlfas'sungsge's'etzes in der Fas
sung von 1929 ersuche ich Sie um Mitteilung, 
welchen Dreiervorschl'ag der BUn'desraot für die 
Nachfol'ge de's Dr. Hirsch erstattet. 

Mit dem Ausdruck meiner vorzüglichen 
Hochachtung 

Kreitsky" 

Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 vorzugehen. 

7. Feber 1974 

Für den Bundeskanzler: 

Dr. Weiss" 

Vorsitzende: Dient zur Kenntnis. 

Eingelangt sind ferner drei Schreiben des 
Bundeskanzleramtes betreffend Beharrungs
beschlüsse des Nationalrates. 

Ich ersuche die Frau Schriftführer um Ver
lesung dieser Schreiben. 

Schriftführerin Edda Egger: "An den Vor
sitzenden des Bundesrates 
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Sduiftflihrerln 
Der Präsident des Nationalrates hat dem 

Bundeskanzler mit Schreiben vom 6. Feber 
1974, Zahl 1005 der Beilagen .. NR/1974, mitge� 
teilt, daß der Nationalrat in sei,ner Sitzung am 
6. Feber 1974 den Einspruch des Bundesrates 
gegen den Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 14. Dezember 1973 über das Bunde,g� 
gesetz, mit dem das Bundesgesetz über Woh� 
�ungsbeihilfen geändert und für das Ge� 
schäftsjahr 1974 eine Sonderregelung getrof
fen wird, in Verhandlung genommen und ge
mäß Artikel 42 Abs,atz 4 des Bundes�Verfas
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 bei 
Anwesenheit der verfassungsmäßig vorgese� 
henen Anzahl der Mitglieder seinen ursprüng
lichen Beschluß vom 14. Dezember 1913, womit 
dem vorliegenden Gesetzentwurf die verfas� 
sungsmäßige Zustimmung erteilt wurde, wie� 
derholt hat. 

Das Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 
beehrt sich, hievon unter Hinweis auf die 
Bestimmung des Artikels 42 Absatz 4 erster 
Satz des Bundes� Verfassungs-gesetzes und 
unter Anschluß 'einer AJUsfertigung des Geset� 
zesbeschlusses Kenntnis ru geben. 

1. Feber 1974 

Für den Bundeskanzler: 

Dr. Weiss" 

Das zweite Schreiben: "An den Vorsitzen
den des Bundesrates 

Der Präsident des Nationalrates hat dem 
Bundeskanzler mit Schreiben vom 6. Feber 
1914, Zahl 1006 der Beilagen-NR/1914, mit
geteilt, daß der Nationalrat in seiner Sitzung 
am 6. Feber 1914 den Einspruch des Bundes
rates gegen den Gesetzesbeschluß des Natio� 
nalrates vom 14. Dezember 1913 über das 
Bundesgesetz, mit dem das Bauern�Kranken
versicherungsgesetz abgeändert wird (7. No
velle zum Bauern-Krankenversicherungs
gesetz), in Verhandlung genommen und ge
mäß Artikel 42 Absatz 4 des Bundes-Verlas
sungsgesetzes in der Fassung von 1929 bei 
Anwesenheit der verfassungsmäßig vorge
sehenen Anzahl der Mitglieder seinen ur
sprünglichen Besdlluß vom 14. Dezember 1973, 
womit dem vorliegenden Gesetzentwurf die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilt wurde, 
wiederholt hat. 

Das Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 
,beehrt sich, hievon unter Hinweis auf die 
Bestimmung des Artikels 42 Absatz 4 erster 
Satz des Bundes-Verfassungsgesetzes und 
unter Anschluß einer Ausfertigung des Geset
zesbeschlusses Kenntnis zu geben. 

7. Feber 1974 

Für den Bundeskanzler: 

Dr. Weiss" 

Und das dritte Schreiben: "An den Vor
sitzenden des Bundesrates 

Der Präsident des Nationalrates hat dem 
Bundeskanzler mit Schreiben vom 5. Feber 
1974, Zahl 1007 der Beilagen-NR/1974, mit
geteilt, daß der Nationalrat in seiner Sitzung 
am 5. Feber 1974 den Einspruch des Bundes
rates gegen den Gesetzesbeschluß des Natio� 
nalrates vom 14. Dezember 1973 über das 
Bundesgesetz, mit dem wehrrechtlidle Bestim
mungen geändert werden, in Verhandlung ge
nommen und gemäß Artikel 42 Absatz 4 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 bei Anwesenheit der verfassungs
mäßig vorgesehenen Anzahl der Mitglieder 
seinen ursprünglichen Beschluß vom 14. De
zember 1973, womit dem vorliegenden Ge
setzentwurf die ver-fassungsmäßige Zustim
mung erteilt wurde, wiederholt hat. 

Das Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 
beehrt sich, hievon unter Hinweis auf die 
Bestimmung des Artikels 42 Absatz 4 erster 
Satz des Bundes-Verfassungsgesetzes und 
unter Anschluß einer Ausfertigung des Ge
setz'es:beschlusses Kenntnis zu geben. 

6. Feber 1974 

Für den Bundeskanzler: 

Dr. Weiss" 

Vorsitzende: Dient zur Kenntnis. 

Eingelangt ist ferner ein Schreiben des Bun
deskanzlers betreffend eine Ministervertre
tung. 

Ich ersuche die Frau Sdlriftführer, dieses 
Schreiben zu verlesen. 

Schriftführerin Edda Egger: "An Herrn Vor
sitzenden des Bundesrates 

Der Herr Bundespräsident hat mit Ent
schließung vom 11. Februar 1974, Zahl 985174, 
über meinen Vorschlag gemäß Artikel 73 des 
Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung 
von 1929 für die Dauer der zeitweiligen Ver
hinderung des Bundesministers für Handel, 
Gewerbe und Industrie Dr. Josef Staribacher 
in der Zeit vom 24. Februar bis 3. März 1974 
den Bundesminister für Land- und Forstwirt
schaft Dipl.-Ing. Dr. Oskar Weihs mit dessen 
Vertretung betraut. 

Hievon beehre ich mich, mit dem Ersuchen 
um gefällige Kenntnisnahme Mitteilung zu 
machen. 

Kreisky" 

Vorsitzende: Dient zur Kenntnis. 

Ich danke der Frau Schriftführerin. 

Seit der letzten Bundesratssitzung si-nd zwei 
A n f r a g e b e a n t w 0 r t u n  g e n  einge
langt, die den Anfragestellern übermittelt 
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Vorsitzende 

wurden. Diese Anfragebeantwortungen wur
den vervielfältigt und auch an alle übrigen 
Mitglieder des Bundesrates verteilt. 

Eingelangt sind ferner jene Beschlüsse des 
Nationalrates, die Gegenstand der heutigen 
Tagesordnung sind. 

Ich habe diese Vorlagen gemäß § 29 Ab
satz C der Geschäftsordnung den in Betracht 
kommenden AussChüssen zur Vorberatung zu
gewiesen. Die Ausschüsse haben ihre Vor
beratungen abgeschlossen. Die diesbezüg
lichen schriftlichen Ausschußberichte liegen 
vor. 

Im Sinne des § 28 Absatz C der Geschäfts
ordnung habe ich daher diese Beschlüsse des
Nationalrates auf die Tagesordnung der heu
tigen Sitzung gestellt. 

Erhebt sich dagegen ein Einwand? - Di'es 
ist nicht der Fall. 

Es ist mir der Vorschlag zugekommen, die 
Debatte über die Punikte 3 unld 4 der 'Iiages
ortlnung unter einem 'abzuführen. 

Die Punkte 3 und 4 sind 
Arbeitsinspektionsgesetz 1974 und 

Novelle 'Zum Ar'beitneh!m.erschu�esetz. 

Falls dieser Vorschlag angenommen wird, 

werden '2lUerst die Berichterstatter i·hre Be
richte geben. Sodann wird die Debatte über 
die zusammengezog'enen Punkte unter einem 
abgeführt. Die Abstimmung erfolgt wie immer 
in -solchen Fällen getrennt. 

Wird ge'gen diesen VorsCh.'lag ein EinwanJd 
erho'ben? - Dies ist nicht der Fall. Der Vor
schlag ist somit angenommen. 

1. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 6. Feber 19'14 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem Bestimmungen über die Ord
nung von Unterricht und Erziehung in den 
im Sdlulorganisationsgesetz geregelten Schu
len erlassen werden (Scbulunterricbtsgesetz) 

(1089 der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gehen nunmehr in die 
Tagesordnung ein und gelangen zum 1. Punkt: 
Sdmlunterrichtsgesetz. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat PischI. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Pismi: Hohes Haus! Zur Er
füllung der Auf.gaben der österreidrischen 
Schule gemäß § 2 des Schulorganisations
gesetzes regelt der vorliegende Gesetzes
beschluß, des Nationalrates die innere Ord
nung des Schulwesens ,als Grundlage des Zu
sammenwirkens von Lehrern, Schülern und 
Erziehungsberechtigten als Schulgemeinschaft. 
Der aus 11 Abschnitten bestehende Gesetzes-

beschluß enthält neben den Regelungen für 
die Aufnahme in die SChule und die Auf
nahms- und Eignungsprüfungen Bestimmun
gen über die Unterrichtsordnung, die Unter
riChtsarbeit und SChülerbeurteilung, das Auf
steigen und das Wiederholen von SChulstufen, 
die Höchstdauer und Beendigung des Schul
besuches, die Reife-, Befähigungs-, Abschluß
und Externistenprüfungen, die Schulordnung, 
die Funktion des Lehrers und der Lehrer
konferenz, die Schülermitverwaltung, das Ver
hältnis von Lehrern, Schülern und Erzie
hungsberechtigten zueinander, die schulärzt
liChe Betreuung und das Verfahren in inner
schulischen Angelegenheiten. 

Der UnterriChtsausschuß hat die gegenständ
liche Vorlage in seiner Sitzung ,am 19. Feber 
1974 in Verhandlung genommen und einstim
mig beschlossen, dem Hohen Hause zu emp
fehlen, keinen EinspruCh zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
UnterriChtsaussChuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 6. Feber 1974 betreffend ein Bun
desgesetz, mit dem Bestimmungen über die 
Ordnung von Unterricht und Erziehung in den 
im Schulorganisationsgesetz geregelten Schu
len erlassen werden (SChulunterriChtsgesetz), 

wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzende: Danke. 

Wir gehen in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat ,siCh Frau Bundes
rat Dr. HUde Hawlicek. Ich erteile es ihr. 

Bundesrat Dr. Hilde Hawlicek (SPO): Herr 
Ministerf FI'au Vorsitzende! Sehr geehrte 
Damen und Herren! Der uns vorliegende Ge
s,etzeS'beschluß des Schulunterridltsgesetzes 
regelt Iden inneren Schulbereich. Das ikommt 
schon in seinem Titel zum Ausidruck, der 
wörtlich lautet: "BundeS'gesetz, mit Idem Be
stimmungen über die Ordnung von Unterricht 
und Erziehung in den im rSch:ulorganisatlons
gesetz 'geregelten Schulen erlassen wertiEm" . 

Mit seiner Beschlußfassung ist nun nicht 
nur die Schulor,ganIsation einheitlich geregelt, 
was in den Sdl:ul,gesetzen 1962 geschaJh, son
dern auch das innere Schulleben, wozu der 
Gesetzgeber auf Grund des Artikels 18 der 
Bundesverfassung verpflichtet i'st. 

Insgesamt drei Entwürfe Iwul'den ins'gesBIl11t 
acht Jahre laIl'g beraten. Schließlich konnte 
Bundesminister SinOiwatz in breiter Diskus
sion in der Schulrefomlikommilssion, in deren 
Unterkommissionen, im Professorenibeirat, im 
Elternbeirat, im Schüler:beirat und in Hunder
ten von 'Lehrergemeiru;chaften und zuletzt im 
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Dr. HUde Hawlicek 

parlamentarischen Unterausschuß, der insge
samt 1 3  Sitzungen 'abhielt, ein Ende der Ver
handlung'en herbeiführen. 

Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes am 1. Sep
tember 1914 werden Gesetze und Bestimmun
gen aus der Ersten Republilk und auch a'llS der 
Monarchie außer Kraft treten. Ich möchte nur 
der Kuriosität "]laib er erwähnen, daß die älte
ste Veroronuntg eine Veroronung des Ministe
riums für Oultu's und Unterricht ist, Idie vom 
1 6. Dez,ember 1 854 stammt; das heißt, daß 
älteste BestimmUll!gen dieses Gesetzes 'genau 
1 20 Jahre alt sind. (Zwischenruf des Bundes
rates B Ü r k 1 e.) Nicht 'ganz 'genoau im Jahr I 
Es war jedodl höchste Zeit ,für ein naues, ein
heitlidles Ges'etz. 

Das Schulunterricb:tsgesetz regelt, wie wir 
schon im Bericht g'ehört haben, in 81 Paratg'ra
phen das innere Sdlu'lleben. 

Im § 2 wird der Grundgedanke dieses Ge
setzes festgehalten, daß die innere Ordnung 
des Schulwesens auf dem Zusammenwirken 
von Lehrern, Sdlülern und Erziehungsberedl
tigten beruht und daß diese als Schulgemein
schaft die Aufgabe der österreichischen Schule, 
wie sie im Zielparagraphen des Schulorgani
sationsgesetzes festgehalten ist, zu erfüllen 
haben. 

Idl rufe nur in Erinnerung, daß in jenem 
Paragraphen des Schulorganisationsgesetzes 
die Jugend nicht nur nach den Werten des 
Wahren, Guten und Schönen erzogen werden 
soll, sondern auch zum selbständigen Bil
dungserwerb, zu selbständigem Urteil und zu 
sozialem Verständnis. 

Diese Erziehungsziele sollen nun nadl dem 
neuen Schulunterrichtsgesetz in partnerschaft
lichem Zusammenwirken von Lehrern, Sdlü
lern und Eltern auf demokratischer BCltsis ver
wirklicht werden. 

Es freut mich, daß viele Gedanken des 
Schulprogramms der Sozialistischen Partei in 
dieses Schulunterrichtsgesetz Eingang gefun
den haben, wie zum Beispiel die Schülermit
verwaltung, die erst unter Minister Gratz in 
den Entwurf gekommen ist, die Tatsache, daß 
Wiederholen nur dann zulässig ist, wenn es 
einen echten Gewinn für den Schüler bedeutet, 
oder auch die gemeinsamen Bestrebungen von 
Elternhaus und Schule. 

sprochen hat, "den Sdlülern repressionsfrei 
jene Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse 
vermitteln soll, die sie zu selbsttätigem Ler
nen, zu kritischer Analyse und praktisCher 
Bewältigung ihrer Umwelt befähigt". 

Im UNESCO-BeriCht 19'13 über Ziele und 
Zukunft unserer Erziehungsprogramme wird 
diese Erkenntni's klar formuliert. Es heißt 
hier: 

"J edem gleiche Chancen zu sidlern besteht 
nicht darin, wie man sich allgemein einredet, 
allen im Namen einer formalen Gleidlheit eine 
gleiche Behandlung zu garantieren, sondern 
darin, jedem einzelnen Methoden, Lernsdlritte 
und UnterridltsfoImen anzubieten, die ihm 
entspreChen ... 

Es heißt weiter - nur noch einen Satz - � 

"Die Demokratisierung der Erziehung ist nur 
möglidl, wenn es einen freien und permanen
ten Dialog gibt, der den Lernenden zur Selbst
erziehung führt, kurz, ihn vom Objekt zum 
Subjekt maCht." 

Genau diese Demokratisierung im Sinne 
einer Entwicklung des Lernenden vom Objekt 
zum Subjekt soll durCh das vorliegende Sdlul
unterridltsgesetz ermöglicht werden. 

Idl möchte auf drei Bereidle näher eingehen: 

Erstens: Aufsteigen, Wiederholen, Lei
stungsbeurteilung. 

Zweitens die Stellung des Lehrers, der 
Sdlüler und der Eltern und ihr Zusammen
wirken. 

Und drittens die Sdlülermitverwaltung. 

Großes Aufsehen hat in der öffentlichkeit 
erregt, daß ein Schüler zum Aufsteigen auch 
in die nächsthöhere Schulstufe berechtigt ist, 
wenn er ein Nichtgenügend im Zeugnis hat. 
Bei der Vielfalt der Fächer an unseren Schulen 
kann es wirklich passieren - das können mir 
die hier anwesenden Schüler bestätigen, aber 
auch Sie werden sich erinnern -, daß eben ein 
Schüler einmal ein Nichtgenügend bekommt. 
Und ihn deswegen ein ganzes Jahr wieder
holen zu lassen, ist für ihn kein Gewinn, son
dern löst eher Frustratio.nen aus als eine Ver
besserung seiner Leistungen. 

Wir Sozialisten, die wir ja, wie Sie wissen, 
überall für Chancengleichheit eintreten, wis
sen, daß diese Chancengleichheit keineswegs 
mit der materiellen Gleichstellung gegeben ist. 
Es kommt auf die UnterriChtspraxis an, die, 
wie es Bundeskanzler Kreisky in seiner Regie
rungserklärung aus dem Jahre 19'11 ausge-

Die Tatsache, daß 40 Prozent aller Schüler 
irgendwann einmal repetiert haben - Abge
ordneter Schnell hat in seiner Rede im 
Nationalrat darauf hingewiesen -, zeigt wohl, 
daß es hier eher an der Struktur der SChulen. 
denn am einzelnen Schüler krankt. 

Meiner Meinung bringt das Aufsteigen mit 
einem Nichtgenügend zwar eine echte Erleich
terung - besonders natürlich für den ein
zelnen Schüler -, eine tiefgreifende Ver-

329. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original) 5 von 66

www.parlament.gv.at



9986 Bundesrat - 329. Sitzung - 21. Feber 1974 

Dr. Hilde Hawlicek 

besserung wird aber erst eine Änderung der 
Struktur, etwa im. Sinne der Schulversuche zur 
Gesamtschule, bringen. 

Nur kurz ein paar Worte zur Leistungs
beurteilung, die ja eng damit zusammenhängt 
- Kollege Czerwenka wird noch näher auf 
sie eingehen -: Ich habe vor noch nicht all
zulanger Zeit, nämlidl vor zwei Jahren, als 
ich noch als Lehrer tätig war, ein einwöchiges 
Seminar des Unterrichtsministeriums über 
Leistungsmessung besucht. Es wurden uns 
Untersuchungen vorgeführt, die in fast er
schütternder Weise - auch für die Lehrer in 
erschütternder Weise - gezeigt haben. wie 
schwierig es ist. zu einer objektiven Leistungs
messung zu kommen. 

Wir haben durch Zahlen bewiesen gesehen, 
daß die gleiche Leistung von verschiedenen 
Lehrern - und sogar nach einem gewissen 
Zeitraum von ein und demselben Lehrer -
ganz untersdliedlich beurteilt wurde, wobei 
die Noten nicht nur um einen Grad schwank
ten, zum Beispiel ein Gut oder ein Befriedi
gend. sondern es gab sogar Schwankungen von 
einem Sehr gut bis zu einem Nichtgenügend. 
Hier haben sich besonders ausgewirkt die 
Zugehörigkeit zu Sozialschichten, daß also 
das Kind aus der besseren Familie auch besser 
beurteilt wurde, das Geschlecht der Beurteiler 
und der Beurteilten und frühere Leistungen, 
die in diesem Gegenstand erbracht wurden, 
und schließlich auch das Verhalten, das Be
tragen der Schüler. 

Diesbezüglich gibt es bereits in diesem 
Schulunterrichtsgesetz entscheidende Ver
besserungen. Es wird das Verhalten des 
Schülers in der Schule nicht in die Leistungs
beurteilung mit einbezogen, heißt es im § 18. 
Weil ja die Schüler und auch der Lehrer 
genau über den Inhalt dieses Gesetzes infor
miert werden, können sich die Schüler dann 
rechtzeitig beim Lehrer beschweren (Bundesrat 
lng. M a d e  r: Der Lehrer wird sich freuen!) -
es gibt immer 'einen, der einen sogenannten 
Pik auf den Schüler hat; manchmal glaubt 
das zwar nur der Schüler, manchmal stimmt es 
wirklich -, der ihn dn di'esem Gegenstand 
verfolgt, gleichgültig, WJi,e gut seine Leistun
gen sind. Das soll sich also aufhöDen. 

Außerdem ist audl nodl ein größefoes Ge
wicht beizumessen dem zuletzt eneichten Lei
stungsstand, wie es im

· 
Schulunoorrichtsgesetz 

heißt. Wir alle wissen: Es g.ibt einige SChüler, 
dte di,e Noten sozusagen gepachtet halben, 
sei es, daß es eine gute ist - für die ist es 
dann angenehm i die wernen dann nie wileder 
geprüft -, s,ai es aber, daß es eine schlechte 
ist und daß einem solme Noten nachlhJinik:en. 
Jetzt muß aber der Lehrer auf den letzten 

Prüfung,g.stand Rüc�sicht nehmen: Wenn ein 
Schüler im Juni eben den Stoff des ganzen 
Lehrjahres beherrscht, dann hat skh di,e Note 
eher danach zu richten als nach einem 
etwaig'en Miß,erfolg gl'eich in d,er ersten Hälfte 
des September,s, wo einer vi,el1eicht einmal 
indisponiert oder eben nicht vorbere1tet war. 

In diesem Zusammenhang möchte ich nur 
bemerken, daß auch diie Berückskhtigung der 
Sprachschwierigkeiten bei der Leistungs
beurteilung Eingang gefunden hat und daß 
im § 16, im sogenannten Kolaritsch-Para
graphen, vorgesehen ist, daß nicht immer 
Deutsch unbedingt die Unterrichtssprache sein 
muß. Hier wird Rücksicht genommen sowohl 
auf die steigende Zahl der Gastarbeiter und 
ihrer Kinder. deren Integration wir ja wollen, 
und auch auf die Zunahme der internationalen 
Organisationen. die in Osterreich, vor allem 
in Wien, angesiedelt werden. 

Sicherlich ist auch das Beurteilungssystem, 
das derzeit im Schulunterrichtsgesetz festge
halten wird, nicht das gerechteste und das 
modernste. Aber ein besseres, das bereits er
probt ist, liegt leider derzeit nicht vor. Auch 
die heftigen Kritiker des jetzt gültigen Be
urteilungssystems können uns ein anderes 
nicht nennen. 

Man ist sich nur darüber einig, daß die 
Leistungsbeurteilung angemessen, objektiv. 
gültig und zuverlässig sein soll. Mehr Schul
tests, wie sie ja derzeit in den Schulversuchen 
erprobt werden, werden sicherlich dazu 
beitragen, die Leistungsbeurteilung objektiver 
zu gestalten und dem Ideal näherzukommen. 
Bis dahin kann man nur an alle Beteiligten. 
an die Schüler. an die Lehrer und auch an die 
Eltern. appellieren, die Noten nicht als das 
Wichtigste am Schulbesuch anzusehen. 

Ich komme zu Punkt zwei, zu der Stellung 
der Lehrer, der Eltern und der Schüler und ihr 
Zusammenwirken. 

Der Lehrer steht im Mittelpunkt der Schule, 
mit ihm steht und fällt jede Schulreform. 
wie manchmal gesagt wird, und ein guter 
Lehrer nimmt eigentlich jede Schulreform vor
weg, weil er längst selbst erkannt hat, wie 
er dieser sich verändernden Gesellschaft auch 
seinen Unterricht anzupassen hat. Seine 
Hauptaufgabe bleibt auch weiterhin die Unter
richts- und Erziehungsarbeit. Neu dazu kommt 
das Recht und auch die Pflicht - es haben 
also nicht nur die Schüler Pflichten, sondern 
auch der Lehrer -, an der Gestaltung des 
Schullebens mitzuwirken. 

Im § 17. der manchmal als pädagogische 
Magna charta des Gesetzes bezeichnet wird, 
wird die eigenständtge und verantwortliche 
Unterrichts- und Erziehungsarbeit des Lehrers 
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betont. Er hat nicht nur den Lehrstoff zu ver
mitteln, sondern auch die Schüler zur Selbst
tätigkeit und Mitarbeit in der Gemeinschaft 
anzuleiten. 

Wichtig erscheint mir die Bestimmung des 
zweiten Absatzes - und diese sollten vor 
allem alle Schüler und Eltern kennen -, daß 
die Hausübungen in der Schule so vorzu
bereiten sind, daß sie von den Schülern ohne 
Hilfe anderer gemacht werden können. Außer
dem ist bei dem Ausmaß der Hausübungen 
auf die Belastbarkeit der Schüler Rücksicht zu 
nehmen. Wir wissen ja alle, daß derzeit die 
Hausübungen oft eher eine Belastung der 
Eltern denn der Kinder darstellen, und zwar 
sowohl eine psychische Belastung, daß die 
Eltern entweder nicht die Zeit haben oder auch 
nicht imstande sind, den Kindern zu helfen, 
als auch eine finanzielle insoweit, als Nach
hilfestunden genommen werden. Ich persön
lich bin gegen das Nachhilfeunwesen, nicht 
nur deshalb, weil ja hier die Chancengleich
heit nicht gewahrt werden kann, weil sich 
eben die begüterten Eltern selbstverständlich 
bessere und mehr Nachhilfelehrer leisten kön
nen, sondern auch deshalb, weil ich es . . .  

(Bundesrat Ing. M a d e  r: Zuerst haben Sie 
gesagt, die Kinder der Begüterten sind bes
sere Schüler! Jetzt sagen Sie, sie brauchen 
Nachhilfe!) Nein, ich sage das ja nicht aus 
di-es,em Grund, sond-ern weil ich es pädagogisch 
für falsch finde, denn erwiesenermaßen pas-sen 
di'e Kinder, di,e wiss,en, zu Hause harrt ihrer 
der Nachhilfelehrer, in der Schule erst gar 
nicht auf, weil sie ohnedies von ihm alles 
noch einmal vor'g'ek.aut bekommen , und man 
bedenkt nicht, daß diese K1inder dann doppelt 
so lange belastet sind : in der Schule, weil sie 
eben einf,ach dort sitzen und nicht zuhören, 
und zu HaUlSe, wo sie dann gezwungeneT
maßen zuhören müssen. Also auch aus diesen 
Gründen rein pädagogischer Natur bin ich 
geg-en Nachhilfestunden. 

Zur BelastJbarkeit nur noch eines. Hier finde 
iCh es auCh positiv, daß Lm § 54, der von den 
Aufgaben des Klassenvorstandes handelt, fest
gehalten wird, daß der Klas,senvorstand die 
Koordination der Erziehungsarbeit, die Ab
stimmung der UnterriChtsarbeit auf die Lei

stungssituation der Klasse und die Belastbar
keit der Schüler vorzunehmen hat. Wir alle 
wissen nämliCh, daß jeder Lehrer meist nur 
sein eigenes Fach sieht und nicht berücksich
tigt, wie die Schüler auCh in anderen FäChern 
belastet werden. Diesbezüglich kommt dem 
Klassenvorstand erstmals auch eine wichtige 
pädagogische und erzieherische Aufgabe zu 
und nicht nur eine verwaltungstechnische in 
Form des Ausfüllens des Klassenbuches, des 
Einsammelns von Zetteln und so weiter. 

Nun noch ein Wort zum Schulleiter, der 
meiner Meinung nach ein wenig zu kurz 
kommt in diesem Gesetz. In den Erläuternden 
Bemerkungen heißt es, daß "die pädagogische 
Führungsaufgabe des SChulleiters im Zusam
menwirken mit dem Lehrerkollegium" gegen
über seinen Verwaltungsarbeiten "in den Vor
dergrund" gestellt wird. 

Man kann nur hoffen, daß die Einrichtung 
der Lehrerkonferenz und besonders die Be
stimmung im neu hinzugefügten Absatz 6 
des § 57, durch die der Schulleiter verpflichtet 
ist, eine Lehrerkonferenz einzuberufen, wenn 
ein Drittel der Lehrer dies verlangt, auch zu 
einem partnerschaftlichen Verhältnis des 
Schulleiters zum Lehrer führt, denn aum der 
Schulleiter muß in den Demokratisierungs
prozeß mit einbezogen werden, wenn wirklich 
die ganze SChule mit demokratischem Leben 
durchflutet werden soll. Die Demokratie kann 
und darf hier nicht abbrechen oder in eine 
Sackgasse führen. 

Die soziale Interaktion Schulleiter - Lehrer 
ist ebenso wichtig wie die vom Lehrer zum 
Schüler. Von den Psychologen wissen wir ja, 
daß autoritäre Verhaltensmuster besonders 
gerne weitergegeben werden. Verständlicher 
formuliert heißt das folgendes: Wenn der 
Schulleiter den Lehrer unterdrückt und ihn 
anschreit, wird auch der Lehrer die Schüler 
unterdrücken und anschreien. 

Ich möchte hier nicht auf österreichisme 
Verhältnisse anspielen. Eine diesbezüglime 
Untersuchung kenne ich nicht, und aus den 
mir bekannten Ausnahmen bin ich niCht be
rechtigt, Schlüsse zu ziehen. Ich verweise nur 
auf eine Untersuchung von Tausch, erschienen 
in "Politische Erziehung als psychologisches 
Problem", Frankfurt am Main, worin der Autor 
zu dem Schluß kommt, daß die derzeit übliche 
Interaktion Lehrer - Schüler autokratisch sei 
und eher den Grundstein für Haltungen lege, 
die dem Bürger einer Diktatur zukommen, 
als den Grundstein für demokratisches Be
wußtsein. (Zwischenruf bei der OVP.) Ich hcl'be 
nur zittert. 

Daher erscheint mir die SChüloermitver
waf.tung und auch die Einbeziehung de-r Eltern. 
in die Schulg.emeinschaft so unerhört Wichtig. 
Di-e Sch'll'l·e wird damit von einem Getto zu 
einem g·eseHschaftlichen B.ereich, der allen Be
teiligten offensteht. (Bundesrat lng. M a d e  r: 
Jetzt werden wir die Lehrer schützen müssen, 
das sehe ich schon kommen! - Bundesrat 
B ü r k I e: Dann sind wir alle bis jetzt in 
ein em Getto erzogen worden, ausnahmslos, 
Sie auch!) leb. habe vorhin gesagt, daß gute' 
Lehrer die Schulreform bereHs vorweg-
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genommen haben, und ich kann nur hoffen, 
Kollege Bürkle, daß auch Sie ein, zwei 'so gute 
Lehrer in Ihr,em Lehrkalder gehabt haben. 

In einem eigenen AbsChnitt 12 wird das Ver
hältnis der Schule zu den ErziehungsbereCh
tigten behandelt. Es heißt im § 62, daß Lehrer 
und Erziehungsberechtigte eine möglichst enge 
Zusammenarbeit in allen Fragen der Er
ziehung und des Unterrichtes der Schüler zu 
pflegen haben. Das erscheint mir besonders 
wichtig zu sein, denn derzeit gibt es ein g-e
wisses Mißverhältnis und Mißtrauen, nämlich 
eine Konkurrenz zwischen Schule und Eltern
haus. Die Eltern machen für die Mißerfolge 
der Kinder die Lehrer verantwortlich und> die 
Lehrer das Elternhaus. Glücklicherweise kom
men aber alle Beteiligten immer mehr zu der 
Erkenntnis, daß nur eine Zusammenarbeit 
aller den Kindern wirklich helfen kann. Be
sonders bei Fragen der Sexualerziehung, der 
Berufsberatung und der politischen Bildung 
scheint mir ein Zusammenwirken Schule -
Elternhaus unerläßlich. 

kommen, und seine primäre Aufgabe, die Fest
setzung des Umfanges der Mitwirkungs- und 
Mitbestimmungsrechte, hätte er sicherlich bes
ser erfüllen können, als das jetzt der Schul
gemeinschaftsausschuß machen wird, in den 
zusätzlich zu den drei Lehrern und den drei 
Schülervertretern auch noch drei Elternver
treter kommen. Hier wird die Praxis zeigen, 
ob Koalitionen geschlossen werden, die einen 
Ausbau der demokratischen Einrichtungen 
vorantreiben oder ihn zu verhindern trachten. 

Und nun zum dritten und letzten Punkt, 
dem der Schülermitverwaltung. Den im § 43 
angeführten Pflichten der Schüler stehen ihre 
im § 58 geregelten Rechte gegenüber. Die 
Schüler haben MitwirkungsredIte und erst
mals auch Mitbestimmungsrechte. 

Mitwirkungsrechte sind ins.besondere 
das Recht auf Anhörung, auf Information, auf 
Abgabe von Vorschlägen und Stellungnahmen, 
auf Teilnahme an einzelnen Punkten von 
Lehrerkonferenzen, auch das Recht auf Mit
wirkung bei der Gestaltung des Unterrichtes 
im Rahmen des Lehrplanes und auf Beteili
gung an der Wahl der Unterrichtsmittel. 

Die Mitbestimmungsrechte oder auch die 
Mitentscheidungsrechte sind insbesondere das 
Recht ,auf Mitentscheidung bei der Erstellung 
der Hausordnung, die eben das innere Schul
leben regelt, das Recht auf Mitentscheidung 
bei der Anwendung von Erziehungsmitteln 
und schließlim aum das Remt auf Mitent
scheidung bei der AntragsteIlung auf Aus
schluß eines Schülers. 

In den §§ 58 und 59 ist die Schülermitver
waltung verankert. Sie stellt, wie es in den 
Erläuternden Bemerkungen heißt, ein Modell 
der Mitte dar, das von jeder Schule, konkret 
vom Schulgemeinschaftsausschuß, verschieden 
gestaltet werden k!ann. 

Bedenken müßten aber alle Beteiligten, daß 
es sich hiebei nicht um ein Demokratiespiel 
handelt, sondern, wie es in den Erläuternden 
Bemerkungen heißt, um die Demokratisierung 
der Schule, der mc:m heute nicht ausweichen 
kann. 

Heute werden in allen Bereichen überholte 
autQritäre Strukturen abgebaut. Wir haben 
das bereits in den Betrieben erreicht, wir wer
den es in Kürze in der Familie sehen, und 
wir von den beiden Fraktionen versuchen es 
sogar in unseren Parteien. 

Es wäre undenkbar, wenn die Schule an 
diesen Erforderni'ssen einer sich verändernden 
Gesellschaft vorübergeht. Gerade ihr kommt 
eine Hauptaufgabe bei der Erziehung der 
Staatsbürger zur Demokratie zu. Demokratie 
kann man aber nicht lernen im Sinne einer 
Wissensvermittlung, wie manche die politische 
Bildung mißverstehen, sondern sie muß man 
üben und leben. In diesem Sinne heißt es 
auch in den Erläuternden Bemerkungen: 

"Eine Erziehung zur Demokratie ohne eine 
Anerkennung von Mitwirkungs- und Mitbe
stimmungsrechten und ohne die dadurch be
dingte Bereitschaft zum Gespräch und zur 
gegenseitigen Anerkennung verschiedener 
Standpunkte von Lehrern und Schülern bleibt 
in ihren Ergebnissen zweifelhaft." 

Unsere Kinder werden nun erstmals an 
ihren Schulen diese Rechte haben. Sie werden 
am Willensbildungs- und Entscheidungsprozeß 
teilhaben können. Die Schülermitverwaltung 
bedeutet für sie nicht, wie es Unterrichts
minister Sinowatz ausgeführt hat, ein Ge
schenk, sondern eine Verpflichtung. 

Persönlich bedaure ich es, daß der im Ent
wurf vorgesehene Zusammenarbeitsausschuß, 
der aus drei Vertretern der Schüler und drei 
Vertretern der Lehrer bestehen hätte sollen, 
gefallen ist. In ihm wäre die Partnerschaft 
Lehrer - Schüler stärker zum Ausdruck ge-

Wir brauchen in der Demokratie Menschen 
mit kritischer Urteilsfähigkeit, die selbständig 
mitdenken, und wir brauchen Menschen, die 
bereit sind, Verantwortung zu übernehmen 
und mitzuarbeiten. 

Das neue Schulunterrichtsgesetz berechtigt 
und verpflichtet Lehrer, Schüler und Eltern, 
an der Demokratisierung der Schule mitzu
'wirken. Es leistet dadurch einen Beitrag zur 
Demokratisierung und stellt damit einen wei-
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teren Schritt zur Integration der Sdmle in die 
Gesellschaft dar. Wir geben ihm daher gerne 
unsere Zustimmung. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzende: Danke. 

Weiter hat sich zum Wort gemeldet Frau 
Bundesrat Edda Egger. Ich erteile es ihr. 

Bundesrat Edda Egger (OVP) : Frau Vor
sitzende! Herr Bundesminister I Meine Damen 
und Herren I Wer sel'bst als Lehrer oder in 
der Schulaufsicht tätig war, weiß, in wie vielen 
Angelegenheiten des SchUllbetri,ebes � und 
auch die Schule ist ein BetTdeb, wenn auch 
kein wirtschaftlid1er, sondem ein kul
tureller - immer wieder offene Fragen nicht 
beantwort,et werden konnten. Es gab entwed.er 
zu viele Regelungen, von denen man nicht 
mehr genau wußte, welche gültig oder anzu
wenden waren, oder die Reg,elung fehlte. 

Verschärft wurde dies·e Situation durch den 
großen Wandel im Schulw,esen, zum Beispiel 
durch die Vermehrung der Schularten und die 
damit g'eg,ebene größe,re DurchlässigkeU des 
Schulwesens, das heißt der v,eflID.ehrten Uber
trittsmöglichkeiten von einer Schultype in die 
andere. Das 'hat immer wieder sehr viele Fra
gen aufgeworfen, die eben nicht beantwortet 
werden konnten. 

Aber auch die mang·elnde Aushildung ver
schiedener Lehr.ery.ruppen über den lnneren 
Schulbetrieb und. über Pädagog,ik, zum Bei
spiel der Lehrer an höheren Schulen, der 
Beruf.s.schullehrer oder anderer, machte oft 
allen Bet,eiligten die ZusammenaI1beit schiw,er, 
weil keine ,eindeutigen Bestimmungen diese 
Mäng.el hätten ausg'leichen können. 

So w,aren und sind die Maßnahmen und die 
Maß'stäbe der einzelnen Lehrer oft selhr un
gleich, weil sie auch heute aus ihrem per
sönlichen Leben manchmal wenig ��lgemein
gültige Verhaltensnormen oder, man könnte 
auch sagen, Spieh'egeln des Zusammenlebens 
in ihren Beruf mitbrin!gen. W,er von uns kennt 
nicht di,e berechtigten Klag1en :der Kinder, auch 
der guten Schüler, über solche Vorkommnisse? 

Ebenso tragen die Veränderungen unserer 
gesamten Lebensv:erhältnis'se, die schwerer ge
wordene Erziehung der Kind,er in der Schule 
und der Fortschritt des Wissens über Entwick
lung und V,erhalten des jungen Menschen 
dazu bei, daß dieses Gesetz notwendig ge
worden ist, selbst auch dann, wenn man nicht 
zu d'enengehört, die alles reglementiert wün
schen. Für neue Situationen braucht man neue 
Hilfen, neue InSltrumente. 

Darum g.eben wtir von der Volkspartei dem 
neuen Schulunterrich,ts-gesetz unsere Zustim
mung und begrüßen, daß die schon unter 

OVP-Ministern begonnene groß,e Arbeit nun 
beendet und die Ern,euerung der Schulgesetrz;
gebung von 1962 damit 1m weslentlichen voll
endet wurde. 

tJber den Inhalt des Gesetzes gibt es ver
schiedene Urte'He: zustimmende und ableh
nende. Wer es ganz durchHest, wird jedenlal1s 
als erstes feststellen müss·en, daß damit eine 
sehr groß.e MaterJe erfaßt und geordnet wurde. 

Wte gesagt: Fast nur der selbst im Schul
wesen Tätige weiß um die Vielzahl der Ff.ag,en 
und ihrer VerfleChtungen, er weiß, wi.e ver
schieden sie oftmals für die einzelnen ZweiJge 
des Schulwes.ens gereg,elt waren, wo es �eine 
Normen gab. 

Nun ist für das gesamte Schul,wesen €dn 
gemeinsamer Weg 'gesucht und beschritten 
worden. Das i'st eine große Leistung, wie 
immer man auch die einzelnen Regelung,en 
ihrem Inhalt nach oder im Zusammenhang des 
Ganzen beurteilen mag. 

Als zwe'1t.es wird der poHtisch wache Staats
bürger 'erkennen, daß das Gesetz ein überaus 
großes Igesel1schaftspolitisches Gewicht hat. Im 
Zielparagraphen 1st sehr 'einfach unld deutlich 
ausgesprochen, daß das Gesetz das Zusammen
wirken zwischen Lehrern, Schülern unld. BI
ziehung·sber,echtigten als Schulgemeinschaft 
regelt. Es wäre zu wünschen, -daß die Sozio
logen immer so einf,ache und klare Aussagen 
über sozialle, ,also g,esellschaftspol'HäsChe Zu
sammenhäng,e fänden. 

Für das Wie dieses Zusammenrwi:r!kens und 
der Aufgcrben, die jeder IbeteiUgte Teil hat, 
bahnt das Gesetz nun neue Wege. Darin Uegt 
·s·eine besondere Bedeutung, di.e weit über den 
Augenblick der AIlIWendung hinausgeht, weil 
diese neuen Verhaltensformen ,im Zus.ammen
wirken der Menschen diese für ihr ganrz;es 
Leben prä'gen wel1den. Dies geschd..eht umso 
nachhalHg,er, als die Schule ja als ,spezifische 
Aufgabe die Errziehung, also die Formung 
und Bildung j'edes Menschen zu erfüllen hat. 
Hier wird der Mensch also nicht! nur nebenbei 
und dHettantisch zur Entwiddun'g seiner P.er
sönlichk.eit oder 'einzelner seiner Anlagen g,e
bracht, sondern hier g,eschieh.t dies fachkundig 
nach den Regeln der pädagogischen Kunst 
und dem Stand unseres Wissens über den 
Menschen. 

Dem bisherigen Schulw.esen wird vorg.e
worfen, daß ,es zu 'autoritär ist, .also den jun
gen Menschen einen'gt und ihn unentwegt 
Zwängen, w1.e man das heute immer wieder 
nennt, aussetzt. Any·efang.en vom Zwang, ein 
Untertan statt ein freier Mensch zu werden, 
Ms zum Lei,sNngszwang. Folgerichti:g gibt das 
neue Gesetz - unld das ist zu bejahen - d,em 
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SChül,er viiel mehr Raum für .seine eig.eIlle Ent
faltung und Mitw.irkung. Ich halte das, wie 
gesagt, grundsätzlich für richUg. 

Zu fragen list jedoch, ob Mer schon di.e rich
tigen Wege g.efunden sind. Ebenso notwendig 
wie Lebens,raum für Freiheit und für die Ent
faltung von Verstand, Willen und 'rulen 
anderen seelischen KräHen braucht der junge 
Mensch 'auch Hilfe hiefür. Woher kommt die 
beute so außerordentlich große Lebensangst 
und Lebensunsicherheit so vieler junger und 
in der Folge auch erwachsener Menschen? 
R.aum ohne Begr,enzung, ohne Wände gibt 
keine GeborgenJhei,t, g,iht keine Wärme, ist 
richtungs-, iIllhalts- und orientierungslos. Das 
muß uns kla'r sein. Frei kann nur der sein, 
der zuerst Grenzen erlebt hat und dann !Weiß, 
warum und wLe er sie überwinden will. (Bei
fall bei der OVP.) 

Kräfte und Anlagen können nur entfaltet 
wer.den, wenn dies sChrHtweis,e Igescbd,eht, sie 
müssen ja erst w.achsen. Wie on werden heute 
Willenskraft, UrteHsveIlDlögen und En1lschei
dungsfäihigtkeit der Kinder überfordertl Das 
R'esultat sind die Jugendlichen, die vor den 
übergroßen Aufgaben resignier,en un:d die aus 
der Sdl!wäche ihres Ich unsicher und mani
pulierbar sind wie keine Gener:ation zuvor. 
Sie ,sind den Aufgaben echter demokratischer 
also v.erantwortlicher und ,eigenstänldige; 
LebensbewäJ.tigung einfach nicht '9,ewams-en. 

Es ist begr,eiflich, daß nach den biSlher 'sicher
lich vorhandenen EinseHigkeiten des Schul
wesens jetzt das Pendel nach der anderen 
Seite ausschlägt.. Alber es wird notwendig sein 
- und das ist uns ein s,ehr ,ernst,es An
lieg,en -, daß Lebrer, Bltern, Wisls,enschaft 
und Behörden die Auswirkungen des neuen 
Gesetzes auf ,die Entwicklung der KinJder mit 
aller Wachsamkeit! beobachten und rechtzeitig 
das, was sich vielleicht nicht bewährt ver-
ändern oder weglass,sn. 

' 

Sehr wesentlich wird es sein, wre die Lehr.er 
zu ihren neuen Auf.gaben steben. Mi.r er
scheinen die Aussag,en des Gesetz,es hiefür 
dürftig. Nach § 51 hat der Lehrer zwar d�s 
Recht und die Pflicht, an der Gestaltung des 
Schullebens mitzuwirken. Aber ist er darauf 
genügend vorbereitet? 

Einer meiner Haupteindrücke, als .ich nach 
sehr langer Unter:bl'leChung 1960 wieder in 
den Schuldienst zurückkehrte, war die Be
ob�chtung, wie wen'ig die Lehrer die Möglich
keIten wahrnahmen und es sich selbst zu
trauten, demokratisch und mit Ini,tiative an 
der Gestaltung der Schule mitzuwi,rken. 

Meine Damen und Herren! Dieser Eindruck 
war deswegen ,für mich so auffalJend, weitl ich 

in meiner eigenen Schulzeit andere Lehrer 
edebt habe. Ich weiß noch genau, daß sich 
damals, als ich selbst eine Schülerin wa.r, 
die Lehrer trauten, eigene Entscheidungen zu 
treffen und die Lehrer ·sich nicht sklavisdl. 
an gewis'se Regeln hielten, ,sondern sie sehr 
wohl in einem pädagog,isch und menschlich, 
auch demokratisch r:ichHgen Sinn aIllWendeten. 

Im letzten Jahrzehnt konnte ,ich aber beOlb
achten, daß die Meinung der Lehrer "Die da 
oben .machen doch, was sie wallen" kaum 
zu überwinden war, obwohl damaJs, als ich, 
wie gesagt, Anfang der semziger Jahre in 
den Schuldi.enst zurückk.am, die vielen neuen 
Schul'g'esetze ·anfielen und es neue Lehrpläne 
gab, zu denen .eine Stellungnahme der Lehr.er 
sehr wohl erwünschrt war und sie audl Ge
legenihei,t dazu erh.'alten haben. 

Ich glaube, man müßte nun sehr g.rün'dlidl 
nachdenken - und jet�t hUte ich vor allem 
Sie, Herr Bundesminist.er, um Jhr,e Aufmerk
samkeit -, wie die Lehrer die Möglichkeiten, 
den Erfollg und die Freude ,echt demoktfatischer 
Mitwirkung einmal selbst erleben könnten. 
Da fehlt es näml'ich wirklidl. Dann wär.en sie 
wohl eher fähig, die Schüler in diesem Geist 
zu erziehen. Solche Lehrer ha:ben audl 
Autor,ität und 'brauchen nimt .autoritär zu sein. 

Wir müs'sen uns darüber im klatfen Isein: 
Wo es dem jungen Men:schen zu sehr an 
Vorbildern mang,elt, erhebt !Sich über kurz 
oder lang der Ruf .nach dem großen Führer. 
Denken wir doch daran, daß heute audl die 
sogenannten ganz progressiven jungen Men
schen, und zwar auch Europäer, den Ruf nach 
Mao oder ähnlichen Größen erheben. Das aus 
einem Mangel an Vorbildern, die die jungen 
Menschen dn unserer Welt heute oft .nidlt 
mehr erleben können. Das also zur Aufgabe 
der Lehrer. 

Ähnlich ist es mit der Aufgabe der Eltern 
od·er Erz i ehUingsb erechUgten, di.e durch dieses 
Gesetz schwieriger wird und mehr Ei-genver
an1wortung verlangt. Der größere Ftreiheits
raum für den Schüler bedeutet, wie ich er
wähnt habe, mehr Möglichkeiten, aber auch 
mehr Gefährdung für die :KJinder. Daher ist 
eine größere HiUelei-stung durch die E'ltern 
notwendig, wenn auch teilweise in größerem 
Abstand zu Iden Kindern. 

Sie müssen doch bedenken, was e.s nun 
bedeuten wird, wenn sich die Schüler ab dem 
14. Lebensjahr ihre EntschUldigung.en für Ab
wes·enheit selbst schr·eiben können. Daß da 
sehr wohl die Beobachtung der Eltern dazu
gehört, was das Kind nun treibt, wieviel das 
Kind nun wi'];klich lin der Schule ist older nicht 
ist, ohne daß der EI,ternten dir.ekt wie bisher 
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eingreifen und die dJrekte Verantwortung 
tragen kann, ich glaube, das wird eine sehr 
viel schwierigere Aufgabe für die Eltern se,in. 

Das und die teilweise ebenso notw,endige 
direkte neue Mitwirkung über Elternv,ereine 
oder dm Sch:ulg'emeinsch:afitsausschuß wird man 
auch erst den Eltern als neue wichtige Pflicht 
bewußt machen müssen. 

Wenn es durch das neue Gesetz gei1ingt, 
die drei Partner in der Schulgemeinschaft 
- also Schüler, Lehr,er und Eltern - zu einem 
edJ.ten Zusammenwil1ken zu rbringenr so wäre 
dies ein entscheidender Fortschritt für unsere 
Bevölkerung. 

Ich verwende mit Absicht das Wort "Part
ner", denn hier können an einer gemeinsamen 
Aufgabe Menschen von verschiedenartigen 
Voraussetzungen aus gerade in Erfüllung 
ihres verschiedenen Anteils und in Uberwin
dung ihrer gegenteiligen Interessen, also in 
Toleranz, zusammenwirken. Das ist gelebte 
Partnerschaft, nämlich gleichwertig im Mensch
sein, ungleichartig aber in der Mitwirkung auf 
das gemeinsame Ziel hin. " 

Der heute immer wieder verwendete Aus
druck "demokratisch" sdleint mir - leider, 
muß ich sagen - weniger am Platz zu sein, 
weil darunter heute meist verstanden wird, 
daß j eder das gleiche und alles schrankenlos 
tun darf. Und das stimmt im Falle der Schule 
ganz sicher nidlt. 

Nach diesen grundsätzlichen Ausführungen 
möchte ich noch kurz auf einige Einzelheiten 
eingehen. 

Im § 26 ist überraschend, daß ein Schüler 
nur hinsichtlich seiner körperlichen und geisti
gen Reife für das Uberspringen einer Klasse 
geeignet sein muß. Im Zeitalter der Akzelera
tion, also der verfrühten körperlichen bei ver
späteten seelischen Reife, wäre zu erwarten, 
daß der viel häufigere Mangel an seelischer 
Reife besonders beachtet wird, der aber so 
entscheidend ist für die weitere Bewährung 
in der Schule und im Leben, auch hinsichtlich 
der Fähigkeit zu geistiger Leistung. (Beifall 
bei der OVP.) Ist die p.sydlologisme Wissen
schaft noch nicht bis zu den Gesetzesverfassern 
gedrungen, daß man eben diese seelische Reife 
hier nicht einbezogen hat? 

Die Schülermitverwaltung nach § 58 scheint 
mir dem Grundsatz nach allen Schülern offen
zustehen, also auch den Schülern in den 
Pflichtschulen, wenn auch gewisse Organe 
hiefür, wie zum Beispiel der Schulgemein
schaftsausschuß, erst den Schülern ab der 
neunten Schulstufe zugänglich sein werden. 
Es kommt mir etwas viel verlangt vor, beson
ders von jüngeren Schülern, daß sie sich 

- also sie selbst und alleinverantwortlich -
von der Aufgabe der österreichischen Schule 
nach § 2 des Schulorganisationsgesetzes leiten 
lassen müssen. Ich glaube, daß für die jünge
ren Schüler die Maßstäbe des Guten, Wahren 
und Schönen noch nicht ganz präsent sein 
werden und daß sie also auch hier noch 
einiges zu lernen haben werden, wie man 
diese Maßstäbe anwenden muß. 

Ähnlich fürchte ich, daß eine allzu leichte 
Handhabung der Berufungsmöglichkeit gegen 
die Notengebung der Lehrer oder beim Nicht
aufsteigen in die nächste Klasse zu sehr 
großen Schwierigkeiten führen wird. Das 
kommt mir auch nicht sehr demokratisch den 
Lehrern gegenüber vor, daß es vielleicht allzu 
leicht der Fall sein könnte, daß das, was der 
Lehrer nun selbstverantwortlich zu bestimmen 
hat, eben Note und Aufstiegsreife, künftig 
sehr leicht angezweifelt werden kann. Es ist 
bedauerlich, wenn Mißstände diese Bestim
mung notwendig machen. Aber ich glaube, 
man müßte doch erwarten, daß die große, 
die sehr große Allgemeinheit der Lehrer hier 
gerecht und objektiv vorzugehen in der Lage 
ist. 

Nicht einzusehen ist auch, warum nach § 57 
alle Arten von leitenden Lehrern neben dem 
Schulleiter Konferenzen einberufen können, 
nur die Fachvorstände nicht. Nach meiner Er
fahrung als Fachvorstand an einer sehr großen 
Schule - und das war ich durch etliche 
Jahre - braucht niemand so notwendig das 
Recht zur Einberufung von Konferenzen neben 
dem Schulleiter wie gerade der Fachvorstand. 
Dieser Punkt wird im Augenblick wohl durch 
Verordnung so gut als möglich repariert wer
den müssen. Aber es ist eine arge Diskriminie
rung der Fachvorstände, die ohnedies keine 
leichte Position zwischen Lehrern und Schul
leitern haben. Das kann man wohl wirklich 
sehen. Es sind alle genannt : vom Bauhof
und Werkstättenleiter bis zum Schulleiter, 
nicht aber der Fachvorstand. Ich habe mir das 
sehr genau angesehen. 

Sehr zu bedauern ist auch, daß der schul
ärztliche Dienst nicht, wie ich schon bei der 
Errichtung des Bundesministeriums für Ge
sundheit und Umweltschutz gefordert habe, 
diesem unterstellt wurde. Wie wenig dieser 
Dienst in sachlicher Beziehung zur Schule 
steht, geht auch aus diesem Gesetz hervor; 
zum Beispiel sind die Schulärzte verpflichtet, 
die Lehrer hinsichtlich der Gesundheit ihrer 
Schüler zu beraten. Wie wirkungsvoll wird 
dieser umständliche Weg in der Praxis sein? 
Oder die Bestimmung, daß bei festgestrellten 
Gesundheitsmängeln der Schüler davon in 
Kenntnis zu setzen ist. W'elchen Erfolg wird 
das bei Schülern der ersten und zweiten 
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VolksschulklaJSSe haben? Was werden die 
Eltem von diesen GesundheitsmäIllQ'eln in 
Wirklichkeit erfahren können? 

Ich glaube, hier gibt es noch sehr vieles, 
w,as neu ·geordnet werden muß. Wir Isehen es 
auch in der Praxis timmer wieder, daß gerade 
die schulärztliche Betreuung der Kinder noch 
sehr viele Wünsche offenläßt, ger.ade heute, 
wo alle Lebensbedingungen nicht dazu ,ange
tan ,sind, daß ,die Kinder in eine gesunde Ver
fassung kommen. 

WeiteM wird der sehr g.roße Bereich des 
Gesetzes eine :sehr gründhidl:e Bekannt
machung unter den Lehrern notwendig 
machen. Ich ,glaube, daß, das neue Gesetz für 
die Lehr'er eine kaum geringere Autg,aJbe ist 
als die Anwendung des neuen Stliafges,etzes 
für die Richter. Di-e Lehrer haben ,aber nur 
Ms zum September 1974 Zeit, sich über alle 
diese Bestimmungen zu informieren. 

Neben ,all den Verordnungen, die .bis zum 
Herbst 1974 vom BundesmiDJisterium für 
Unterricht zu erlassen sind, 1st diese Bekannt
machung !der neuen Bes1Jimmungen an die 
Lehrer noch eine weite·re, sehr groß'e Auf,gabe, 
die auf die Beamten des Mtinisteriums und 
auf die Schulaufsicht fällt. Leider '1st die 
SpIiadle des Gesetzes teilweise - das .ist 
nicht gleichmäßig in allen Par.agr,aphen der 
Fall - 'nicht so .beschaffen, daß ,sie das Vler
stehen leichtmacht. Ich möchte Ihnen da ein 
kurzes Stück vorlesen, damit Sie sich eine 
Vorstellung davon mach'en, w.ie mühsam ,es 
ist, 'Sich unter diesen Bestimmungen ,etwas 
vorzustellen. Es heißt im § 20, wo es um die 
Leistungsbeurteilung für eine Schulstufe geht, 
in Absatz 6: 

"J enen Schülern, auf die sich die von der 
Klassenkonferenz auf Grund des Beratungs
ergebnisses zu treffende Entscheidung über 
die Nichtberechtigung zum Aufsteigen bezieht, 
ist diese ebenso wie die glei@eit1g zu tref
fende Entscheidung über die Zulässiglkeit der 
Ablegung einer Wiederholungsprüfung (§ 23) 
oder der Wiederholung der Sehulstufe (§ 27) 
unverzüglich, j edenfalls innerhalb von drei 
Tagen unter Angabe der Gründe, bekanntzu
geben . . .  (Bundesrat B ü r k 1 e: Das ist ein lan
ger Satz!) 

Meine Damen und Herrenl Ich gLaube, wenn 
Sie das das erste Mal hören, wissen Sie nicht, 
wa:s es bedeutet. Wenn Sie es das zweite Mal 
hören, werden Sie ,auch noch große Mühe 
haben, und Sie werden sehr genau nach
blätlle'm müssen, wie die Ding·e nun zusam
menhängen. (Bundesrat Hermine K u b a n  e k: 
Die OVP-Gesetze sind auch nicht leichter zu 
lesen gewesen I) 

Meine Damen und Herrenl Es 1st mir k1ar, 
daß dieses Gesetz sehr komplizierte Zusam
menhänge zu regeln hat. Aber ich. glaube, 
wir halben ,gerade in !anderen Gesetzen, die 
auch in der letzten Zeit ·erlassen wur,den, 'ge
sehen, daß es 'MögJJi.chkeiten gibt, auch von 
der Sprache her die Gesetze für den Nicht
juristen verhältnismäßig leicht verständldch zu 
machen. Meine Kritik ,gilt nieht dem ganzen 
Gesetz, sondern es sind 'einz'elne Teile, die 
es demjenigen, der es anzuwenden !hat, sdllWer
machen. 

Hier gilt eiben rwoihl das, !Was man mir einmal 
über ein Schulbuch gesagt brat: EIst di'e zweite 
Auflage wjrd ISO, w.ie man es ,sich. g,ediacht 
und :gewÜlllScht hat. Und 'Mr wanen hoffen, 
daß, wenn dieses Gesetz novelliert wi,rd, dann 
auch dtese Dinge in eine etw,as leichter ver
ständliche Form ,g,ebnacht werd-en. 

Alles in iaUem bejahen Wlir dieses Gesetz. 
Es füllt eine große Lücke aus, und wir hoffen, 
daß es elin taugliches IInstrument sein wird. 
(Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzende: Ich danke. 

Weiters 'zum Wort gemeldet hat :sieh Her,r 
Bundesrat Czerwenka. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Czerwenka (SPO) : Frau Vorsit
zendel Herr BundesmIinister! Hoher Bundesrat! 
Wenn ich vor Wochen ,in diesem Hause die 
Feststellung 'getroffen habe, daß die öster
reichische Bundesregierung 'bestrebt i,st, alle 
in der heum,gen Zeit nicht mehr brauchbaren 
Gesetze .abzuändern und zeitgerecht zu gestal
ten, so ist die heute zu Ibehandelnde Gesetzes
vorlage über das neue Schulunterrtichtsgesetz 
eine weitere Bekräftigung meiner einstigen 
Feststellung. 

Osterreich ist und war ,ein altes Kulturland, 
das sich Istets den Bestrebung'en der Volks
bildung ,au:6geschloSisen ,gezoeigt hat und auch 
weiterhin zeig,en wird. Schon vor der zweiten 
Hälfte des 18. Jahrhunderts, :als der Staat die 
AUitgalben :der iallgemeinen Volksbildung zu 
lösen versuchte, wurde ein HHdungswesen für 
die bTeiten Schichten des Volkles ,entwickelt. 

Die allgemeine Schulordnung - w,eI1!Il ;ich 
etwas geschichtlich ,werden darf - vom 
6. September 1774 unter Maria Theresia be
deutete die GrundsteJhlll:egung der österreichi
sehen Volktsschule. Nach dieser Schulordnung 
sollten Iin ,allen Städten; Marik!tge:rrueinden .und 
in den nörfem, in denen ,sich . Pfoankirchen 
beftanden, gemeine od'er TI1ivialschulen errich
tet werden. In jedem Disttik,t oder Viertel 
soHte ,eine dreijährige Hauptschule eiIllg,erich
tet weIiden, diile stich ,durch den Stoff und durch 
die zu unterrichtenden Gegenstände von der 
genannten Schul,e unterschied. In leder Provinz 
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wuI1Cle eine Normalschule installiert, die wir beacht-et und finden darin ihre gesetzliche Ver
heute als bescheidene Lehrerbildungsanstalt ankerung. 
bezeichnen würden. 

lGaiser Franz 11. ordnete im Jahre 1795 die 
Aufstellung einer Studienr,evisionshofkommis
sion ,an, und der ihm vOligelegte Lehrplan 
wurde 1 804 genehmigt. Das Reich1svolksschul
gesetz wurde lam 14. Mai 1 869 ,erlassen. Das 
erwähnte Sta;atsgrundgesetz ist 'für die Schul
entwicklung aus dem Grunde bis zur Geg'en
wart. 'bedeutsam, weH es in ,seinem Artikel 1 1  
d-en R!echtsgrundsatz festlegt, d aß  dem Staat 
das Recht der obersten Leitung und Aufsicht 
über ,das gesamte Unterrichts- und Erzi,ehungs
wesen zusteht; übrigens eine Bestimmung, die 
auch in die Verf.assung des Bundesstaates 
Osterreich Eingang ,g-efunden hat. 

Einen wesentlichen Schritt n.ach vorn machte 
das ö sterreicb:isme Schulwesen im Jahr 1927, 
als das Parlament dias unter dem dam.aligen 
UnterrichtJsmini'Ster Schmitz -eingebra.chte 
Haupt- und MUtelschul,gesetz verabschiedete, 
wodurch namentlich das in Verwirrung ge
braChte ;M1ttelsch.ulw,es'en einer Beruhigung 
zugeführt wurde. n.ie dfteijährige Bürgerschule 
wurde damit von der v,Lerjähr.igen Hauptschule 
abg,elöst. 

Am 23. März 1 934 wurde eine Vero:rdnung 
erlassen, !in der einLge Bestimmungen des 
Reichsvolksschulg,esernes- 1869 UIl!d auch darg 
Bundesgesetz vom 2. 8. 1 927 labgeändert wur-

' den. 

RefoI!IDen la'Ssen -sich wohl, was den organi
sator.iJSchen Bereich der Schille betrifft, machen. 
J·ede org,anisatodsche Neuordnung bannt je
doch noch keineswegs die GeIahr, daß das 
alte System weiterl>ebt und seine Mängel täg
lich neu reproduziert. 

Diese Feststellung ·gilt auch für das Schul
gesetzrwerk von 1962. Al,s positiv von der 
Orglanisation her -gesetzter An�ang wird dieses 
Gesetzeswerk nur fruchtbrinJgend w-eiter.ge
führt werden können, wenn das organisatori
sche Bemühen konform ,geht mit dler Neu
gestaltung .des Unterrichtes, der Entwi<k.lung 
von Dleuen Lehr- und LernmitteLn, der Ern
wicklung ·einer sinnvollen SchüJ.erm.itlVerwal
ttmg, dem AufJbau eines geeigneten Beratungs
systems sowie einer vom pädagogLschen 
A'spekt getragenen ReorganJlsabion der Schul
verwaltuIllg und des Schulremtes. 

Insbesondere hängt aber das Gelingen der 
SchulJ.1eform ,ab vom Aufbau einer neuen 
Bi:1dungsg,esinnung in ,allen, die am B.ildungs
geschehen 'beteiligt!: .sö.nd und dafür die Ver
antwortung tr,agen. 

Alle diese Probleme sind in der Regierungs
vorlage des neuen Schulunterrlichtsgesetzes 

In g-anz OIsterre:ich gab ·es ein -stark akzen
tuiertes Versuchsschulwesen im Zusammen
hang m.it den Bestrebungen der Lmdschul
reform und mH der FI'Iag-e der Pädagogi.sierung 
der Hauptschule. Man ha,t Edahrungen .ge
macht, und im Sch:ulgese�werk 1 962 wurde 
daher der Grundsatz .der Schulversuche ver
ankert. ·Mit diesen Bestimmung·en fand man 
das Auslangen, um mit: Vor-, Modell- oder 
Proj.ektversuchen im Ber-eich.e des -allgemein
bilde·nrden ISchu�wesens sowie in der Pflicht
schullehrerbiLdunJg neue ErkenntndiSlse zu 'g·e
wiIl!Ilen. Der Gesetzestext wurde 'in dieser 
Vorlage nach den neuesten Erkenntnissen 
unter Mitwirkung erfa'hreIllSter Fachmänner, 
Wissenschafbler un:d Politik!er ,ausgeaI'beitet 
und fo:rnnuld,e·rt. 

T,rotzdem kJann es zu vel1schiedenen Mei
nungen kommen, und ,es wundert mich sehr, 
daß ein Schulmann wie AbgeOI1dneter Peter 
die Grundsu'bistanz di.eses Gesetzes .alts unzeit
g-emäß bezmchnet. VieHeicht d·st er schon zu 
lange nicht mehr Lehrer. Daß uns Lehrern 
die Noteng·ebung manchmal etwas schw-erfällt, 
weiß j.eder gerechte Lehrer. W'enn aber der 
§ 18, der die Leistungsbeurteilung festlegt, in 
seinen Einzelheiten beachtet und im Zweifels
falle - bitte hören Sie gut zu - zugunsten 
des Schülers entschieden wird, dann bin ich 
der Meinung, daß die Beurteilung der Leistun
gen der Schüler durch die vorgesehenen Beur
teilungss.tufien, die ja schon his jetzt bestens 
praktiziert worden sind, klarer, deutlicher und 
gerechter ist als das Weglassen des Noten
systems und die Einführung einer schriftlichen 
Beurteilung, die kaum diese Aussage treffen 
kann. Es müßte denn sein, es werden Norm
sätze eingeführt, die überall gleich verstanden 
werden und die dann nichts anderes bedeuten 
wÜrden als eine in Sätzen ausgedrückte Noten
skala. 

Auch die Ansicht des freiheitlichen Abge
ordneten Dr. Broesigke, der die Einführung 
eines Punktesystems fordert und die beste
hende Bewertung als eine isolierte Beurtei
lung in den einzelnen Fächern bezeichnet, 
kann ich nicht teilen. Wenn er eine Punkte
beurteilung der einzelnen Fächer meint, dann 
werden Noten durch Punkte ersetzt. Meint er 
jedoch, daß ein Schüler, ungeachtet der 
Leistungen in den verschi-edensten Gegen
ständen, eine gewisse Punkteanzahl erreichen 
muß, um aufsteigen zu können, dann muß ich 
ihn als Lehrer auf die Tatsache aufmerksam 
machen, daß zum Beispiel ein Schüler in 
Deutsch und Mathematik b�i nicht genügenden 
Leistungen, aber guten und sehr guten Lei
stungen in anderen Gegenständen aufsteigen 
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und sogar in eine höhere Schule übertreten 
kann. Ob das im Sinne unserer Unterrichts
erziehung liegt? Ich glaube es kaum. 

Es be·stünde nur die Möglichkeit, daß 
Gegenstände wie Deutsch, Mathematik oder 
Englisch - bitte 'ich 'spreche hi.er als Haupt
schuHehrer - höher dotiert würden. Dagegen 
spricht Isich 'aber wieder der OVP-Abgeord
nete Dr. Gruber <aus, der den Standpunkt ve·r
tri,tt, daß ein Nicbtgenügenld in Musik das 
gleiche Gewicht haben müsse wie ein Nicht
genügend in Mathematik. 

Verehrte Damen und Heuen! Urteilen S:ie 
selbst über diese Ansicht! Ich als Lehrer kann 
nur den Kopf !schütteln und die F,eststeUung 
treffen, daß es 'sich hier w,ahrscheinlich nur 
um Meinungen von atemvertrelem handelt, 
die in dieser Form in der Schule nicht realisiert 
werden 'kÖIllIlen. (Ruf bei der OVP: Die Lehrer 
waren sich noch nie einigl) Bitte, ich habe 
5i'e nicht verstanden. (Ruf bei der OVP: Die 
Lehrer waren sich noch nie einig!) Wer? (Ruf: 
Die Lehrer!) Sie wür:de,n froh :s�in, wenn Sie 
lJehrer wären! (Ruf bei der OVP: Nein, Gott 
sei Dank bin ich es nichtI) 

Ein gewissenhafter Lehrer wird sich alle 
Noten - sei es nun bei schriftlichen Arbeitten 
im Heft oder bei mündlichen A:r:beiten - durch 
einen Vermerk im Mirttetilungsheft vom Erzie
hungsberechtigten unter.schreiben la·Sls·e.n. Die 
Eltern sind 'somit vom Leisrung·sstand unter
richtet. Dennoch begflÜße ich diese Verpflich
tung im § 19 Absatz 3 und 4. 

Daß bei Feststellungsprufungen zur sicheren 
Beurteilung bei längerem Fernbleiben des 
Schülers vom Unterricht und Nachtragsprüfun
gen in ähnlichen Fällen eine Lemfrist von 
zwölf Wochen eingeräumt wird, ist ein päd
agogisches Erkenntnis, das einer modemen 
Schulgesetzgebung entspricht. 

Wenn als wesentliche Änderung gegenüber 
dem alten Gesetz die Mitgestaltung des Schul
betriebes durch die Eltern und Schüler sowie 
die Berufungsmöglichkeit gegen nichtbestan
dene Prüfungen eingebaut wurde, so ist man 
damit einem langgehegten Wunsche breiter 
Bevölkerungskreise nachgekommen, was bei 
objektiver Beurteilung der Sachlage Erzieher, 
Eltern und Schüler einander nur näherbringen 
kann. 

Ein Problem ist nach wie vor in manchen 
Bereichen Osterreichs der Lehrermangel, der 
auch genannt werden muß, wenngleich sich 
eine wesentliche Besserung abzeichnet. Ins
besondere stößt noch immer die Versorgung 
der Rlandbezirke mit Lehflem ·auf Schw,ier.ig
keiten, weil ein Teil der im Zentralraum be
heimateten Absolventen der Pädagogischen 
Akademien nur ungern ihren Heimatbezirk 
verläßt. 

Hoher IBundesrat! Meine Vorredner, insbe
sondere Kollegin HaJWlicek, 'haben schon 
manche wesentliche Änderungen dargelegt, 
ich möchte sie nicht wiederholen. Redner, die 
noch zum Worte kommen, werden sich eben
falls mit dieser Materie beschäftigen, so daß 
ich abschließend dieses Gesetzeswerk, das 
nach achtj ähriger Beratungszeit im National
rat beschlossen wurde und das als zukunfts
orientiert bezeichnet werden kann, nur be
grüße. Es soll nicht für ewige Zeiten Bestand 
haben, sondern sich wie andere Gesetze der 
jeweiligen Lage, wenn es erforderlich ist, an
passen. Die Ausgangsbasis dafür ist geschaf
fen. 

Hoher Bundesrat! Die 'sozialistische Fr.aktion 
gibt diesem modernen Gesetz gerne ihre Zu
stimmung. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzende: Danke. 

Weiters hat sich zum Wort gemeldet Frau 
Bundesrat Ottilie Liebl. Ich erteile es ihr. 

Bundesrat OHilie Liebl (OVP) : Hohes Hausl 
Verehrt'e Frau Vorsibende l Herr Ministerl 
Sehr geehrte Damen und Herren! Die Schul
reform wur.de von all,en politischen und geseLl
schaftlichen Kräften gewünscht. Mit der Ver
abschiedung de's Schulunterrichtsg-esetz·es, d;es 
letzten Gesetzes der Schullleform 1962, wind 
auch dem Prinzip, daß die gesamte staatliche 
Verwaltung auf Grund de'r Gesetze zu erfolgen 
hat, Rechnung g,etra·gen. 

Der '9'esamte innere BeIE�lich des 'schulischen 
Lebens, der durch das gegenständliche Gesetz 
geregelt 'Wiird,- Walr bisher nur in Verordnun
gen festgeha1ten; von denen die älteste - wie 
wir schon gehört haben - aus dem Jahre 1854, 
die jüngste aus dem Jlahre 193, 'stammt. 

Nicht zuletzt wegen der Br'eiteIllWirkung der 
Schulg6lsetze, die einen großen Teil unsere!" 
Bevölroerung betreffen, bedürfen Angelegen
heiten der Schulbehöl.'lden qualifizierter 
Nationalraltsmehrheit. Die Tats�che, daß so 
wichtig'e BeLange des Schulwe.sens, wie di'e 
Rechte und Pflichten der unmittelbar Schul
beteiligten - Lehrer, Schüler, Eltern -, in 
ver,altemdeu Verordnung,en ,geregelt ·sind, 
macht dieses Gesetz gevadezu notwendig. 

Wenn es der Schule gelingt, den Horizont 
des Schmers zu erweitern, Intel1essen in ihm 
wachzurufen, sein kritisches Denken zu 
wecken und er dami.t die Zusammenhänge 
in Politik, Religion und Wirtschaft zu ver
stehen, aber auch zu werten lernt, ist das 
Unterrichtszlel und damit der Erziehungsauf
trag erreicht. 

Mit diesem Schulunterrichts gesetz ist ein 
wesentlicher Schrttt in dieser Richtung erfolgt. 
Vor allem gebührt den ,ehemaligen OVP-Mini
stern Drimmel, Bi'ffl und Mo&. Dank und An-
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erkennung für .den wertvollen Beitrag, den sie 
durCh die V OTarbeit zu d,i·es,em Gesetz gel,eis,tet 
haben. (Beifall bei der OVP.) 

Für die Zukunft der Schule ist die Demo
kratisierung von eminenter Bedeutung, weil 
damit die Erziehung zur Demokratie lam besten 
verwirklicht wird. Sie wäre als Uibung für 
künftige Aufgaben und künftiges Verhalten 
des Staatsbüligers zu ver·srt:ehen. Die Schüler 
erhalten ein'en .gesetzlichen Anspruch auf MH
gestaltung, Mitsprame und Mitbestimmung im 
Schulleben. Dadurch wird nicht <IlfUr die Denk-, 
Urteils- und Zusammenarbeibsfähi'gkeit sowie 
eine demokr,atische Gesinnung erreicht, son
dern auch, so meinen wir, die aulS . den ge
stiegenen Rechten .sich er,g'ebenden Pflichten 
w.achgerufen. 

Auch das Recht doer Lehre.r wurde durch 
entspreChendes Mitspracherecht in der "Schul
demokratie" ver.ankert. Durch die Stärkung 
der LehrerkonJierenz wird erreicht, daß die 
Lehrer weit wirkungsvoller am schulischen 
Le'ben teilnehmen können, weil sie nun über 
Bereiche, die biJsher nur den Direktoren vor
behaLten waren, mi-tentscheiden können. 

Der SChuLgemeinschaftsaUJSsmuß wIrd pari
tätisch aus LehJlern, 'Schülern und Eltern zu
sammengesetzt sein. Die ReChte, die ihm IZU
stehen, sm von großer Bedeutung. Dem 
Schul.gemeiIllSchaftsausschuß obliegen insbe
sondere : Beratungen über wiChti,ge Fragen des 
Unterrichts und der Erziehung, Beratungen 
über Fragen verwa,ltung,stechnischer Natur, 
wie Durchführung von Elternsprechtagen 
- auch die viBllbeanstandeten Samm1ungen 
werden dort besprochen - und dile Festset
zung des Umfanges der Mitwirkungs- und 
Mi.tspr,acherechte der Schiller und Schülerver
treter. 

Wie wir aus dem Vor'Qles,a,gten sehen, gar,an
tiert diese Institution das Mitwirkungsrecht 
der Eltern am Ischulischen Leben. Auß'erdem 
fördert es den notwendigen KollftaM zwli:sChen 
Eltern und Lehrern, was ' letztlich wdederum 
dem Schüler zugute kommt. Durch dieses Zu
sammenw,irkJen und g·emeinsame Erarbeiten 
glauben wir, ein höheres Bildungsniveau zu 
erreichen, 

Die Elterninformabion Ischrei'bt Beratungen 
zwisChen Eltern und Lehliern vor. Diese Part
nerschaft bietet die Basis, IschulisChe Konflikte 
friedLich zu lösen. Dadurch werden ei,nerseits 
die Eltern vor negativen nberraschungen ge
schützt, ,andererseits können sie rechtzeitLg 
positiv auf ihre Kinder einwirken, um bessere 
Lei.stungen zu erzielen. 

Rundfunk und Presse suchen lassen müssen. 
In der T,a;gespresse vom 12.  Februar können 
wir lesen: Vernweifelte Eltern suChen alb
gängige "Zeugniskinder" . Kaum hat es an der 
Schule Zeugnisse gegeben, 'steigt die Zahl der 
abgängigen Kinder UI1ld Jugendlichen. Ver
zweifelte Elrtem verwünschen den ZeUignis1:lag, 
der labIle Mädchen und Bul1sche·n zu unüber
legten Handlungen treiibt. 

Der Antr,ag der ,so7Jia1Astischen Fraktion, die 
musischen Fächer wohl 'Zu bewel'ten, aber 
ni'Cht für das Aufsteigen in die nächsthöhere 
Klasse in Betracht zu ziehen. 'wäre, so glaube 
ich, eine radikale Abwertung dieser FäCher 
und der Lehrpersonen, dlie diese Fächer unter
richt'en. Die Kulturpolitik UIliser,es Landes hätte 
dadurch :stark. an Ansehen verloren. (Vorsit
zender-Stellvertreter Dr. S k o t  t o n  über
nimmt die Leitung der Verhandlungen.) 

Wir müssen uns noch viel mehr in unserem 
Land bemühen, kultureJ.les Niveau und Akti
vitäten zu heben. Das Aktivwerden auf diesem 
Gebi-et aber muß bereits im SchulaUer begin
nen. 

Wir wiJSsen aLle , daß ,bei den mus�sChen 
Fächern dle Begabung Ü1berwi'egend 'für den 
ErfoJ,g maßgebend ist. DeShalb ist die · Rege
lung des § 18 Ziffer 1, daß auf körperliche 
Fähigkeiten und Anlagen bei der Beurteilung 
eines Schülers bei Leistungswillen Rücksicht 
zu nehmen ist, meiner Meinung nach die ge
rechteste Lösung. 

Das so oft vorgebraChte Argument, das Auf
steigen mit einem NiChtgenügend in die 
nächsthöhere Klasse ziehe einen Niveauabfall 
naCh sich, ist meiner Meinung nach nicht 
gerechtfertigt. Das Aufsteigen mit einem 
Nichtgenügend ist von nachstehenden Bedin
gungen a:bhängig, und es ist wichtiog, das zu 
wissen : 

Der Schüler darf nicht schon im J ahres
zeugnis des vorhergegangenen Schuljahres in 
demselben Pflichtgegenstand die Note Nicht
genügend erhalten haben, der Ibetreffende 
Gegenstand muß lehrplanmäßig in einer 
höheren Schulstufe vorgesehen sein und die 
Klassenkonferenz muß auf Grund der übrigen 
Leistungen feststellen, daß der Schüler die 
Voraussetzungen zur erfolgreiChen Teilnahme 
am Unterricht der nächsthöheren Schul stufe 
aufweist. 

Daraus ergibt sich, daß sich der Schüler 
dem Gegenstand, in dem er versagt hat, nicht 
entziehen kann. EntspriCht der Schüler in dem 
betreffenden Gegenstand in einer höheren 
Schul stufe nicht, muß er ja sawieso die Konse
quenzen ziehen. Die Bestimmung dieses Para-

Es wi.rd hoffentUch keine V'er1lweiifelten graphen bietet lediglich eine Chance für die 
Eltern' mehr g'eben, die ähre aus Angst vor Schüler und die Eltern, ein Schuljahr zu ge
Strale abgängigen "Zeugniskinder" durCh winnen. 
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Das Zeugnis der ersten Schulstufe ist für 
das Aufsteigen nicht maßgeblich. Diese Lö
sung finde ich als Mutter pädagogisch richtig 
und menschlich. Vor allem Kinder, die keine 
Möglichkeit hatten, einen Kindergarten zu be
suchen, verkraften oft den Ubergang vom 
Spielalter in das Lernalter nicht. Solche Kinder 
aber könnten durch das Repetieren lebens
lange psychische Schäden davontragen. 

Erlauben Sie mir, abschließend noch weitere 
Vorzüge dieses Gesetzes anzuführen: Der 
Lehrer hat den Lehrstoff dem Stand der 
Wissenschaft entsprechend anschaulich und 
gegenwartsbezogen zu gestalten. Lernpsycho
logische Einrichtungen dürfen nicht mehr ne
giert werden. Hausaufgaben sollen so gestellt 
we:r:den, wie wir bereits von der Vorrednerin 
gehört haben, daß sie ohne Hilfe anderer 
bewältigt werden können. Dies kommt vor 
allem wiederum der berufstätigen Frau zugute. 
Es gibt keine Hausaufgaben mehr an Sams
tagen, Sonn- und Feiertagen, sodaß die Familie 
endlich gemeinsam die Freizeit gestalten kann. 
In Zukunft bedarf es auch keiner Energie
krise mehr, um die so oft geforderten Winter
ferien durchzusetzen. 

Der Entwurf des Schulunterrichtsgesetzes 
wurde durch Jahre auf breitester Basis dis
kutiert und hat den Konsens der Fraktion der 
Sozialistischen Partei und der Fraktion der 
Osterreichischen Volkspartei gefunden. Dieses 
Gesetz wird den Schülern das Bewußtsein, 
daß sie nicht für die Schule, sondern für das 
Leben lernen, leichter ermöglichen. Möge das 
Ministerium rechtzeitig durch Aufklärungs
schriften alle Beteiligten von den Aufgaben, 
die sie durch das neue Schulgesetz zu be
wältigen haben, infOI:mieren, um Fehlentwick
lungen zu verhindern. 

Meine Fraktion wird gegen den Gesetzes
beschluß des Nationalrates vom 6. Feber 1974 
keinen Einsprum erheben. Ich danke. (Beifall 
bei der avp.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Als 
nächster zum Wort gemeldet ist Herr Bundes
rat Remplbauer. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Remplbauer (SPO) : Sehr geehrter 
Herr Vorsitzender! Herr Bunlde'Smini,ster! 
Meine Damen und Herrenl Das Schulgesetz
werk 1962 stellt die österreichisch'e Schule, 
wie heute schon ,aus'geführt, auf ein neue's 
Fundament. Es enthält die erste umf.assende 
Reg'elung der Ol1ganisation des SchulwesenJs 
und !die Einordnung der Schule ln di'e Staats
rechtsordnulllg unserer Repuhlik. Zu diesem 
Schulgeset21W·erk bekennen w,ir SO:lJial1sten uns 
voH und g.arrz. 

Während ,sich die im Jahre 1962 beschlos
senen Schulgesetze zum überwiegenden Teil 
mit Fragen der Ol1g,anisatJion des österreichi-

schen Schulwesens bef.a.Bten un.d nur verein
zelt, wie etw,a: im Schulpflichtg'eJSetz, im Schul
zeitgesetz oder im ReldlgionsunterrlichtsgeEietz, 
Bestimmungen über die innere Schulreform 
enthalten, wird im vorliegenIden Schulunter
richtsgesetz der innere Bereich der SchuLen, 
also Unterricht unJd Erziehung in der Schule, 
einer umf,CIlssenden Re,gelung unt'erzOlgen. 

In 17 Abschnitten werlden, wie schon vom 
Berichtefistatter erwähnt, die :R!echte und Pflich
ten der Lehrer, der Schüler und der Eltern 
fe·stgelegt. 

Vor aUem abe·r soll in di'8'sem Gesetz der 
p.artneIlschaft in der Schule R€chnung getrag'en 
wer.den. BesonideIis sei hier auch diioe Arbeit 
der Schulreformkommission nochmals g,eWlÜr
dlgt, und auch die zahlreichen Breratungen mit 
Lehrervertretern, mit Elternrvertr'etern und 
auch mit Schülern liegen diesem Gesetzent
wurf zugrunde. 

Ebenso l[e-gt dem Ge.setz das Bestreben zu
grunde, alle für das FunktioIlli'eren der Unter
richts- und Erzitehung.sa,rbe-it in der Schule 
wesentlichen BereiChe - viele davon IW·aren 
nur zum Teil durch Gesetze, metist aber durch 
Erlässe IgeJlegelt - zu erlassen und. sie damit 
auf eine einwandfreie rechtliche Grundlage zu 
stellen. 

Ziel dieses Gesetzes ist es, die Elternrechte 
zu wahr,en und erstmal'ig in Osterreich die 
Mitwirkung der Schüler an der Gestaltung 
der Schule in maßv01ler Wei;se zu ver.ankern. 

Eine e'ingehenlde Regelung erfährt sdüieß
lich der Frag'entkreis der MÖlglichkeit der An
fechtUIl!g schulischer Errtschteidungem 

Wenn dieses Schulunterrichtsge-s·etz in der 
NationClllr.a.tsdehatte auCh 'tei:lweise kribi·siert 
wuIide, wenn, wie :schon erwähnt, die FPO die 
Le.istuIllgsheurte-ilung in Form eines Punkte
systems fOI1dert, von einer Versteinerung der 
österreichischen :R!echrtsordnUIlJg spricht, weil 
die Beschlußfassung einer qualifizierten Me'hr
heit bedarf, wenn Bedenken im Hinblick ·auf 
die SChülermitVlerwal.t'llIllg, auf die Schülerver
tretung sowie den Schulgemeinschaftsausschuß 
gleäußert wurldeflJ ode'r wenn zum Ausdruck 
gebracht wird, daß Te.He der Grundsubstanrz 
des Gesetzes unzeitgemäß seien, daß es die 
Lehrer betreffend manchmal sOlglar den Charak
ter der DemokratieJfeindlichkeit annehme und 
daß mit .den Elterninteressen tI1!icht .allzu 
freundlich umge:gang,en weide, so ist .das 
g'erade'Zu, meine Damen und Herren, ,absurd, 
in.s Gegenteil ve,rkebrt uIlld unvel1ständiLich i  

Wenn ich mir .ausnahmsweise gerade in 
dieser 'Materie ein Urteiil erlaube und zu 
diesem Gesetz etw.as ausfUhrJich Stellung be
zilehen will, dann auCh deshalb, weil es noch 
nicht ,allzu l,ange her ist, daß im selbst als 
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Schüler g·ar manches an einer damaLs in vieler 
Hinsicht noch sehr undemokrati:schen Schule, 
die vornehmlkh auf der Amtsautorität auf
baute, auszuse�en hatte UlIlld weil vieJes s'ehr 
undemokratisch geregelt war, weil ich ferner 
immerhin 'auf eine fast 20jährige Berufspraxis 
auf nahezu allen Schulstufen der Pflichtschule , 
der Volksschule, der Hauptschul'e, der Sonder

schule und auch des P.olytechnischen Lehr
ganges verweisen darf und bis vor kurze.r 
Zeit - .auch bei mir sind es, wie ich glaube, 
zwei Jahre iher, 'daß ich MitgHed di·eses Hohen 
Hauses wurde - als Lehrer dieseLben Fest
steUl.1JIlgen wie aJ}ls Schmer treffen mußte, 
wenngleich ich mich ,in meinem Bereich auch 
damals - ohne gesetzliche Deck.un-g - dort 
und da um echte Partnerschaft bemüht habe. 
Schließlich, weil ich nun auch als Va:ter von 
vier schulpfliChtigen Kindern - zwei in der 
AHS und zwei :in. der Pflichtschule -, als 
Elternteil mit der gesamten Problematik von 
Unterpicht und Erziehung täglich kOnifronUert 
bin. 

So, sehr .geehrte Damen und He·rren des 
Hohen Haus'es, sehe ich nicht ,al.s ehemaUger 
Schüler, nicht als Lehrer, deren Personalver
tretung und GeweI1kschaftsvertretung nach 
wie vor zu meinem Autig,abenkreis gehört, und 
auch nicht als EUernteH Grund zur Kritik 
an diesem Schulunterrichtsgesetz, sondern 
möchte 'eher allen, die dazu betgetragen und 
an der Gestaltung und Ausformung dieses, 
w,ie ich meine, epochemachenden Gesetzes 
mitgearbeitet und mitgerungen haben, Dank. 
sagen (Beifall bei der SPO), vor aHem aber 
unserem verehrten Herrn Unterrichtsminister 
Dr. Sinowatz, dem wir 'gerne sein unermüd
liches Streben nach Demokra:tisierung und 
Human:isierUIllg UIliser,e's Schulwesens beschei
ni-g'en wollen (Beifall bei der SPO) unJd dem, 
w.ie ich gIlaube, mit dies,em SdlUilunterrichts
gesetz wahrlich ein 'großer Wurf g-elungen i,st, 
der auch durch kritische oder teils neglatiV'e 
Stimmen nicht ge·schmälert werden kann. 

Hie.r kann ke-ine Rede von Euphorie sein, 
und der Herr Unterrichtsminilster darf mit 
Recht darüber 'g.lüddich sein, daß dieses Gesetz 
auch hier im Bundesrat heute sicher nicht 
beeinsprucht, sonrlel'n beschlossen :werden 
wird . 

Objektiverweise sei 'auch heute anerkannt, 
daß sich die Sprecher der OVP zu die,sem 
Gesetz 'bekennen und daß besonders illIl 
Nationalrat zum Ausdruck. kiam, daß es 'sich 
dabei keinesweg,s nur um eine Strukturreform 
handle. Ich möchte die Ausführungen meiner 
VorredneIiin durchaus anerkennen, die diesem 
Schulunterrichtsgesetz VTiele positive Aspekte 
abg'ewinnen konnte . 

Zu mei-ner Vorrednerin, Frau Bundesrat 
Egg'er, möchte ich ganz kurz sagen, daß ich 
größeI'es Vertrauen ;in dte Lehl'le,r dahin 
gehenid. ,setze, daß sie sich in diesem Gesetz 
sicherlich auskennen werden. Sie ihaben ja 
schließltich auch die Ferien, und wer we'iß, wie 
groß die BUdungsfreudigkeit der Lehr,er auch 
während der Ferien ist, darf davon überzeugt 
sein, daß sich die Lehrer dieses Gesetzes nicht 
nur be'WUßt si-nd, soIlJd.ern daß sie es auch 
studieren und es, wie wir alle mUeinander 
hoffen, auch im Geiste der Demokratie und 
der Pa-rtnerschaft handhaben werden. 

nie Zweidritte!lmehrheit steht - da's ist 
klar - nicht den Notwendigkeiten der Gesell
schaft entgey·en, soooerIli ist, wie ich meine, 
vielmehr ·als nützliches Instrument der Kontli.
nuität zu .vepstelhen. 

K'eine,swegs, meine Damen und Herren, tritt 
der St.aat den Lehrern ·als Obrigkeitsstaat 
ge 9 eIllÜb er. Es steht auße r  Zweifel, daß die 
Lehrer eIn Mitspr.acherecht haben. Sie haben 
das Recht, ihre Interessen zu vertreten, und 
nehmen die Schuldemokr.atie sicher auch in 
Anspruch. Ebenso ist das Recht der Eitern in 
diesem Gesetz abgesichert. Die Schule soll 
und muß ·das demokratische Gesellschafts

modell widerspiegeln, und ni'emand ist in 
dieser Schu1demokra1Jie .ausgesperrt. 

<Dieses Gesetz soll ood darf keim AJ.i1biJgesetz 
sein, es 'Soll blutvo.lles demo'kratisches Leben 
in unsere Schulstuben 'bringen. Dieses Gesetz 
fixiert Bestehendes im Schul alltag, soweit es 
gut ist. Dieses Gesetz verändert aber auch 
Bestehendes, soweit diese Veränderungen not
wendig sind, und -dieses Gesetz bringt in 
manchem neue Wetg·e in die Schulwirklichkeit, 
die ein uIlJbedingtels Erfordemi,s der heutigen 
GeseHschaJft darst-ellen. 

Ziel des im SchUllunterrichtsgesetz vorge
sehenen Modells der Schülermitverwaltung ist 
nicht DemO'kJr.atiespii,elerei. EIis{mals, meine 
Damen und Herren, wird hier der Versuch 
'unternommen, in der Schule die gewüllJSchte 
p.artnerschaft, die heute wiederholt angezogen 
wurde, durch Rechtsformen �u erfassen. Dieses 
Modell ist 'sicher ausbaufäh�g ; es hasiert auf 
erp,rohten Formen in der Schule uoo kann 
nach der j eweiligen Schulwirklichkeit gestaltet 
werd·en. 

Gerne möchte ich .auch auf eirr�ge Neuerun
·gen verweisen, die für Schüler, Lehrer und 
Eltern von Bedeutung si.nd. So finden die 
Abweisungsgründe beim Aufnah:meverfa:hren 
dann keine AnwenduIll9, rweIllIl bereits G e
schwister des A'Uiinaihtmebewerbers ·die betref
fende Schule besuchen, eine sehr begrüßens
werte Bestimmung in -diesem Schuilunterrichts

gesetz. 
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Um Härtefälle, in denen Aufnahmebewerber 
trotz erfolgreicher Ahlegung einer Aufnahms
oder Eignungsprüfung wegen PI,atZJInangels 
nicht au�genommen werden können, zu mil
dern, iSit auch vorgesehen, daß die el'lfO'Lgreich 
abgelegte Prüfung auch zur Aufnahme für 
zwei wei'bere Schuljlahre berechtigt. 

Die Lehrfächerverteilung erfol,gt in der 
SchulkonIerenz unter Bedachtnahme auf di,e 
Vorschriften über Lehrverpflichtung und Lehr
befähigung und audt unter BerücksidttLgung 
hi.emit vereinlbarer Wünsche der Lehrer. 

Für die A'IlJID.eldung zur Teiltnalhme an Frei
gegenständen UIIl.d verbindlichen Ubungen ist 
eine Frist vorgesehen. Die KlasseIllkonferenz 
hat die TeiJlnahme eines Sdtülers abzulehnen, 
wenn dadurch der erfo1greiche Abschluß der 
Schulstuf.e in Frage gestellt erscheint. Audt 
der Schüler kann sich aus diesem Grunde ab
melden, eberrlialls sicher eine sinnvolle Ein
richtung. 

Die Ausstattung mit U\Il.'terrichtsmi,u·eln legt 
die Schulbehö.rde fest. Für Parallelk:Jlassen 
sind die gleichen Unterrichtsmittel festzulegen. 
Der Klassenvorstand hat den SCbJiUern bis zum 
Ende des UmerrichtsJahres die im nächsten 
Schulj ahr erforderlichen Unterrimtsmittel be
koanntzuge'ben . 

nie Unterrichts·arbeit erfoLgt nach wie vor 
in der Schule. Sie k a n n durch Hausühungen 
ergänzt werden. Das Ausmaß der Hausübun
gen hat sidt an der Belastbarkeit der Schüler, 
aber auch an der Anzah'l der Unterrichtsstun
den an den betreffendeIl! Schultagen sowie an 
den in den übrigen GegeIl!ständen hereits ge
stellten Hausübungen und auch an allfälligen 
SchulveranstaJ.tUIl!gen zu orienUeren. 

Hausübungen, das hat bereits meine VOIl'
rednerin erwähnt, dürfen an Sonn- und Feier
t,ag.en, Samstag,en, Wochenenden und in den 
F·er,ien nicht ·gegeben werden. 

Wichtige Anliegen des öffentlichen Lebens 
können im Unterricht Berücksiclrtilgung finden. 
Das Gesetz sieht jedoch eine zahleIllmäßig'e 
Beschränkung vor. D1e Lehrpläne beziehen 
solche ThemenkreiJse Ja bereits in den Unter
richt ein: Tag der Vereinten Nationen, Tag 
des Waldes, Tag der Milch unid so weiter. 
Ich glaube , es gibt - wir halben es wäihrend 
meiner Tätigkeit als Lehrer eiIllIIlal gezählt -
ung·efä'hr 40 AnläJsse, di·e im Unterricht zu 
berücksichtigen sind. Daher halte ich es für 
richttg und gut, daß hier eine Beschränlmng 
erfol·gt. 

Zur Lerstungsbeurteilung WtUrde bereits viel 
ausg·eführt. Als wichtigs.tes Beurteillungs
kriterium erscheint mir, rwie im Ge·setz primär 
angeführt, die ständige BeobachtuIlig der Mit
arbeit des Schülers im Unterricht. Wenn die 

Beurteilungsstutfen, also die Noten, vorerst 
beibehaLten werden, :so halte lieh das ebenfalls 
für richtilg. Ur,sprüngUch war j a  beabsichtigt, 
die einzelnen Beurteilunogsstufen zu definieren. 
Dabei konnte weder der Versuch, von einer 
Durchschnittsnote aus die Notemkala aufzu
bauen und zu definieren, befriedigen noch der 
weitere VorscbJlag, die Ausrichtung der 
Notenab5tufung an der besten Leistung zu 
orientieren, Zustimmung finden. Der Grund 
für die Schwieri'gkeiten einer Umschreibung 
der einzelnen Beurteilungsstufen liegt 'Wohl 
sicher darin, daß die Definition, willl sie alle 
SmuLarten und aHe UnterrichtsgegeIllStände 
erfassen, so abstrakt gehalten sein muß, daß 
si·!:' notwendig an Aussagekraft verliert uIlld 
damit auch ihr normativer Gehalt proble
matisch wird. In AIl!betracht dessen hat man 
die derzeitigen Beurtehliungsstuf·en bel,assen. 

BedeutungsvdU für den Schüler erscheint 
mir, daß im Gesetz ausdl1Ücklich darauf ver
wiesen wird, daß dCIJS Verhalten d'es Schülers 
in der Schule nicht in die Leisflunysbeu:r:teiJlung 
einbezogen wenden darf. Ebenso Wlichtiig ist, 
daß bei der Beurteilhmg in MusikerziehUJllg, 
bildnerischer Erziehung, Handarbeit, Werk
erziehuIlJg und LeiibesÜlbUllg'en mangelnde An
lagen und mangelnde körperliche Fähigkeiten, 
wie heute hier sChon el1Woont ,wurde, bei er
wiesenem Leistungswillen - und darauf, 
glaube �ch, ;ist groß.er Wert zu l'egen -
zugunsten des Schtülers iZU 'berücksichtigen 
sind; also keine Kann-, sondern eine Ist-Be
stimmung. 

Zwingend vOligeschrieben ist auch, ·daß bei 
schriftlichen und graphischen L'e1stungsfest
stellungen, Schular,beiten OIder Tests diese mit 
neuer AufgabeIllStellrun.-g zu wiederholen sind, 
wenn mehr als die HäJlifte der Arbeiten mit 
Nichtgenügend beurteilt wurde. Grundlage 
für die Beurteilung ist in diesem Fall j ene 
LeistuIligsfesbstelluIlig , bei der der Schüler die 
bessere Leistung erbracht hat. 

Eine weitere sehr wesen1lliche Neuerung ist 
die Information der Erzieihungsberemtigten. 
Zur Sdtwlnachricht am Ende der ersten Hälifte 
des SchulJahre'S tTitt nun die EinzelauStsprache : 
für die Pflichtschule 2'JWei Sprechtage im Schul
jahr, für alle anderen Schwen wöchentliche 
Sprechstunden der einzelnen Lehrer, wenn 
nöti:g auch Sprechtage. 

Wenn die Leistung·en des SChülers merklich 
nachlasIsen, iStt der Lehrer verpflichtet, dies 
den Eltern mitzuteilen. Soll ein Schwer auf 
Grund seiner bisherigen Lei'Stungen im J ahres
zeugnis voraussiChtlich mit Nichtgenügend zu 
beurteilen sein, so sind die Erzielhungslberech

tilgten spätestens sechs Wochen vor Ende des 
Unterrichtsjahres nachrweis1ich darauf hinzu
weisen. 
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Die Fes:tstellungs- und Nachtragrsprüfung 
wurde heute schon ausgefüJhrt. Dabei soll vor 
allem J.äng,er,em entschuldi,gten Fe-rnbleiben 
vom Unterricht RechnuIllg getragen werden 
und die Chancen der Schüler 'g,ewCl'b.rt bleilben. 

Das Ergebnis der BeratUiligen der Kilas.sen
konferenz - ebenfalls eine NeueiTIlfü'hrung -
über das Aufsteigen in die nächsthöhere 
Schulstufe, Entscheidungen über die Zlulassung 
zur Wiederholun'gsprüfUlIlJg alder Wieder
holung der SchullstJUfe müss,en den Emiehungs
berechtigten ,bekanntgegelben Iwerden. Die 
Wiederholungsprüfung ist nun 'auch 'bei zwei 
Nichtgenügend möglich. Aufsteigen in die 
nächste Schulstufe wird nun auch mö,glich, 
wenn der Schüler in einem UnterrichtSigegen

stand die Note Nichtgenügend aui'weist j Vor
aussetzung dazu ist aber, daß die Klassen
konferenz das ,beschließt. 

Die Schulkonferenz b�scblHeßt die Au:f.nahme 
in den ersten KlasselIlZug Ibeziehungsweise in 
den zweiten Klassenz1l!g der Haupts ch'Ull e. 
Wenn ein Schüler im J ahreszeUignis der 
vierten KlaSISe Vol'k.sschule in den Haupt
gegenständen Deutsch, Lesen ,und Rechnen 
mindestens Gut erhällt, geht er automatisch 
in den ersten K1a:sseDlZug. Die Schillkonf,erenz 
kann aber auch ibei befrdedi.genden Lei'stungen 
den ersten Klassenzug zubilligen. 

Von der Nichteign'l1I1lg - U:Illd das ist eben
falls sehr, selhr wesentlich - ist der Schüler 
nachwei·S!1ich schriftlich sechs Wochen vor Ende 
des Unterrichtsjalhres in �enntnis zu setzen. 
Der Schüler kann sich binnen zwei Wocheu 
beim Leiter der zuständigen Sprenge'lhaupt
schule oder AHS zur Ablegung einer Auf
nahmsprü1itmg amnehden. Die erfOl1greiche Ab
l€!gung dieser Prüfung ersetzt die Eilgnung für 
den ersten KlaStsenz.U!g. Audl der Wechsel des 
Klassenzuges ist möglich UiIlld. wird g,esetzlich 
genau festgelegt. 

Besonders wertIVoll vom StandpU!Il'k:t des 
Lehrers, alber auch 'Von dem der Eltern sind 
die verschärften Bestimmungen Ülber Samm
lungen unter :den: Schülern. So 'w.eItvall ihr 
Zweck auch sein mag, so sind Sammlungen 
eine spürbare BeLastung der Eltern. DaJbei 
können sich Eltern aus erzieherischen Gründen 
davon oft sehr ,schrwer aUSSchließen. Ebenso 
steHen sie eine Belastung der Lehrer dar. 
Di,e gesetzlidle Beschränkung aJUf höchstens 
fünf Sammhmgen pro Schuljalhr und Klas.'Se 
ist daher zu beg,rüßen. Die Eltern können 
schließlich im Rahmen des SchulJgemeinschafts

auStSch:usses auch dazu ihren Standpunkt ver
treten. 

Weil die SchuIe auf keinen FaLl als Sammel
punkt potentieller Käufer ,in d,ie Geschäfts
reklame ,ei:nbezogen werden soll, ist jede 
Werbung für schulfremlde Zwecke verhoten. 

Einen Katalog der Erz i ehUIlJgsmi t:te I nor
miert das Gesetz bewußt nicht, weil es sich 
dabei um ein Gebiet handelit, das den Er

kenntnissen der wissen!schaftlichen Pädagogik 
und Psychologie jeld.el'lZei,t entsprechen soll, 
und weil .sich die ErzieherquaJitäten des 
Lehrers nur so kundtun und enHalten können. 
Für die Auswahl der jewetls in Fflaye kam
menden Erzie'hUnlgsmittel muß die konkrete 
Erzie'hunyssituation des einzelnen Schüle-rs 
und deT Klasse unter Berücksichtigung des 
Alters und des Milieus des Schülers entschei
dend sein. 

Neben der körperlichen ZüchtUgung sind be
leidigende Äuße'rungen - so etwas soll es 
auch in der Schule geben - und Kollektiv
strafen verboten. 

Das Gesetz trifft auch konkr,ete Aussag,en 
über den Lehrer, den KJ,assenvorstand, den 
SchuHeiter und die Lehrerkonferenzen: Der 
Leibrer 'hat das Recht, aher auch die Pflicht, 
an der GesbaltuDlg de,s Unterrichtes mitzu
wirken. Weil beim Unterricht nach dem Fach
lehrersystem die Gefahr der Zersplitterung 
nach Fächern besteht und leicht die GaTIlZheit 
des BildungSlZieles Ülbersehen werden könnte, 
ist in diesen Schularten eine Koordinierung 
zwischen den emelnen Fachlehrern notwen
dig. Diesem Zweck dient die Betrauung beson
ders qualifizierter Lehrer mit der Funktion 
des KlassenV'Orstandes. Der Schulleiter ist der 
unmittelbare V mgesetzte aller an der Schule 
tätigen Lehrer und sonsHgen Bediensteten. 
Ihm obliegt vor allem die LeituIl!g der Schule 
und die Pfleige der Ver:binldung �ischen 
Schule, Sch>ÜJlern und ErziehungSiberechtigten. 
Im Vordergrund steht seilbstverständlich die 
pädagogische Führ.ung im Zusammenwirken 

mit dem Lehrerkollegiurrn. Der Lehrerkonferenz 
überträig,t das Gesetz Antrags-, Vorschlag,s
und En tscheiduIl!gsr,ech te. 

Auch noch -em Wort 'ZIUr Schülermitverwal
tung: Den Schülern wird da's Recht zuerkannt, 
ihreu Standpunikt im SchuHeben ZJU vertreten 
und gestaltend an den sie berÜlhrenden Fragen 
mHrzuwirken. Eine Erziehung ,zur Demokratie , 
meine Damen UTIid Herren, müßte ohne solche 
AnerkenIlJUng von Mi twirkungs- und Milbe
sttmmungsrechten, die ich nicht aufzä!hlen 
möchte, und ohne die dadurch bedingte Bereit
schaft zum Gespräch und Ziur ,gegeDlseitigen 
AnerkennuIl!g, verschiedener Stanldpunkte vou 
Lehrern und Schülern in ihren Ergebnissen 
jedenfall,s zweifelhaft bleiben. V1e:llekbt hätte 
eine solche Schule, in der Demokratie prakti
ziert wird, auch manchem Erwach,senen nicht 
geschadet, 'Wobei ich auch Funktionsträger mit 
eiIllSchließen möchte. VJele hätten sieb bittere 
Erf ahrung'en erspaI'lt. 

847 
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In der Schule selbst g.eht es UnJS bei der 
Mitbestimmung um die Partnerschaft an s-ich, 
um, wie es unser verehrter Herr Unterrichts
minister ausdrückt, die "Demokratievorberei
tUnJg im Hinlblick ·auf Leiben und Beruf" sowie 
um das , ,Selbstverständnis des modernen 
Menschen und seiner gesellschaftliChen Ver
pflichtuny". 

Sehr geehrte Damen und Herren! Auch im 
Le.ben der Familie, im Bereich der politischen 
Parteien, im Bereiche der Wirtschaft und, 
wenn Sie 'Wollen, auch in der Kirche kommen 
Demokratisie1'UIlJg, :&na'D1Zipation und Mitbe
stimmUIlig gleichzeitig überall zur Geltung 
und offenbaren, daß die überhoUen autoritären 
Stl1ukturen durch den demokratischen WHlens
prozeß mündiger Menschen ersetzt werden 
müssen. (Beifall bei der SPO.) 

In der Grundschule sind erste Ansätze zur 
Mitbestimmung möglich. In der Schule der 
Zehn- bis VJerzelmjährigen können Mitbe
stimmung und MitvenantwortUIlig ausgebaut 
weIlden. In den weiterruhrenden Schulen geht 
es dann darum, das reale Wissen um die 
OrdnuIllg des gesellschaftlichen Lebens zu ver
mitteln. FähigkeJ.t zum kritischen Urteili, Er
kennen von ZusammelDlhäl1lgen, Werten von 
Info.rmationen, Berei1:schaft, sich echt Z'U 
engagieren, und Bekenntnis auch zur Verant
wortung d arf auf dieser Altersstufe allmäh
lich verlangt werden. Das set.zt natürlich, 
meine Damen und Herren, die Lehrerpersän
lichk.eit schlechtJhin voraus, die allein durch 
ihr VerhaUen, durch ihr Beispiel und ihr dar
auf bezog,enes Handeln daihin gehend zu wir
ken vermag . 

Auf Grund der geltenden Schulordnung und 
der gegebenen Gesetzeslage stoß.en noch heute 
die besten A'bsichten aufgeschlossener Lehrer 
an zu enge Grenzen der Verwir,kilichungsmÖlg
lichkeit. Das Schulunterrichtsgesetz versucht 
nun, in einer mögllichst flexiiblen Weise den 
Verhältnissen in den eimelnen SchUllen Rech
nung zu tragen unrl ein für das Selbstver
ständnis der Schule ,als demokratische Institu
tion bedeutsames P,roblem durch Rechts
normen zu erfassen. Diesem Gesetz, ich möchte 
es nodl ei'nmal sagen, kommt geradezu 
epodlale Bedeutung zu. Gewählt wurde 'ein 
"Modell der Mitte", und die Entwicklung, Fmu 
Bundesrat Egger, in den nächsten J,atbren wird 
zeigen, ob die Regelung optimal ist. Sollte 
dies nicht der Fall sein, können ja jederzeit 
neue entsprechende l'egi.slative Konsequenzen 
gezogen werden. 

Bereits biSher ha!ben sich an vielen S chulen 
die Eltern auf freilwHli.ger Basis zu Eltern
vereinen zusammengeschlossen. Dabei ist die 
unterstützende Tätigkeit der Elternvea-eine be
sonders hervorzuheben, die zum Beispiel 

vielen Schülern die Teilnahme an Schulschi� 
kmsen und SchuJ.landwocbJen 'ermög1idlt 
oder zur Anschaffung wertvoller Unterrichts� 
mittel und -beheUe heigetrrag,en hat. Ich denke 
hier auch an die Ausstattung der Schül'er
büchereien und so fort. Deshalb ist im Gesetz 
vorgesehen, daß die Schulleiter auch d.ie Er
richtun1g und Tätigkeit 'der,artiger Elt:ern
vereine zu fördern haben. Den Elternv'ereinen 
wird auch die Zusttändigkeit zur Entsendung 
der Vertreter der Erziehungsberechtigten in 
den SdlUlbgemei,nschaftsausschuß Ülbertragen. 
Eine sehr wertvoll e  Neuerung stellt eben 
dIeser SchuLgemeinschaiftsausschuß dar, der 
sich parHätisch, wie sebon erwähnt, aus drei 
Lehrern, drei Elternvertretern und drei 
Schülern zusammoosetzt. 

Eine wesen1lliche AU!tigabe, die allerdings 
nur Lehrern .und Sdlülern obliegt, wird darin 
bestehen, daß der Umfang der Mitwirkun.gs
und MitbestimmUDJg'srechte für d.ie jeweilige 
Sdlule fes'ugelegt wird. Dadurch wird im be
sonderen auf die Ei'genart und Besonderheit 
jeder einz·elnen Schule Rücks'idl1 genommen. 
In diesem Ausschuß ist ein Oberstimmen der 
Lehrer oder der Schüler nicht möglich, wohl 
ein echter Beweis der Partnerschaft. 

Rechts.widrige Beschlüsse im Rahmen der 
SchülermitJbestimmung müssen vom Sdl'U:l
leiter ausgesetzt werden. Bei diesem Mitlbe
stimmungsmodeU handelt es sich um ein ge
mäßigtes, flexibles und sicheI1lich um ein ent
wickJlUlIllgsfälhiges Modell. Wo Rechte und 
Pflichten der Schüler begründet werden, richtet 
sich das Gesetz unmitteLbar an den SChüler. 
Dies .darf aber keinesfalls ,aLs Mißachtung des 
Elternrechtes gedeutet werden. Die Wirksam
keit der vom Schüler gesetzten Handlung 
hängt von der KenntnJisnalhme di.eser Hand
lung durch me Eltern ab. Die AlterSJgrenze für 
die Erlangulllg der EigenJberechtigung richtet 
sich nach den Vorschriften des bür,gerlichen 
Rechtes ; für bestimmte Angele'genheiten ist 
dies ab der neunten Schulstufe der Fall. 

Im letzten Jahr der allgemeinen Schulpflicht 
- für viele ist es das letzte Schuljahr über
haupt, ich denke an den Polytechnischen Lehr
gang - soll den jungen Menschen jenes Maß 
an Selbständigkeit 'llIlid Veranllwortungs
bewußtsein vermittelt werden, das man von 
ihnen nach Erfüll'UlIllg der Schulpflicht ver
langen darf und das die Schule zu vel1II1itteln 
verpflichtet ist. Das Recht der ErziehullJ9is
berechtigten, Erklärungen abzugeben, die 
jenen der Schüler widersprechen, wird durch 
die Befugm.is zum selbständigen Handeln der 
Schüler nicht ausgescblossen. 

Ber.ufungen geg,en Entscheidungen der 
Schulleiter, LehrerkonfereIliZ oder Prüfungs
komßllissionen sind an die SchulhehöIide erSJter 
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Instam zulässig in AngelegenheiteJ.l, die im 
§ 70 Absatz 1 taxativ im Gesetz aufgezählt 
sind. Auch ein Nichtgenügend im Jahtes
zeugnis kann beeinsprucht werden, wobei 
auch die Durchführung einer kommissionellen 
Prüfung angeordnet werden kann, um eine 
gerechte Beurteilung sicherzustellen. Die Wie
derholung einer kommissionellen Prüfung im 
Berufungsverfahren ist nicht möglich. Gegen 
die Entscheidung der Schulbehörde zweiter 
Instanz ist ein ordentliches Rechtsmittel nicht 
zulässig. 

Ich weiß, daß manche Lehrerkollegen mit 
der gesetzlichen Verankerung der Beeinspru
chung einer negativen Beurteilung wenig 
Freude haben, ich möchte j edoch aus langer 
Berufserfahrung darauf verweisen und ernst
haft bekennen, daß auch der Lehrer in seiner 
Beurteilung nicht unfehlbar ist und daß eine 
gerechte Beurteilung jeder Uberprüfung stand
halten wird. 

Abschließend will ich mich namens meiner 
Fraktion, aber auch persönlich vollinhaltlich 
zu diesem Schulunterrichtsgesetz bekennen. 
Es ist überaus erfreulich, daß dieses Gesetz 
hier im Bundesrat voraussichtlich einstimmig 
verabschiedet und nicht beeinsprucht werden 
wird. 

Wenn vorhin von der Information die Rede 
war, so darf ich hier auf ein Schreiben ver
weisen, das vor wenigen Tagen an Schüler 
für die Eltern mitgegeben wurde; es betrifft 
die Bildungswege nach der vierten Volks
schulklasse. Wir dürfen auch daran die Hoff
nung knüpfen, daß es auch in Zukunft sicher
lich weitere Informationen geben wird. 

Wenn meine Vorrednerin vorhin auf die 
Vorarbeit der Unterrichtsminister in der OVP
Legislaturperiode verwiesen hat, so darf ich 
auch hier noch feststellen, daß die Hauptarbeit 
an diesem Gesetz die beiden Unterrichtsmini
ster Gratz und Sinowatz geleistet haben. (Bei
fall bei der SPO.) 

Ich darf zum Schluß kommen. Wir alle 
knüpfen an unse.ren gemeinsamen Beschluß, 
den wir nun fassen woLlen, die ,berechtigte 
Hoffnung, daß die Schüler die gebotenen 
Chancen nützen und daß die Eltern von den 
Informationsmöglicbkeiten und Jhren Rechten 
Gebrauch machen. Vor allem aber knüpfen 
wir die Hoffnlllrug daran., daß die fortschritt
liche österreichische Lehrerschafit diese Part
nerschaft in der Schule in die Tat umsettZt, 
daß die Lehrer im Schulunterrichtsgesetz kein 
starres Dienstreglement erhlicken, sondern es 
als echte Hilfestellung in ihrer ,sicherlich zwar 
schönen, aber sehr veranbwoNungsvollen Er
ziehungs- und Unterrichtsarbeit erkennen und 
in diesem Geiste handhaben. Dies, meine 

Damen und Herren des Hohen Bundesrates, 
zum Wohle unserer Jugend, an der uns allen 
so gele,gen is't und sein muß. 

Nur mündi;ge und tolerante St.aatslbür'ger 
von morgen geben uns allen die Gewähr 
dafür, daß die Geschicke dieses Staates und 
dieser Republik, die uns stolJze Heimat aller 
Osterreicher bleiben soll, in gute Hände gelegt 
wird. Unser heutiges bedingungsloses Ja zum 
Schulunterrichts<gesetz möge G:ru.ndstein sein 
UIlld dazu beitragen. Ich danlke für Ihre Auf
merksamk.eU. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: Als 
nächster zum Wort gemeldet ist Herr Bundes
rat Professor Dr. Schambedc Ich erteile ihm 
das Wort. 

Bundesrat Dr. Schambeck (OVP) : Herr Vor
sitzender! Herr Bundesminister! Meine Damen 
und Herrenl Hoher Bundesratl Der Herr Kol
lege R,emplibauer ha,t im letzten Teil seiner 
Ausführungen der HoifuUJl!g Ausdruck ge
geben, daß dieses Bun'desgesetz wahrschein
lich einstimmig verabschiedet wird. Es g·ehört 
nicht viel Futurologie, obwohl die jetzt in der 
Pol,itik gefra:gt iSlt, dazu, um Ihnen zu ver
sichern, daß dieses Gesetz 'aus mehrfachen 
GIÜnden einstimmlg v.erabschi,edet wird. Zu
nächst, weil auch meine Fraktion, Hoher Bun
desrat, �der Meinung ist, daß die Schulreform 
kein abschließbarer, sondern ein ständiger 
Vorgang rist. Wenn wir mit dem Jahr 1962 
eine erste Etappe der Schulreform v.erz·eichnen 
konnten, was von allen Rednern /betont wurd.e, 
dann wissen wi.r, d'aß vom Jahre 1967 bis 1914, 
also jahrelang, um das Schulunterrichtsges'etz 
gerungen wurde. 

Sie haben darauf hingewiesen, Herr Abge
ordneter Ko1Jlege Remplibauer, daß die Haupt
last di.eser Arbeit bei den Ministern Gratz 
und Sinowa·tz gelegen ist. Auch :ich, Herr 
Bundesminister Dr. Sinowatz, möchte Ihren 
Anteil an dies'em Gesetz nicht leugnen. Ich 
wünsch,e auch anderen Mitgliedern der Bun
desregierung und auch Ihrem Haus am Mino
ritenplatz, daß dersellbe Geist konstruktiv:er 
ZusarrnmenaI'lbeit, der zum Schulunterrichts
gesetz geführt hat, auch bei anderen Gesetzen 
Platz greift und daß wir keine Oktrois erleben. 

Ich möchte Cl'ber bei di·eser Gelegenheit auch 
darauf hinweisen, daß Ihre Vorgärug.er; be
ginnend mit dem Herrn Bundesminister Doktor 
Piffl, in vielen Ausisprachen mit Lehrerver
tretern und Elternvertretern sowde auch mit 
den Schülerorganisationen wertvollste Grund
lagen geHefert haben. 

Und, Hohes Haus, ich möchte auch als 1etzter 
Redner zum Schulunterrichtsgesetz im Haus 
am Ring einen Mann erwähnen, der weder 
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Abgeordneter iSot noch Mitglied des Bundes
rates und auCh nicht Bundesminister ·am Mino
ritenplatz :war, sondern ein Beamter, der die 
Größe hatte, eI'1hobenen Hauptes das Ende 
seines Horlzontes aus'Zuloten, nämlidl den 
Sektionsrat im Unl1:·errichtsministerium Doktor 
Jellouschek, einen Oberösterreidler, der ,bis 
zu seinem Lebensende zum Zustandekommen 
des SchulunteHichtsg,esetzes Hervorra9,endes 
geleistet hat. Wann ,immer in der Anwendung 
des Schulunterridltsgesetzes oder in einer 
Vorlesung über Verwaltungsrecbit österreichi
sches Sdmlredlt zu lesen sein wird, dann wird 
auch der Name Dr. Jellouschek mit dem Sch:wl
unterrich1JS'g·esetz zu eIlWäihnen sein. 

Hohes Haus! Meine Fr,aktion ist der Mei
nung, daß eine Schulreform ein ständiger 
Vorgang ist, nämlich. eine ·ständi·g.e Konf.ron
tation d er organisatorischen und inneren Not
wendigkeiten des Schulwesens mit der gesell
schaftlichen Entwicklung. Auch das hat sich. 
heute bei allen meinen Vorrednern sehr deut
lich in dankenswerter Weise ausgedrückt. 

Da.s Ziweite, wozu uns h,eute das Sdlulunter
richtsgesetz Gelegenheit giht, soLl die Au�gabe 
sein, immer zu bedenken, daß für UI1!S die 
Schulreform nicht allein eine äußere Reform 

haben, befleißigen müssen, ihre Autorität auch 
ständig in ihren Argumentationen zu .begrün
den und von hier aus -eine MotivationSlkra,ft 
aUJSgehen zu la·ssen. 

Eine Partner.schaft von lehr,ender und Lernen
der Seite und der Elternschaft. Meine sehr 
Verehrten! Hi,er wild noch viel notwendig 
sein. Es 'Wird notwendig sein, daß man me!hr 
als ibisher in der Schule lernt und daß weniger 
zu Hause die Freizeit, die auch zur Persönlich
keHsen\�iddung dieses jungen Menschen not
wendig ist, angeknaibbert wird. lDas wird not
wendig sein, und dazu tbitte ich Sie, ü/ber das 
Schulunterrichtsgesetz ,der inneren Reform der 
Lehrplangestaltung des Schulwesens hinaus 
zu sehen. Auch rur die Lehrerbiildung ergeben 
sich daraus Konsequenzen. Wir 'Werden uns 
bei der Ausbildung unserer Pflichtsch.ullehrer 
an den Pädagogischen Akademien und auch 
für die ·Ausbildung der ARS-Lehrer 
an. den österreichischen Universitäten 
me'hr als ,biSlher darum bemühen, daß 
es auch eine facbdidalktisch-ipädagogische 
Ausbildung gtbt. Ich stehe nicht an, als Hoch
schullehrer zu sagen, daß wir das mehr als 
bisher, Herr Minister, auch ibei der Hahilita
tionsnorm werden berücksichtigen müs.sen, 
was ich schon in meiner Red·e ·  zum Bericht der ist, eine Reform von Retuschen von Schul

organisationsformen, .sondern daß wi'r wissen, Parlamentarischen 

ohne daß der Finanzmini'ster hi-er sehr viel sion s agen konnte. 
Hodlschulreformkommis-

zu ,lei.lSten hat, daß schon allein von der 
Lehrerpersönlichkeit und vom Wollen der 
EHern und der Sdlüler sehr viel ·an innerer 
Schulrefovm hier denkbar 1st. 

Und gerade das ·kommt auCh im Schulunter
ridüsgesetz s ehr deutlich .zum AusdruCk. Diese 
zeitangepaßte !innere iSchulordnung, dieses 
Zusammenwirken von Schülern, Lehrern und 
Eltern .entspricht heute auch unserem politi
schen Denk·en, denn wir können auf den ver
schiedensten Gebieten, ich darf auch hier die 
betriebliche Ordnung mit heranziehen, sagen, 
daß wir lJIllS in ·einem Wandlungspr.ozeß der 
Autoritäten Ibefinden. 

Meine sehr Ver.ehrtenl Jede Gese1lsdlaf;t 
braucht zu ihrem Bestand Autoritäten, sonst 
entsteht eine Anarchie ; nur 'wird sich mit der 
Entwicklung oder G esellschaft audl 'di-e Begrün
dung dieser Autori,täten ändern. Und wir kön
nen heute klar feststeHen, daß wh uns auf 
dem Weg von einer hierarChischen zu einer 
mehr partnerschaftlichen Ordnung befinden. 
Auch wir hekennen -uns, und das haben meine 
Voriiedner ,in daniklE!!ThSwerter WeLse ge
nauso getan ·wie die Damen und Herren der 
SPO-Fraktion, zu einer partnerschaf.tlichen 
Oronung. War.en früher di.e Autoritäten oft 
allein in ,ihren Positionen beg-rundet, so wer
den sidl nun audl j ene, die Positionen .inne-

Hohes Haus I Hier wenden wir neue Wege 
der Pädagogik besdlr.eiten müssen. Ich möchte 
dies,e Gelegenheit wahrnehmen, um auch 
unsere Lehrer.schaft -aufzufordern, mehr als 
bisher den Weg zum Lehramt für Pädaigogik 
an den Päda.gogischen Akademien und an den 
österreichischen Universitäten -zu gehen, damit 
wtir nicht ständig vor lClie Notwendigkeit ge
stellt sind, Ausländer zur Ausbildung der 
Inlände.r 'zum Lehrberuf heranzuzi-ehen. Das 
sei nicht als eine iihe.rflüssrge Äuß,erung ge
macht, während wenig.e Räume von hier in 
begrüßenswer.ter Weise der deutsche Vize
kanzler und deutsche Außenminister Scheel isrt. 
Ich wünsdle mir nur, Hohes Haus, daß unser 
Kontakt mit unserem Nachbarland keine bloße 
Einbahnstr.aß,e ist, sondern daß auch hier 
wech:selseitig Berufungen und Austausche 
stattfinden können. Hier ergeben sich ganJZ 
neue Aspekte. 

Das dritte, wOI1auf ich hinweisen will, i'st, 
daß wir uns bemühen sollten, etwas zu be
denken, was j eder von unis in der Schule er
lebt 'hat, und auch idl gestehe es, daß iCh vom 
ersten bis zum letzten Schulgang immer ein 
bestimmtes Gefühl 'der Angst hatte. Ich weiß, 
meine Damen und Herren, daß jeder naCh 
seiner Matura behauptet, daß er nie f.ür die 
Matura .gelernt ha.be und daß er sich nie vor 
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einer MathemaUkschular.beit und ähn1ichem 
gefürchtet habe. Ich gestehe Ihnen, daß ich mir 
vür jeder dritten Staatsprüfung, die ich 'abzu
nehmen habe, und vür jedem Rigürosum beim 
Hingehen zum PrÜJfungstisch überlege, ob ich 
mich rkhtig dann erinner,e, wie ich mich vür 
der Dritten und vür d.em Rigorüsum gefürchtet 
habe. 

MeiIlle s-ehr Verehrtenl Und w,enn -w)r uns 
heute um etwas bemühen süllten, 'dann auch 
darum, den Menschen die Angst zu nehmen, 
die Jean-Paul Sartre in der nihi,usierenden 
A:ng-st s-ehr deutlich in der Literatur daI1g'este1lt 
hat und die große Gertrud von Le Fort und 
G eürge.s Bernanos laIs "begnadete Anlgst" ver
deutlichte. Me,ine 'sehr Ver.ehrten ! Daz-wischen 
ist eine sehr ;große Bandbreite, wobei, ohne 
daß man ·sin Eristentialist g.ein muß, uns hteT 
deutlich wird, daß wi,r ihr allen Grund nehmen 
sollten. Ich -glaube, daß das Schulunterrichts
gesetz zu dies-ern partnerschaftHchen Verhält
nis anleiten sollte. 

Hohes Haus ! Sie wissen, daß ich gerne auf 
den Artik:el 18 Absatz 1 Bundes-Verfas'sungs
gesetz hinweise. Das ist nicht der Weg eines 
falsch verstandenen Positivismus, 'sondern 
vielmehr das Bemühen, zu zeigen, daß der 
Auftrag der parlamentarischen StaatswilJIens
bildung, das demokraUsche Gesetzesgebüt, auf 
Grund unserer Verfassung eingehalten wer
den muß. Hier wird ein s:ehr kon'Struktiv,er 
Weg der rechtsstaatlichen Gestaltung unseres 
Schulwesens gelei:stet. Ich wünsche nur, daß 
uns auch auf dem Gebiete der Wktschafts
oIldnung, vür allem der Prjv,atwirtschaft,sver
waltung - meine sehr Verehrten, denken Sie 
an die Auftragsvergabe, denken Sie an die 
eig-enunternebmerische Tätigkeit des Staates, 
und denken Sie an die Subventiünsver,wal
tung -, das hant jla nüch unserer Entschei
dung, in einer solchen der menschlichen und 
der Natur der Sache entsprechenden Weis-e 
ein Ausbau des österreichischen Rechtsstaats
systems gelingt. 

Nicht nur aus juristischen, sündern auch aus 
Meine sehr Verehrten ! Wer Kinder 'hat, oder pülitischen Gründen, meine se:hr Verehrten, 

das verfo-Lgt als Onkel ader Tante - das dst bek,ennen wi-r uns zu diesem G esetz, w:eil wir 
eine der wenig,en RoLlen, die man im iLeben auch für die poHtische Mitverantwortung sind. 
übernehmen kann, ühne dazu im vürhinein Der junge Mensch kann auf diese ndcht früh 
eine Leistung .erbringen zu müssen (Heiter- genug vünbereitet werden. 
keil) -, weiß das sehr gut. Hier möchte ich Hohes Hausl Die Demükr.atie braucht nicht 
also wirklich daraulf hinweisen, was heute im den Kuscher, sondern denjenigen, der fähig 
Familienleben oft eine Schularbeit - von der ist, kritisch mitzudenklen, und nötig:enfaHs 
Matura will ich gar nicht r.eden - für ein etwas aufbringt, Wla:s in der heutigen Wohl
aufregendes Erlebnis Lst. Auch diese Angst standsdemükrati,e vielen fehlt und manchem 
sollten wir nehmen, meine sehr Ver:ehrten. aberzogen wird, nämlich Zivilc.ourage und Mut Hier glaube ich, list es also notwendig, daß zur Meinungsäuß.erung und die Cüurage, 
neue Wege ,beschritten MTerden. Das heißt aber dafür einzustehen. (Beifall bei der OVP,) 
nüch lange nicht, daß ich der Meinung wäre, 
man süUte in der heutigen Gesellschaft die Jeder von uns weiß, es ist gleich, ,in w,elche.r 
Leistung vern.einen und die Leistungs-beurtei- Fraktion er sich befindet, daß es Augenblicke 
lung für überflüssig eIiachten. im Leben g.1bt, wo man auch hisWleHen einen 

Weg aUein 'gehen muß und wo. ein eisig,er 
Ich glaube, die Frau Kollegin Dr. Hawlicek Wind der Einsamkeit weht. Früher ihat es 

richtig zu veI'!Stehen, wenn sie nicht die Lei- dafür, wenn diese Sache mit Erfülg ausge
stung v,erneint, sündern der Meinung d,st, w4.r gangen ist, den Maria-Theresien-Orden ge
sollten uns um neue Wege der Leistungs- geben, meine :sehr Verehrten. (Bundesrat Rüsa 
beurteilung ,bemühen. Meine SE!ihr V.erehrtenl H e i n z: Oder den Galgen!) A:be,r der ist j a  
Auch die zukünfUg,e Wirtschafts- UJD.d Sozial- bei uns ,abgeschafft. Dürt, w o.  e s  solche Fälle 
ordnung wird in einer Leistungsgesellschaft g�bt, werden die Leute hinauskomplimentiert. 
Leistungen bniumen, und diese Leistungen Ich hin nicht der Meinung, daß das immer in 
können nicht durch NivelUerungen erzeugt der letzten Konsequenz den Menschenrechten 
werden, 'sondern im Gegenteil durch die �reie entsprechen muß. Darin sind wir, -glaube ich, 
Entfaltung der Per,sön1.ichkeit des einzelnen. auch einer Meinung. 

Hier muß ich als Jurist sagen, daß ich mich Meine sehr Verehrten! Es kommt nur auf 
sehr, ,sehr freue, daß in diesem Schulunter- eines an - daraUJf bat in dankensrwertenweise 
richtsgesetz die nicht immer aDIZutreffende Frau Bundesrat Edda Egg·er hingewiesen - : 

Leistung er.bracht wurde, nämlich -eine neu Wir süllten uns davür hüten, das Wort 
erwägte Ausführung des Rechtsstaatsgrund- "Demokratisi'eruIllg" zu verideolügdsieren und 
s.atzes. Das Rechts:staatsprinzip findet hier dn abz"J:nutzen. Man wird ·auch für die entspre
einer sehr, sehr menschlichen Fürm seine dlenden Sambereiche unld auch ,für die Schule 
Ausführung. _ nicht in derselben Weise die Möglichkeiten 
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pa,rlamentari's(her Staatswillensbildung oder, Fach, das auch g,epruft wiro. w,ird entsprechend 
w.enn Sie wollen, der Verpolitisierung im belegt und auch entsprechend von den Studie
Sinne von Parteilichkeit anw.endeDi kÖlliIlen. renden :genutzt. 
Hier ist es uns genauso aufgetragen, einen 
Weg sachgerechter Demokratisierung zu gehen 
wie einen Weg sachgerechter Verrechtsstaat
lichung. 

Auch dazu bietet das Gesetz Ansätze, wobei 
ich noch sag,en will, Herr Bundesminister 
Dr. Sinowatz, mit großen Freiheitsspi-elräumen. 
Ich hoffe nur sehr, daß weder auf den Hoch
schulen noch im übrigen Schulwesen einseitige 
Verideologisierungen angestellt werden und 
daß auch nicht extreme Gruppen hier CLiquen 
bUden. die Unruhe auß,erhoal'b dieses Ges.etzes 
schaffen. Es wird uns ,allen aufgetragen sein, 
daß hier der ent,sprechende politische Rahmen 
richtig ,ausgeschöpft wird. 

Wir müssen allerdings auch eines erkennen. 
und das betrifft die Lehrplangestaltung. Auch 
diese ist kein rabgeschlossener Vorgang. son
dern es besteht die Notwendigkeit ständiger 
Anpassung. Wir müssen uns Gedanken 
machen, Hohes Haus, über eine richtige poli
tische Bildung:sarbeit in den Sdlulen, die keine 
ideologische GehirllJWäsche ist. 

Hier möchte ich mich mit einem Gedanken 
kritisch aus·einandersetren. Der SPO-Landes
sekretär von Tirol Tieber forderte mit den 
SalzbuI1ger Jungsozialisten auf einer Tagung, 
man solle die traditionsreichen Schulfächer 
Geschichte, Sta,atslbürgerkunde und so weiter 
abschaffen und dafür ein umfassendes Lehrfach 
Gesellschaftslehre einführen und alle diese 
Fächer und die Lehl1'bücher auf ihren gesell
schaftspolitischen Gehalt überprüfen. 

Meine Damen und Herrenl Wir sollten uns 
g,erade bei dem Flach Politische BildU!Ilg sine 
ir,a et studio bemühen, auch so einhellig wi.e 
beim Schulunterrichtsgesetz zu einer Lösung 
zu kommen, und will' 'Sollten uns darum be
mühen, hier die wirtschaft1ichen und sozialen, 
die zeitgeschichtlichen, rechtlichen und staats
politisd:J..en Komponenten politi'scher Bildung 
genau zu beachten. 

Hier möchte ich, Herr Bundesminister -
nachdem ,ich unter anderem auch die Freude 
habe. Vortrag.ender für das Fach Staatsbürger
liche Erziehung an einer Pädagogischen Aka
demie zu sein -, zum wiederholten Male die 
B.iUe aussprechen - zum wiederholten Male 
nicht ·an Sie. aber zur Sache -: Bemühen wir 
uns doch darum, daß das Fach Politische Bil
dung an den Pädagogiscbien Akademrien - das 
ist docb. von Wichtigkeit für die Lehrerbil
dung - nicht alJ.ein ein Pflich1JLach ist, sondern 
auch ein prüf.ungsfacb. wird. Denn nur jenes 

Hier sollten 'Wir uns beInlii:hen. die notwendi
gen Voraussetzungen für die politiscble M�t
verantwortung, nämlich entsprechend·e Bill
dung zu schaffen, denn Wissen und Gewissen 
gehören genauso zusammen w.ie Verantwor
tung und Zuständi'g�eit. Man muß, damit je
mand fähig ist, seine politische Verantwortung 
zu nutzen; ihm auch das entsprechende Rüst
zeug geben und ihn auch vorbereiten auf das, 
was ihn draußen im weiteren Leben erwartet. 

Nachdem das Schulunterrichtsgesetz ein 
weites Maß an sachlicher Zuständigkeit d·er 
verschiedenen Schulorganisationsformen hat, 
glaube ich. ist es hier am P1atz , sich darüber 
Gedanken zu machen. Ich möchte als Positives 
dieses Gesetzes audl betonen. daß dieses 
Schulunteuidltsgesetz für alle Schularten. aus
genommen die Pädagogischen Akademien, 
verwandte Lehranstalten und Schulen für Be
rufstätige, gilt, sodaß hier eine gemeinsame, 
w.enn Sie woLlen. innere Schulverfassung ge

währt wird, wobei dieses Denken in größeren 
Räumen in erfreulicher Weise auch hLer fort
gesetzt wird in bezug auf die Fächer. 

Meine sehr Vierehrten Damen und Herren 
von der SPO-Fraktion ! Sie werden nicht über
rascht ,sein, wenn ich jetzt, nacb.d·em ich mim 
schon 'bei der Debatte zum fünften SchOG mit 
dem Präsidenten Schnel,l damals aus,eiDJandoer
gesetzt habe, der Freude Ausdruck gebe, daß 
der Schnell-Antrag auf Differenzi1erung in den 
musischen und nichbmusischen Gegenständen 
fallengelassen wurde. 

Meine Damen und Herren! Es war Bin Salz
burg,er, der lange VolksbHdungsreferent des 
Landes Salzbury "Wlar und jetzt Dozent der 
Universität Wien ist, Dr. Eduaro SeHert -
Ko1liege Wally wird ihn sicherlich seit Jahren 
kennen -. der eine g.länzende Schrift verf.aßt 
hat, die ich allen zu lesen empfehle. die sich 
G edanken über das Musisdle mach,en. aber 
vor allem dem Kollegen Schnell. Dr. Seifert 
hat schon vor Jahren eine glänzende Arbeit 
- es war eine Europaratsarbeit - über den 
Bildungswert des Musischen verfaßt. 

Meine Damen und Herren! In Anbetracht 
dessen. daß der Mensch, obwohl umgehen von 
30 Novellen zum ASVG und wichtigen ande
ren Sozialy.esetzen und umgeben von äußerer 
Sicherheit, die begrüßens- und dankenswert 
ist, inner.Iich immer unsicherer wird, und daß 
wir wiss·en, daß es viele Menschen gi.bt, die 
mit der vermehrten Freizeit und verlängerten 
Lebenszeit nichts Rechtes .anzufangen wissen, 
sollten wir uns darum bemüh!en, das Musische 
auch in der Lehrplangestaltung und in der 
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Wertigkeit nicht auszuklammern, Aus diesem 
Grund ist es ·auch begrüßenswert, daß diese 
Differenz,ierung in bezug auf die musischen 
Fächer nicht Platz g,egr.iffen hat, denn lauch der 
junge Mensch soll den Wert der musischen 
Fächer und des musi'schen Bildungsgutes zu 
erfassen vermögen, 

Meine Damen und Herren! Vieles, was im 
Schulunterrichtsg�setz .bereits ausgeführt wird, 
ist bei fortschrittlichen Lehrern, bei entspre
chenden Schülern und verständnisvollen Eltern 
schon in den letzten Jahren ausgeführt ge
wesen. Manch ·anderem w.ird der Weg ge
wiesen we:pden müssen, und einige werden 
umdenken müs·sen.  Ich möchte allendings die 
Gelegenheit auch wahrnehmen, auf ·einige 
negative Punkte hinzuweisen und ,einige Fra
gen und Wünsche zu äußern, denn kein Ge
setz ist ein abgeschlossenes, sondern es ist ein 
B eitrag zu einer lebendigen SchulordnuDJg. 

Erlauben Sie mir die Frage zum § 1 9  - bitte 
erschrecken Sie nicht und empfinden Sie das 
nicht als eine qualifizierte Strafzulage, wenn 
ich j etzt auf diese Punkte eingehe, aber es ist 
eine Notwendigkeit -: Herr Bundesministerl 
§ 19 erster Absatz, in dem sehr richtig auf die 
Notwendigkeit der Information der Erzie
hungsberechtigten an allgemeinbildenden 
Pflichtschulen hingewiesen wird, durch zwei 
Sprechtage im Unterrichtsjahr und in allen 
anderen Schularten durch die wöchentliche 
Sprechstunde. Dann wird hinzugefügt, daß 
daneben noch an den allgemeinbildenden 
Pflichtschulen und auch an den Berufsschulen 
die Lehrer verpflichtet sind, ständig zu Einzel
aussprachen zur Verfügung zu stehen. 

Hier möchte ich nur zu bedenken geben, 
daß noch die Frage zu klären ist, ob das im 
Rahmen der Lehrverpflichtung zu erfolgen hat 
oder nicht. Das führt nämlich in der prakti
schen Anwendung ein bißchen zu einer Ver
unsicherung, denn wenn das im ltahmen der 
Lehrverpflichtung zu erfolgen hat, dann würde 
das in diesem Fall auf Kosten des Unterrichtes 
und der Schüler, im anderen Fall auf Kosten 
der Lehrer gehen. Man muß also noch klären, 
in welchem Rahmen das zu erfolgen hat, wobei 
das eine Verdoppelung ist, nämlich auf der 
einen Seite die Sprechtage und auf der ande
ren Seite die Einzelaussprachen, die ja be
grüßenswert sind, denn je mehr Aussprachen, 
desto weniger Uberraschungen und desto 
besser die Zusammenarbeit. Das soll also im 
Interesse unserer Lehrerschaft geklärt wer
den. 

Sinne des Absatzes 2 ist der Schüler nach
weislich sechs Wochen vor dem Ende des 
Unterrichtsjahres schriftlich in Kenntnis zu 
setzen," 

Hohes Haus I Ich bin der Meinung, daß ein 
Inkenntnissetz·en der Eltern ebenso notweridig 
wäre und daß also nicht nur die Schüler, 
sondern auch die Eltern ,informiert werden 
sollen. 

Ich verweise weiters auf § 3 1 ,  und zwar des
halb weil mir das hier symptomatisch er
sCheint für die weitere Sdmlreformdiskussion, 
denn das Schulunterrichts gesetz ist ja nur 
eine Etappe, worauf ich dann no� zu s�rechen 
kommen werde. § 31 befaßt SIch mIt dem 
Wechsel des Klassenzuges in der Hauptschule. 
Das ist hochinteressant! Hier [steht nämlich 
fol'gendes : 

Ein Schüler des zweiten Klassentlug.es der 
H��ptschule ist während des Unterrichtsjahres 
in die gleiche Stufe des eI'sten Klassenzuges 
zu über.stellen, wenn die KLaslsenkonferenz 
aUJf Grund seiner Leistungen feststellt, daß 
er den erhöhten Anforderungen des ·erosten 
Klassenzuges voraussichtlich entsprechen 
w.ird." 

In Ordnung I Hingegen umgekehrt, wenn er 
vom ersten Klassenzug abstetgen solJlte, c!-ann 
ist das nur möglich über Ansuchen des 
Schülers. Dann alleroing;s ist noch eine Lehrer
konf.erenz abzubJalten. .AJber die PI1imärhand
lung zum Versetzen vom A-Zug in den B-Zug 
kann nur über Antra'g des Schülers erfolgen. 
Ich glaube, bei einigem Erinnern an die eigene 
Schülermentalität, daß ein Schüler kaum den 
AntIlag stellen wird, in einen smlechteren 
Klassenzug zu kommen. Dals entspr.icht nicht 
gerade unseren Idealen. Es wird aber auch 
solche Fälle geben. 

Meine sehr Verehrten! Ich stehe nicht an 
zu erklären, daß ich, als ich nach der vierten 
Klas,se Realschule geglaubt habe, ich kann in 
die fünfte Klasse Gymnasium übertreten, ge
sehen habe, daß ich mill' dite Latte zu hoch 
gelegt habe, und mich seLber bereit erk�ärt 
habe, von der fünften Klasse GymnaSIUm 
wieder in die vierte zurückzutreten, weil ich 
erst Latein nachlernen mußte. Ich habe frei
willig die Konsequenz·en daraus gezogen, was 
mir allerdings im Badener Gymnasium nicht 
schwer.gefallen i,st. (Zu Bundesminister Doktor 
Sinowatz gewendet:) Da haben wir ja ähnlich·e 
Erlebnisse aus der Anstalt, nicht was den 
Wechsel betrifft. 

Ich verweise weiters auf ein Problem im 
§ 28. Im § 28 Absatz 3 heißt es: 

"Von der Nichteignung zum Besuch des 
ersten Klassenzuges der Hauptschule im 

Ich bitte Sie zu bedenken, daß hier eine 
Differenzierung zw.ischen zweiten und e1:sten 
Klassenzug gemacht wurde, Wats meiner An
sicht nach eine Nivellierung:stendenz beinhal
tet. 
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Ich verweise weiters auf den § 45 Absatz 3 
und 4. Im § 45 Absatz 3 steht folgendes :  

"Der Schüler hat den Klassenvorstand oder 
den Schulleiter von jeder Verhinderung inner
halb von drei Tagen unter Angabe des Grun
des zu benaduichtigen." 

Im vierten Absatz heißt es:  

"Auf Ansuchen des Schülers kann für ein
zelne Stunden . . .  die Erlaubnis zum Fern
bleiben" erteilt werden. 

Ich bitte Sie zu bedenken, daß diese Be
stimmung in gleicher Weise für die Schüler 
der ersten Klasse Volksschule, die ja  am ersten 
Tag noch nicht schreiben können, genauso 
wie für jene in der AHS zur Anwendung 
kommt. Hier ist keine Differenzierung zwi
schen AHS, Volksschule oder Hauptschule und 
audt nidtt zur Sonderschule gemadtt worden. 
Wie ist das bei Kindern möglich, die nicht 
schreiben können? 

Ich weiß zwar, daß jeder glaubt, er habe 
das schönste und ,gescheiteste Kind. Meine 
sehr Verehrten! Ich 'bitte Sie a'ber, sich darüber 
Gedanken zu machen, w,ie wir das pädagogisch 
richtig ausführen oder das Gesetz ,allenfalls 
novellieren köunen. 

Weiters möchte ich darauif hinweisen, daß 
im § 47 Absatz 1 auf die Mitwirkung der 
Schule an der Erziehung hingewiesen wild. 
Kollege Remplbauer! Zrwei pädagogische Maß
nahmen sind angeführt, und zwar das Uber
treten in die Parallelklasse und als zweites der 
Antr,ag auf Ausschluß eines Schülers. W'enn 
wir beide Strafen 'e!1ng,eführt haben - ich 'gebe 
zu, daß !ich mich im Verwaltungsstrafrecht 
bess.er auskenne ,als ,in dieslem -, dann wjrd 
es ,eine starkoe Bandbr,ei,te zw,1schen Ausschluß 
und Ubertr.itt ;in ,eine ParaUeLkl,aSlSe 'g,eben. Es 
wär,e von Notwendigkeit, zu ,erklärren, daß es 
auch noch anidere Möglichkeiten von pädago
gischen Stna'f.en gibt. Das :scheint mir ,in .ai'eser 
FormuJ.i,e-rung ziemlich schar,f zu sein. 

Ich verweise weiters auf den § 49 des hier 
vorliegenden Gesetzes, der den Ausschluß 
eines Schülers behandelt. Hier heißt es : "Dem 
Schüler ist vor der Beschlußfassung über die 
AntragsteIlung Gelegenheit zur Rechtfertigung 
zu geben." Das ist sehr, selhr richtig! Hin
gegen verstehe ich nicht ganz, daß weiter 
unten steht : "Eine Zweitschrift des Antrages" 
auf Ausschluß "ist dem Schüler zuzustellen." 
Ich glau'be, es wäre auch notrwendig, 
die Erziehungsberechtigten 'ÜJber diesen 
Antrag zu informieren, j edenfalls aber 
dem Erziehungsberechtigten die Z'weitschrift 
auszuhändigen. Ich kann mir vorstellen, daß 
die Erziehun'glSherechtigten daran interessiert 
wären. 

Wei,bers verweise ich ,auf § 64 Absatz 7 
betreffend Schulgemeinschaftausschuß. Es ist 
begrüßenswert, daß es nicht eine Vielzahl 
von Ausschüssen gibt, sondern jeweils einen, 
und daß das dort alles besprochen werden 
kann. Ich bitte nur um eines im Interesse 
unserer Lehrerkollegen: Hier ist unter ande
rem von "wichtigen Fragen des Unterrichtes" 
die Rede, dann von "wichtigen Fragen der 
Erziehung". Ich möchte nur bitten, daß trotz 
allem beachtet wird - Sie wissen, ich habe ein 
Anliegen im Hinhlick. auf Artikel 17 Staats
grundgesetz für das Universitäts-Organisa
tionsgesetz -, daß das nicht auf Kosten der 
freien Lehrerpersönlichkeit ausgelegt wird, 

denn Verrechtsstaatlichung heißt ja noch lange 
nicht Mangel an Eigeninitiative oder Mangel 
an eigenen Ideen und so weiter. (BundesIat 
R e m  p 1 b a u  e r: Jede Entfaltungsmöglichkeit 
ist gegeben!) Es möge hier die Di1alogfonn 
erhalten Ibleiiben und keine Majorisierungs
tenden:zen oder OIktrois Platz greifen. 

Ich verweise weiteM auf § 66 Absatz 1 .  
Hier wird auf die Sdmlgesundheitspflege, die 
von außerordentlicher Wichtigkeit ist, hinge
wiesen. Die Tätigkeit des Schularztes wurde 
im Hohen Haus unter anderem von meiner 
Kollegin, Frau Bundesrat Edda Egger, ange
schnitten. 

Hohes Haus! Ich bin kein Gewerkschafts
funktionär, ich , möchte allerdings als Gew.erk.
schaftsmitglied darauf hinwei'sen, daß elS leider 
hier nicht möglich i'st, hinzuzufügen, daß audt 
eine 'dienstrechhliche Lösung für den schul
ärztlichen Dienst sdton gefunden wurde. Das 
ist 'Ziwar kein Problem des Schulunterrichts
gesetzes, steht aber .im Zusammenhang damit. 
D.ie Sdtulärzte werden immer noch 8!lIS Ver
tragslehrer behandelt, WI8,S weder Vordienst
zeitenanrechnung nodt PragmatiJsierung er
möglicht. 

Letztlich verweise ich noch als letzte Frage 
auf den § 69. Hier steht: 

"In den Fällen des § 68, in denen Handlun
gen des nichteigenberechtigten SchüleIIS an 
Fristen gebunden sind, erlischt die Befugnis 
des Erziehungsberechtigten zum Handeln nach 
Ablauf von drei Werktagen . . . " 

Meine sehr Verehrten! Was machen Erzie
hungsberechtigte, die von ihrem Kind nicht 
über die entsprechenden positiven oder nega
tiven Dinge - hier weroen die negativen 
gemeint sein - informiert werden? Wenn ein 
Bur,sch oder ein Mädchen mit Zivilcourage 
mirt Bedacht auf die freie Entfaltung der Per
sönlkhkeit die EItern nicht iuformiert, dann 
tritt eine Fristenversäumnis ein, wenn zum 
Beispiel erst nach fünf Tagen informiert wird. 

329. Sitzung BR - Stenographisches Protokoll (gescanntes Original)26 von 66

www.parlament.gv.at



Bundesrat - 329. Sitzung - 21. Feber 1974 10007 

Dr. Sdlambetk 

Meine sehr Verehrten ! Bei j edem Gesetz schule vor allem für den ländlichen Raum 
kann man eine Reihe von Fl1agen finden, über zukommen mag, denn uns allen ist daran g·e
die man diskutieren kann ; es ließen sich noch legen, lokale und soziale Differen(Zen abzu
bei vielen Gesetzen viele finden. Wenn wir bauen. 
uns al,le gemeinsam bemühen, im Gei,st dieses 
Gesetzes und im Sinn.e der Erarbeitung von 
Piffl bis Sinowatz - wenn -ich so sagen darf -, 
dieses Gesetz gemeinsam auszuführen, so 
bitte ich Sie auch, diese Bemerkungen ad 
notam zu nehmen und auch allenfalls die 
Möglichkeit einer Novellierung und die Auf
gabe einer zweiten Kammer, 'ganz gleich wel
chen Gr.ad diese für ·ein bestimmtes Maß an 
Korrekturlunktion auszuüben hat - es ist im 
Bundesrat auch schon die eine oder andere 
Bemerkung bezüglich Novellierungen und 
Initiativen im Nationalrat gefallen -, !Zu be
amten. 

Ich möchte ·in bezug auf dieses Gesetz, Herr 
Bundesminister, allerdings noch ein wenig 
Pessimismus haben. Dieses Gesetz soll mit 
1. September 1 974 in Kl1aft treten. Bis dorthin 
wäre es notwendig, noch eine Vielzahl von 
Verordnungen - ich bin so an die .Zahl 100 
gekommen zu erlassen. (Bundesrat 
R e m  p I  b a u  e r: 40, Herr Professor!) Bei 
aller Wertschätzung der höchstqualifizierten 
Beamtenschaft des Hauses am Minoritenplatz 
glaube ich trotzdem, daß das eine sehr kurz
bemessene Frist dafür ist. (Bundesrat S c h j
p a n  i: Wenn alle so lange reden, sicherlich!) 
Jeder liefert 'seinen Beitrag zur Sadldiskus
sion ! Ich darf Ihnen versichern, daß Sie hier 
den Einfluß -des Parlaments überschätzen. Diese 
Euphorie Ihrer Meinung soll uns aber zu er
höhter Aktivität anstacheln. Idl darf das sagen. 

Meine sehr Verehrten I Wir sollten uns be
mühen, das Schulunterrichtsgesetz als eine 
Etappe der Schulreform aufzuf.as.sen. In diesem 
Sinne möchte ich, zum Albschluß kommend, 
den Wunsch äuß·ern, daß wir uns bei den 
weiteren Etappen der Schulrefo:rm darum be
mühen, keine Ergebnisse vorwegzunehmen 
und keine Schulversuche zu manipulieren so
wie mit keinen Schulorganisationsformen 
Prestigegedanken von gestern zu vel1binden, 
die keine Wegwei'sungen für morgen sind. 

Hier meine ich ganz konkret den Wunsch, 
daß wir uns nicht darum bemühen sollten, 
bestimmte Schulorganisationsformen abzuwer
ten und dadurch ander·e auf!Zuwerten. Hier 
meine ich das Verhältni·s der Grundschule zu 
der allgemeinbildenden höheren Schule, wo 
ich aus einem Bekenntnis heraus gerne die 
Mehrzahl der Schulen der Zehn- bis Vierzehn
jährigen gebrauche und wobei ich der Mei
nung bin, daß man wirklich ,auch Reformen an 
der allgemeinbildenden höheren Schule durch
führen soll und wiI1klich auch untersuchen soH, 
welche Bedeutung d·er differenzierten Gesamt-

Aber genauso wollen wir auch beachten, 
meine sehr Verehrten, daß die allg.emein
bildende höhere Schule zur Vorbereitung auf 
das Hochschulstudium in ihrer Langform heute 
nicht bedeutungslos ist und daß ein · Neben
einander nicht durch eine Ausschließlichkeit 
zu ersetzen ist. 

Herr Bundesminister Dr. Sinowatzl Da wir, 
was ja bei einer Konfrontation von Vertretern 
verschiedener politischer Parteien selten mög
lich is1, ·ein gemei.nsames sachliches Erlebnis 
haben, nämlich unsere gemeinsame Mittel
schUlle .in der Biondekgasse in Baden, glaube 
ich, sagen zu dürfen, daß man, wenn man eine 
gute ,aHgemeinbHdende 'höhere Schule erlebt 
hat, was j a  in unseren beiden Fällen gegeben 
war, wirklich mit sachlicher Objektivität auch 
an die weitere Schulreform herangehen und 
j egliches Prestigedenken ablegen sollte. Das 
haben sich ·auch die Lehrer verdient und auch 
die Lehrer an den al1gemeinbhldenden höheren 
Schulen, denen auch die Hochschule viel zu 
danken hat. 

Ich wünsche nur, und damit komme ich zum 
Schluß, daß derselbe Geist, der zum Schul
unterrichtsgesetz geführt hat und heute eine 
einstimmige Verabschiedung ermöglicht, we
nlge Schritte von hier entfernt bei den Ver
handlungen zum Universitä1ts-Organisations
gesetz auch Platz greift und mö.gHch ist und 
daß wir in demselben Geist auch das Univer
sitäts-Organi,sationsgesetz verabschieden kön
nen. Auch als Hochschullehrer möchte ich 
sa:gen: Je besser die Zusammenar.beit dazu 
und je früher die Verabschiedung, desto 
be'Sser, weill wir den Beweis dafür liefern 
können, daß wir nicht alle.in äußere und innere 
Reform der Pflichtschulen und der übrigen 
Schulen außerhalb der Hochschulen sehen, 
sondern d as gesamte ö.sterreichische Bildungs
wesen als eine Einheit. Und zu diesem Ein
heitsgedanken möchte ich mich auch aus die
sem Anlaß bekennen. (Beifall bei der avp.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Dr. Skotton: 
Zum Wort gemeldet ist Herr Bundesminister 
Dr. Sinowatz. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesminister für Unterricht und Kunst 
Dr. Sinowatz: Herr Vorsitzender I Hoher Bun
desratl Meine Damen unJd Herren! Wenn Sie 
es mir erlauben, möchte ich zuerst ein Kompli
ment aussprechen: Es war für mich zweifellos 
ein überaus interessanter Vo:rmittay, der 'ge
wiss ermaßen diese lange Ar.beit - wirkJl.ich 
von P.iffl-Percevic bis Sinowatz - einem vor
läufigen Abschluß zugeführt hat. Das SdlUil-

848 
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unterrid.1tsgeset1z ist j a  Abschluß und Aus
gangspunkt zugleich, und j eder, der sich für 
die permanente Schulreform entscheidet -
und ich kann mir ·in einer Zeit einer doch sehr 
hochentwickelten politischen Prax·is gar nichts 
anderes vorstellen -, muß dieses Gesetz auch 
von dem Standpunkt aus sehen, daß künftige 
pädagogische Entwicklungen und daß künftige 
gesellschaftliche Entwicklungen später in den 
Ralhmen dieses Gesetzes eingebaU!t werden 
müssen. 

Ich harlte, wenn ich ganz al1lg·emein zum 
Schulunterrichtsyesetz auch hier Stellung neh
men darf, d·ieses Gesetz deswegen von so 
großer Bedeutung, weil es eine weitere Ein
bindung der Schule in den Bereich der Gesell
schaft bringt. Es war sicherlich vor einem 
Jahrzehnt aus den verschiedensten Gründen 
nicht möglich, einen so breiten Konsens für 
dieses Gesetz zu finden, nicht zuletzt des
wegen nicht - und das möchte ich hier vor 
der Länderkammer sagen -, weil in diesem 
Jahrzehnt auch eine neue, ich möchte fast 
sagen, Integration unseres Schulwesens Platz 
gegriffen hat. 

Die Unterschiedlichkeit von früher hinsicht
lich der schulischen VersOl1gung in den einzel
nen Gelbieten der Republik ist weitgehend 
überwunden. Heute gibt es nicht mehr die 
großen weißen Flecken in der Schullandschaft 
Osterre.ichs, und auch das 'hat mit dazu beige
tragen, daß wir heute eine solche, fast könnte 
man sagen, Schulverfassung Osterreichs be
schließen können. 

Mag sein - di e Frau Bundesrat Egger hat 
sicherlich recht -, daß bisweilen Passagen des 
Gesetzes nicht leicht zu lesen sind. Aber lauch 
da muß gesagt werden, daß vielleicht die 
große Schwierigkeit bei der GesetzweI1dung 
die war, daß es galt, das Geset·zmäßigkeits
prinzip, das in unserer Verfassung ausge
sprochen wird, in Einkilang mit den vielfälti
gen, fast schillernden Erfordernissen der Päd
agogik zu bringen. Es w.ird sicherlich zu mei
nen langen Erinnerungen an meine Zeit als 
Unterrichtsminister gehören, daß ich mir die 
vielen Gespräche zwischen Pädla'gogen und 
Juristen wieder ins Gedächtnis rufen werde, 
weil diese Auseinander,setzung auch stark 
eine echte geistige Auseinandersetzung und 
nicht nur eine Auseinandersetzung um for
male Bereiche gewesen i st. 

Ich glaube also, daß das Schulunterrichts
gesetz nicht nur eine Kodifikation bereits 
bestehender Verordnungen und Erlässe 1st, 
sondern daß zweifellos dazu der Einbau der 
EIlgebnisse p ädagogi,scher Entwicklungen in 
der Gegenwart zu rechnen ist, daß eine Moder
nisierung Platz greift, daß neue Bereiche -

sehr wichUge Bereiche, über die ja heute viel 
gesprochen wurde - erschlossen worden sind 
und daß wir nun ein über,skhtliches, kl,ares 
und zeitgemäßes Gesetzes'werk haben, wir 
alle, die wir mit der Schule zu tun halben: die 
Lehrer, die Schulverwaltung, die Eltern und 
die SChüler. 

Es ist natürlich über den Bereich der 
Schülermitverwaltung im Zuge der Diskuss'ion 
über das Schulunterrichts:gesetz besonders aus
führlich gesprochen worden. Das ist kein Zu
fall. Vielleicht tst es auch eine Uberbetonung, 
wenn man die ganze Szenerie dieses Gesetze.s 
nimmt. Aber es ist ja immer so, daß die 
gesellschaftspoliotisch relevanten Teile zur Dis
kussion herausfordern. Es ist daher .auch 
richtig - und ich muß ein Wort wiederholen, 
da.s .ich im Nationalrat bei der Verabschiedung 
des Gesetze's sagte -, daß es mir ein wirklich 
persönliches Anliegen gewesen ist, die Schü
lermitverwaltung in dieses Gesetz einzubauen. 

Sicher, es ist ein partnerschaftliches Modell, 
wie es 'heute schon gesagt rwurde, ein flexibles 
Modell, das es besonders - und das muß 
wieder vor der Länder kammer ges·agt wer
den - ermöglicht, die Verschieden artigkeit 
der Entwicklung auch in regionaler Hinsicht 
zu berücksichtigen. Es ist .A!bsicht gewesen. 
diese Möglichkeit, den Umfang der SchülermH
verwaltung darnach einzurichten, zu beru<k
sichtigen. 

Es ist ein entwicklungsfähi!ges Modell. Auch 
ich glaube, Frau Bundesrat, daß wir den Stein 
der Weisen, was die Demokratisierung be
trifft, nicht gefunden haben, nur g:lauibe ich, 
daß es den überhaupt nicht gibt, sondern daß 
der immer wieder zu j eder Zeit und von j eder 
Generation neu gesucht werden muß. Daher 
sollen wir diesen Teil: Was wird geschehen?, 
Wie wird siCh das entwiCkeln?, vom Stand
punkt eines Prozesses beurteilen. Wir können 
nicht Demokliatie gewissermaßen oktroyieren, 
anordnen, sondern wir können nur die Vor
aussetzung schaffen, daß dieser Prozeß einge
leitet wird, 'auch in der Schule. 

Ich halte es für richtig, und ich kann die 
Bedenken der Frau Bundesrat Hawlicek zer
streuen, daß, obwohl es den Zusammenarbeits
ausschuß nicht mehr 'gibt, die Frage, wie groß 
der Bereich der Mitverwaltung in der jeweili
gen Schule sein soll, vom selben Kreis be
schlossen werden wird, wie es vorher der 
Zusammenarbeitsausschuß gewesen ist, weil 
im Rahmen des Schulgemeinschaftsausschusses 
zu dieser Frage nur die Lehrer- llJIld nur die 
Schülervertreter stimmberechtigt sind und 
auch nicht die Anwesenheit der Elternvertreter 
dazu notwendig ist. 
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Ich habe es im Nationalrat gesagt, ich sag.e 
es hier, und ich möchte es heute NachmiUag 
vor dem Schülerbe.irat s ehr deutlich sagen: Die 
Schülermitverwaltung ist kein Geschenk an 
die Schüler, sondern eine Verpflichtung. Und 
viele, die sich in der Diskussion in den letzten 
Jahren 'Stark gemacht haihen - ,aber das ist ja  
das Recht der Jungen, eine optimale Lösung 
zu verlangen -, werden in den nächsten Jah
ren zur Kenntnis nehmen müssen, daß sie sich 
eine riesige Aufgabe aufgeLastet haben. Denn 
das, was nun in der Schule zu geschehen hat, 
wird viel schöpfertsche Antetlnahme erfordern 
und viel Engagement. Es wird in der Schule 
das kommen, was in den Betrieben vielfach 
schon der Fall ist, daß man Rede und Antwort 
stehen muß denen, von denen man gewählt 
worden ist, und daß man letzten Endes dann 
auch die Argumentation von beiden Seiten 
vertreten wird müssen. 

Wenn heute über die Autorität und über die 
Philosophie der Autorität sehr vielschichtig 
gesprochen wurde, dann dürfen wir nicht ver
gessen, daß Autorität im Sinne veiigangener 
Betrachtungsweisen eben auch für viele sehr 
bequem 'gewesen ist und daß Autorität für 
viele Menschen nicht immer das ist, was man 
an Kritik entgegenibringt, sondern daß Auto
rität für viele einen Schutzschild darstellt, 
hinter dem man sich verstecken kann, um nicht 
selbst täUg weI'den zu müssen. Wenn wir nun 
damit beginnen, in der Schule diesen Schild 'zu 
beseiHgen, dann bin ich zutiefst davon über
zeugt, daß wir eine gesell'schaftspolitisch über
aus bedeutsame Al1beit auf uns nehmen. 

Ich glaube ·auch, daß es völlig falsch wäre, 
Gedanken weiterzusp.innen, die vielleicht ge
stern noch selbstverständlich gewesen sind, 
zum Beispiel den Gedanken, daß von der 
Schule jene gesellschaftliche Gegensätzlichkeit, 
die wir als Selbstverständlichkeit ,auffassen, 
ferngehalten werden soll. Ja, kann man 
ei'gentlich für das Leben erziehen, wenn man 
von der Schule jene Gegensätzlichkeit der 
Gesellschaft fernhält und wenn man .in der 
Schule gewissermaßen diese kommende Aus
einander,setzung des Lebens verschweigen 
möchte? Ich glaube nicht. Ich g,laube, nur dann 
wird es möglich sein, da.s, was wir alle wonen, 
zu initiieren, wenn wir in der Schule 'Schon 
diese existentielle Gegensätzlichkeit, die jede 
Gesellschaftsordnung mit sich bringen wird, 
statuieren und ermöglichen, daß schon in der 
Schule der Versuch immer wieder erneuert 
wird, zur Bewältigung dieser Gegensätz:lich
keiten gewi,ssermaßen humane Lö·sungsmög
lichkeiten zu finden. 

Bei den vielen, vielen Besprechungen habe 
ich immer darauf hingewiesen, daß wir gerade 
in unseren höheren Schulen so vieles an 

EntscheiduTIJgspflicht von unseren Schülern 
wegnehmen. Wir brauchen nur einen Blick auf 
unsere Lehrlinge hinzuwenden und uns dal"an 
erinnern, was die Siehzehn- oder Achtzehn
jäJhdgen entscheiden müssen unld wie weni.g 
wir, im Grund genommen, unsere Schüler an 
den höheren Schulen entscheiden lassen, um 
zu sehen, daß manches, was uns nachher an 
den Universitäten und im Leben bewegt, vIel
leicht iln den höheren Schulen die Ursache hat, 
weil dort versäumt wurde, die Voraussetzung 
dafür zu schaffen, daß man in einem kompli
ziert 'gewordenen Gemeinwesen bestehen 
kann. Und daher glaube ich, Idaß dieses Modell 
der Schülermitverwaltung zweifellos audl 
lebendige politische Bildung bedeutet. Wenn 
ich eine Lanze breche für m-einen Freund 
Tieber, Herr Bundesrat, dann deswegen, weil 
ich :gerade ihn für einen der hellsten Köpfe 
halte, was die Betrachtung unserer Gesell
schaft betrifft, dann deswegen, weil auch wir 
uns hier bemühen um eine Integration dieser 
Fächer .im Bereich der politischen Bildung, 
weil ja politische Bildung die Umfass enheit 
der G eseUschaft und die Totalität der Lebens
vorgänge vorauslset-zen muß und weil ich 
glaube, daß man das nicht trennen kann in 
einzelne Gegenstände. 

Und nun ein Wort zu dem, was Frau Bun
desrat Egger gesagt hat. 

Ich glaube nicht, daß gerade diese Genera
tion und daß gerade diese Kinder, die heute 
Schulen besuchen, mehr als andere strukturell 
manipulierbar sind. Ich versäume nie, zu 
sagen, daß die Schule eine Funktion der G e
sellschaft ist, und ich .glaUlbe, es stimmt nicht, 
daß diese jungen Menschen gewissermaßen 
schlechtere Voraussetzungen mitbringen, son
dern die Ges ellschaft .ist es, die mit den Phäno
menen unserer Zeit nicht fertig wird. Die 
GeseHschaft i-st es, die ·immer noch manipulier
bar ist und vielleicht in unserer Zeit durch die 
technischen Möglichkeiten, die es auch in der 
Information 'gibt, besonders. 

Nur eines zu dieser Angst, dieser Kultur
angst, von der in unserer Zeit so viel ge
sprochen wurde: Es stimmt j a, daß wir in 
unserer Zeit zum Teil in die Futurologie 
flüchten, aber sehr oft auch in die Nostalgie, 
Herr Bundesrat. Wenn ich diese kulturpoliti
sche Szenerie betrachte - und ich darf das 
sagen, weH ich als Kulturreferent im Burgen
land sehr viel für Denkmalpflege tun durfte 
und weil ich als Historiker die VeIigangenheit 
schätze und das Sidrbefassen mit der Ver
gangeiliheit liebe -, muß eines, glaube ich, 
gesagt werden: Die Freude an dem, was über
liefert ist, das Bemühen, das zu pflegen und 
in die Zukunft weiternutragen, 8'011 ein Kultur
verhalten sein, aber es soll nicht 'Zur Welt-
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ansChauung werden. Und ich denke, daß in 
dieser Zeit sehr oft der Blick in dIe Vergangen

heit geriChtet wird, aber daß das Nur-bewah

ren-wollen, nur Denkmalpflege , nur Schutz 
und nur Restauration meines Erachtens 
schlecht ist, und daß das in der Geschichte 
immer schon ein se'hr, sehr betrÜlbliches Zei
chen war. (Die V o r  s i t z  e n d  e übernimmt 
wieder die Verhandlungsleitung.) 

Und wieder zurück zu unser,en Bemühungen, 
die Schule mit der Gesellschaft zu verflechten 
und uns zu bemühen, daß hier der Ansatz
punkt für eine demokratische Entwicklung 
kommt, der Ansatzpunkt, denn im Grunde 
genommen sind ja nicht alle, die in der Schule 
und im Elternhaus wirken, Demokraten. Aber 
der Ansatzpunkt soll deswegen gegeben sein, 
weil ich meine, daß Demokratie Selbstver
ständnis des MensChen voraussetzt und daß 
damit jenes Selbstbewußtsein wachsen kann, 
das letztlich notwendig ist, um mit den Pro
blemen der Zeit fertig zu werden. Und darum 
geht es: daß wir mit der Zeit und mit den 
Problemen fertig werden können, und das 
wird nur eine Generation machen können, die 
zu dieser lebendigen Form der Demokratie 
erzogen wurde . 

Ein Wort zu den Lehrern: Meine Damen und 
Herren! Alle Diskussionen Ülber die SchUlle 
enden beim Lehrer, und es hart sich bi1sweilen 
eine Haltung eingeschLichen, daß dann, wenn 
man vom Lehrer spricht, ein g,ewisses Lächel.n 
Platz grei.f.t. 

Ich muß aber eines sagen: Gerade die D1s
kussion heute und die Diskussionen um das 
Schulunterrichtsgesetz, diese jahrelaIllgen Dis
kussionen zeigen, wie schwer es unsere Lehrer 
haben. Die Frage der LeistuThgSlbeurteilung 
zei!gt j a, welche AUif,gaIben unsere Lehrer zu 
bewälUgen haben und wie wenig wir iJhnen 
im GrUiIl!de genommen mitgeben können auf 
diesem Weg. 

Ich glaube daher, daß die Fr,age des Ent
scheidungsraumes für den Lehrer sehr richtig 
und sehr wiChtig ist, daß aber daher auch vom 
Lehrer eines zur Kenntnis genommen werden 
muß: Mehr EntscheiduIlIg'sraum - und wü' 
wollen das, und das Gesetz zeitgt das sehr 
deutlich dort, wo es allgemein formuHert 
ist - für den Lelhrer heißt auch Verzicht auf 
jene Vorschriften, die punkteweise und bis in 
das letzte den Weg reg-eln. Und das ist also 
unbequem, das ist also gar nicht so leicht, 
wenn man auf solche Vorschriften verzichten 
muß. 

A:uch hier Seihen w.ir den Abhau des Autori
tätslbegriffes von 'gestern und das Erfo!lg,s
erlebIlJi:s des Lehrers, VOll! dem Sie gesprochen 
ha'ben. Ich bin ülberzeugt davon, daß es über-

haupt erst dann · kommen kann, wenn diese 
Schülermitverwaltung und wenn die Mitwir
kung der Eltern an der Schule ,so zur SeLbst
verständlichkeit geworden sind, daß die Schule 
wirklich eine Sache der 'Lehrer, der Schüler 
und der Eltern ist. Und dann wird auch die 
EffizieIlJz der Sch'ule weitaus 'größer sein, als 
das heute der Fall ist. 

Meine Damen unld Herren l Wir bemühen 
uns nicht um eine Schulreform, wei,l wir glau
ben, daß auslgerechnet die österreichische 
Schule schlLecht wäre. LID Gegenteil. Unsere 
Schule ist gut und ist hervorragend, gemessen 
an. anderen schulischen Einridrtungen in der 
Welt. Aber wir wollen diese permanente 
Schulreform, j a  wir müssen sie wohlen, weil 
wir die ge,sellschaftl'iche Entwicklung berück
sichtigen müssen um weil wir ihr auch in der 
Schule Rechnung trag.eIlJ ' müssen. Wir ver· 
stehen unter dieser Schulreform einen kon
troHierten Prozeß, und es muß das eine Sache 
wefiden, die alle aIl'gelht, und - so wie es die 
Frau BUilidesrat Hawlicek ·gesaglt hat - es 
müss'en eben .alle gewrissermaßen vom Objekt 
zum Subjekt in der Schrule werIden. 

Ich kann Ithnen versichern, daß von uns aus 
,aLles 'geschieiht , was nun diese kurze Frist his 
zum IIllkrafttreten am 1 .  September 1 974 not
wendig macht. Nur eines : Seit acht Jahren 
sprechen wir darüber. Es ist j a  vieles von 
diesem Ges,et'Z j etzt schon eine Selbstverständ
lichkeit in der Schule, und es ist j a  vieles 
schon im Bewußtsein der BeteiHgten. Wir 
haben nicht versäumt, im letzten halben Jahr 
und 'gerade in diesen Tagen mit den Landes

schulinspektoren, mit den Direktoren der Lan

desschulräte und mit den Vertretern der 
Lehrergewerkschaft ausführliCh über ' all das 
zu sprechen. 

Wir haben, fast möchte ich es so sagen, 
einen Generalstab.splan entworfen, der in drei 
Etappen die Verordnungen vorsieht, die not
wendig sind, um dieses Gesetz prakitizieren 
zu kÖTIlDen. Wenn die Gesetzesblätter die 
Staatsdruckerei verlassen, wenden wir sofort 
allen 70.000 Lehrern dieses Ges,etJz zustellen. 
Die Lehrerfortibildlun'g wird sich damit weH
g,ehend befas'sen, und wir wer.den den Eltern
vertretern, den Schrülervertretern und den 
Lehrervertretem in jeder Weise auch die Mit
arbeit an den VerOlldnuIllgen sicherstellen. 

Natürlich wird es am Anfang Schwierig
keiten geben, meine Damen und Herren. Das 
möchte ich gar nicht verschweigen. Aber alles 
Neue ist unbequem, und alles Neue bringt am 
Anfang Smwierigkeiten, und es wird eine 
Zeit dauern, bis das wirklich ohne Schwierig
keiten administriert werden kann. Im glaube, 
daß es ein gutes Gesetz ist. 
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Ich will nun am Schluß, nachdem so viele 
Namen von Ministern gefallen sind und wir 
alle der Meinung sind, daß alle ihren Anteil 
dabei haben, zwei doch differen�iert heraus
heben: Minister Piffl-PerceviC und Minister 
Gratz. Diese beiden waren es, von denen 
gewissermaßen die Anläufe gemacht wurden. 
Daß dieses Gesetz jetzt beschlossen werden 
kann, ist kein Zufall, meine Damen und 
Herren. Gerade Minister Piffl-Percevic hat 
bei seinen Bemühungen die größten Schwierig
keiten vorgefunden und - ohne polemisch 
sein zu wollen, meine Damen und Herren von 
der rechten Seite - hat die größten Schwie
rigkeiten bei seinen Freunden vorgefunden, 
als dieses Gesetz erstmals zur Diskussion ge
standen ist. 

Meine Damen und Herrenl Wir haben uns, 
glaube ich, sehr wei'�gelhenld neuen gesell
schaftspolitischeDl Erfordernissen geöffnet. Das 
ist das ErIr·eUlliche, uDld das war aUSlsdllag
gebend dafür, daß j e�t dieses Schulunter
richtsgesetz, eine moderne Schul'verfaSosUI1Jg, 
beschlossen werden kann. Das ist wichtig. Ich 
sage es auch deswegen, weil der Name des 
Sektionsrates J ellouscheik gefallen · ist, den ich 
j a  auch im Nationalr,at genannt habe, da dieses 
Gesetz über weite Streckoen die HaDldschrift 
dieses Beamten trälgt. 

Aber - das ist auch kein Zufall - das 
Unterrichtsministerium, meine Damen und 
Herren, ist heute - ich möchte fast sagen: wie 
kaUiIIl ein anderes MinisteriUlIIl - eine Stätte 
der Diskussion geworden. Es ist nicht mehr, 
wie viele es s ich aus der Verg,angBn!heit vor
stellen, als eiben diese Philosophie der Autori
tät Ln diesem Bereich besonders gepflegt 
wurde, eine Hochibul1g ,des Obrigkeitsstaale's. 

Nein, hi'er halben wir von d,er Schulrefonn
kommission und den Unterkommissionen, den 
Beiräten - Eltern, Schülern und Professoren -
bis zu den Hunderten Lehrergemeinschaften 
und Arbeitsgemeinschaften, die wir haben, 
einen Kommunikationsfluß, der unerhört dicht 
ist. Hier gibt es im Grunde genommen einen 
sehr, seihr raschen und einen sehr oft auch 
dynamisChen tl!Ild leideIl!sChaftlichen Prozeß der 
Auseinandersetzung. Als ,Be:weis dafür darf 
sicher angefiiihrt werden, daß wir uns in die
sem Haus, von den BeaJInten bis zur Leitung 
des Ressorts seIhst, wiI1klich ehr.Iich bemüht 
haben um mehr Ohanoengleidl'heit, um mehr 
Emanzip ation unld: um mehr Partizipation, so 
wie es heute in den Familien und in delr 
Kirche, in der Wirtschaft und letzten Endes 
auch in den P.arteien der Fall ist. 

Dieses Gesetz ist auch diesbezüglich ein 

bleibt deswegen, weil vielleicht das, was for
muliert wurde, noch nicht dem Bewußtsein 
der Menschen entspriCht. (Beifall bei der SPO 
und bei BuTtdesräten der avp.) 

Vorsitzende: Ich danke. 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noch jemand das Wort? - Dies 

ist nicht der Fall. 

Die De'batte ist geschlossen. 

Wird vom BeriChterstatter ein Schlußwort 
gewünscht? - Dies ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur Abstirrnmuny .. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetze.sbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  8 p r  u e h  zu er
heben. 

2. Punkt: Gesetzesbesc:hluß des Nationalrates 
vom 6. Feber 1914 betreffend ein Bundesgesetz 
über Sdlulen zur Ausbildung von Leibeser
ziehern und Sportlehrern (1090 der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir g.elangen nun zum 2. Punkt 
der Tagesordnung : Bundesgesetz über Schulen 
zur Ausbildung von Leibeserziehern und 
Sportlehrern. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Heinzin
ger. Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Heinzinger: Hohes Haus! 
Die Bundesre·gieruDig hat an den Verfassungs
gerichtshof den Antrag gestelH, dieser wolle 
gemäß Artikel 1 38 .A!bsatz 2 B'Undes-Verfas
'sungsgesetz feststellen, ob die GesetZigebung 
über Schulen zur AUSlbi.ldung von Leibeslell"
ziehern und Sportlehrern in die Zuständi'gkeit 
des Bundes oder der Länder fällt. Der Ver
fassurugsgeriChtSlhof hat in -seinem Erkennrtni.s 
den RechtJssatz aufgestellt, daß die Regelung 
der HeranbHdull!g von Sportlehrern und Lei
beserziehern unter Verfol·gung 'pädagogischer 
und erzieherischer Ziele eine Al1Jgelegenlheit 
des Schulwesens nach Artikel 14 Bunde'S·Ver
fassungsgesetrz ist. Der vorliegende Gesetzes
beschluß des Nationalrates reigelt daher nun 
di.e Organis.ation unld FührUIlig' von Schulen, 
die die .A:uflgalbe haben, junge Menschen zu 
gesunden, tüchUgen, pflichttreuen und verant
wortungsbewußten Lei'beserziehern und Sport
lehrern heranzubi'1den. 

Der Unterrichtsausschuß hat die gegen
ständliche Vorlage in seiner Sitz.ung am 

19. Feber 1914 in VeI'handlung -genommen 
und einstimmig beschlossen, dem HOihen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu er
heben. 

großer SChritt naCh vorne, und vor allem, es Als Ergebnis seiner Beratung stelU der 
ist ein realistischer Schritt, der wirklich getan Unterrichtsausschuß .somit den A n  t r a g, der 
werden karul und der nicht im Ansatz stecken- Bundesrat wollle besmließen: 
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Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 6. Feber 1974 'be'breffend ein Bundes
gesetz über Schulen zur Auslbildung von Lei
beserziehern und Sportlehrern wird kein Ein
spruch erhoben. 

Vorsitzende: Ich danke. 

Wir gehen nunmehr in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
Wally. Ich erteile ihm dieses. 

Bundesrat Wally (SPÜ) : Sehr verehrte Frau 
Vorsitzende! Herr Bundesminister! Sehr ver
ehrte Damen und Herren! Nachdem ein so 
gravrereooes Gesetz wie das Schulunterr.ichts
gesetz nun auch die zweite Kammer passiert 
hat, ist es nicht 'ganz einfach, sich einer rela'tiv 
bescheidenen Materie zuzuwenden, die aber 
immerhin auch etnen w.ichtigen Aspekt, der 
auch in der Delbatte zum Schu1lunterrichtsge
setz angesp;f'Och'en worden ist, zum Inhalt hat, 
nämlich die Leilbeserzie'hung. 

Unmittelbarer Anlaß zur S chaffung eines 
Bunde'Sgesetrzes über Schulen zur AUSIbUdung 
von Leibeserziehern und Sportlehrern war 
eine Feststellung des Rechnungshofes in sei
nem TäUgikeits'berkht Ülber das Verwaltungs
j ahr 1970, in dem es heißt: 

"Auf Grund des Er'kenntnis:ses des Verfas
s'l1ugsgerichtshofes i:st es nach Ansicht des 
Rechnungs'hofe.s notwendig, sowoihl die Aus
bildung von SporUehrem aller Gattungen als 
auch die Schtaffung entsprechender SchuHypen 
gesetzlich zu regeln." 

Am 12.  März 1971 hat der Verfassungsge
richtshof zu R'echt erkannt: 

"Die Erlassung eines dem Entwurf eines 
Bundesgesetzes Üiber Schulen zur Auslbildung 
von Le�beserzielhern und Sportlehrern entspre
chenden Gesetzes fällt .in die Zustänidigkeit 
des Bun'des." 

Selhr veroorte Damen und Hel1ren! Di,e Ge
sebZJwerdung gerade dieses Bundesgesetzes 
zelgt neuerlich auf, wie schwierig manchmal 
Kompetenzverstrick.ungen, die aus der födera
tiv en Konstruktion unserer SchulOf'ganisation 
erwlachsen, zu entHemten und legislativ zu 
koordinie·ren sind. 

Die StellUlngnalhmen der Landesre.g·ierungen 
Ihaben Bedenlken zum Ausdruck gebracht. 
Andererseits ClJber ha:ben die maßgeblichen 
Dachverbände unserer Sportorganisationen die 
bundesein!heitliche Kampet·enz gewünscht und 
mit der Notwendigkeit einer eiIllheitlichen 
AusbHdung von Lei'beserziehern und Sport
lehrern begründet. 

SportförderuIllg ist ein allgemeines Anliegen 
und mehr denn je in den vermehrt auftreten
den Zivilisation'sschäden :DU begründen, die 
wir heute bei Menschen beolbachten. Schon 
die Vorschuljugend weist erschreckend viele 

körperliche Schädigungen und Behinderungen 
auf - es lie'gt eine .galllZ neue Erhebung aus 
dem

' 
Bereich München j etrzt vor -, die auf 

ungesunde LebensbedinguIllgen und 'bewe
gungsarme Lebenswei.se unserer KleiIl'kinder 
und insbesondere jener, die keinen Kinder
garten oder keine Vorschuleinrichtufilg be
suchen können, zurüCkzuführen sfnd. Die Lei
beserziehuIllg unserer Kleinlkinder ist beson
ders wichtig, und im Rahmen de'r Vorschule, 
die j a  erst in den Anfälligen begründet sein 
kann, eine noch ·zu lösende wiChtige Aufgabe. 

Unsere IPflichtschulen sind, wie die S chul
statistiken ausweisen, während der letzten 
Jahre v.ermehrt - und beachtenS\wert im Aus

maß - mit Turnihallen, Gymnastikräumen, 

Hallenschwhmm'bädem und Tum- und Sport
plätrzen weiter ausgestaltet worden. Hier muß 
auch darauf ihingewi'e'sen werden, daß sowohl 
der Bund für den Bereich der Bundesschul,en 
als auch die Länder als Schulerhalter, aber 

Vorher hatte das Höchstge.richt die seiner- auch durch Zuschüsse an die Gemeinden und 
zeit vom Bundelsminister für Unterricht er- vor allem unsere Gemeinden selbst dem Sport 
lassene �,rüfungs�.

rdnU!ng für die österreichi- i vielleicht den größten Dienst erwiesen haben, 
sehe Sehl'lehrerprufung aus dem Jahre 1963 seit es übeI1haupt Breitensport ·glibt. 
als gesetzwidrig aU�elhoben, weil dafür eben 
eine gesetzliche Grundlage 'gefehH hat. 

Nach Klärung des Kompetenrzta1:!bestandes, 
wonaCh die Gesetrz·gebung in dieser Sache An
gelegenheit des Bundes ist - nach dem be
kannten Artikel 14 des BuIlldes-Verfassungs
gesetzes -, hat nun die BUllldesregierung die 
entsprechende Reg;ierungsvorlage dem Natio
nalrat zugeleitet, die 1m Unterrichtsausschuß 
beraten, mehrmals vertagt und unter Berück.
sichHgung eines einstimmigen .A:bänderUiIllgs
antrrages der AlbgeOlxfneten Ofenlböck, Haas 
und Hanreich dem Plenrurrn des Nationalrate,s 
zugeleitet und dort am 6. Februar ej'IllstilIl1.mig 
beschlossen worden ist. 

Spezielle Förderungen im Pflichtschulhereich 
wie die Schulschilkurse, Schul1andlwochen oder 
Landschulwochen un!d die vielgestaltigen 
Wettbewerbe auf Bezirksebene in den Sehul
bezirken ergeben mit vielen aJl!deren .A!ktivi
täten zwar immer noch kein ganz befriedigen
des, aber insgesamt doch ein erfreuliches Bild 
unserer leibeserzieherischen Betreuung der 
Kinder im Pflichtschulalter, vor allem im Ver
gleich zur Zeit nach dem Weltkrieg. 

Während aber an den Hauptschulen - und 
das i,st j etzt ein Problem - die spei1JieU aus
gebildeten Letbeserzieher tätig sind, unter
riChten an den VO'llksschu.1en in der Regel. die 
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Klassenlehrer Leilbe,serziehung mit. Bei der 
Dberalterung der Lehrer in den städtischen 
Bereichen und in SiedlUll!gszentren ergeben 
sich. daraus natürlich Probleme. Eine Turn
stunde , v.erelhrte Damen und Herren, einer 
vierten Knabenklasse - UIl!d das muß man 
wissen, was die körperlich Isind - mit einer 
etwa 64jährigen Kla,s'senlehrerin ist eben ein 
Problem, was natürlich nicht gegen diese Kol
legin sprechen kann, sOIl!dern was die 'SpezieHe 
AnfordemIlig betrifft. 

Eigene Sportlehrer an Volksschulen stehen 
nun auch zur Dislkussion. Es ist vor allem aber 
natürlich eine päda,gog,ische Dilskussion, und 
ihr Ergebnis wird entscheidend sein für eine 
ganze Generation der UnterstufeIllkinder und 

ihre lei,bes erzieherische Ausbildung-. 

Die mittleren und die (höheren Schulen haben 
j a  ihre Turnprofe'ssoren, wie man si e immer 
noch bezeichnet, die hochschulmäßi'g ausgebil
deten Lei;beserzieher, die aus gutem GruIlide, 
das ist österreichische Tradition an den höhe
ren Schuloo, i'Il ihrer FachJgruppe in der Regel 
auch noch Geographie unterrichten. 

Mit Recht w.ir.d noch die mangelnde lei1bes
erzieherisch,e Betreuung, verehrte Damen uIlid 
Herren, in Ull!seren berufslbegleitell!den Schulen 
und in allode,ren SchUlleinrichtungen beklilJgt. 
Die Effizi.enz unserer schulischen Leibeserzie
hung ist insgesamt gut und auch durch den 
Idealismus der Leibe'serzieher gewährleistet , 
die in der Regel ouer , man kann salgen, durch
ge'hend weit über ihre Verpflichtung,en in der 
Schule hinaus im Schu'lbereich sel1bst, aber auch 
im auß,erschulischen Bereich in den Sportorga
nisationen, in der Erwach:senenlbil'dung und 
auch in den JU'g,endorganisatiOlIlen wiIlken. Im 
Bereich der Leibeserziehung, verehrte Damen 
und Herren, gilbt es ein überdurchschnittliches 
Maß an Idealismus und pädagogischen Enthu
siasmus. Das ist ein Kapital , das man bei der 
Ausbildung unsere,r Jugend nicht übersehen 
darf. 

Daß es dazu vom Sportle!hrer seIhst, von 
der Person her, Proh1.eme gi!bt , ist uns allen 
bekannt , besonde·rs insofern wior ja se1ber 
Sportler waren oder noch sind. Wir siIl!d uns 
alle bewußt, daß der freien Sportausübung 
in Vereinen und Verbäll!den eben 'eine noch 
nicht genug gewürdigte Bedeutung zukommt. 
Das Problem j edes Sportlehrers ist ein biolo
gisches . Er wird älter und seine Leistungs

fähigkeit, die ja vorbildlich sein soll, engt 
sich ein, und am Schluß ergibt sich dann, 
daß er eben doch nur mehr der ist, der anregt 
und beau�sichti.gt , aber nicht mehr selbst aktiv 
sein kann, SiOrlUsag,en der Vorturner. 

Ein anderes Problem daIlf ich auch noch am 
Rande erwähnen. Jeder Sportler - wie könnte 
es anders sein - ist ein Spezialist, der da,s, 

was er aIlTI besten beherr.scht , die Sp.arte, in 
der er Köni'g ist, natürlich auch in seinem 
Unterricht bevorzugt. Wir hCl'ben dann Turn
lehrer , bei denen der FußibalLpllatz an erster 
Stelle steht, wir halben die ledchtatihletisch 
Begabten - die Turnklassen sind dann Abbil
der ihres L�hl1ers -, wir haben auch , aller
dings i'st das selte'ner, im Geräteturnen die 
entsprechenden Spitzenleistungen; das ist eben 

verstänJdlich. Wer wüßte das a.ber nicht besser 
als eben der aufigeschlossene Politiker , der 
das beobachtet und miter'l,etbt? 

Allerding,s , verehrte Damen und Herren, 
gJbt es im B.ereli.ch des Sports EntwiclduIligen, 
die nur mit Sorge betrachtet werden können. 

Das ist zum Beispiel der Prestigesport, der 
HochleistUIl!g,en betrei/bt und anstrebt, fördert 
und propagdert, um politisches Pr,estige zu 

vermehren, UiID nationales SeIhstbewußtsein 
zu steigern und geseUschaftspolitische Werte 
zu dokumen'tie'ren. Das spielt auf internatio
naler Ebene heute eine Rolle. Es dürfte nicht 
übertrieben s,ein, wenn ich sage, daß sich die 
Deutsche Demokr,atische Republik über die 
Lei:stungen ihrer Spitzensportler EiIllgaIlJg in 
die weltpolitische Offentlichk.eit verschafft hat. 

Alber es i'st sicher nicht ullbedenkilich, auch 

bei uns , etwa darüber in weinerliche Resigna
tion zu vel1fa,Hen und sich als Osterreicher 
beeinträchtigt zu 'fUhlen, wenn einmal eines 
unserer Schi-Ass,e um HUIl!dertstelsekunden 
gesetzte Erwartungen nicht · zu erfüllen ver
mag. 

Der internationale Sport - und das ist ein 
Pferdefuß· - wirkt nicht nur völkerveI1bin
dend, manchmal stachelt er ja auch gera,dezu 
Leidenschaften auf, indem sich g,roße Gruppen 
mit dem sportUchen Er,folg oder Mißerfo.lig 
ihrer Vertreter allzuselhr UIl!d umutreffend 

identifizieren zu müss.en gllauiben. Alles das 
ist nicht unähnliCh der puber.alen Uberschät
zung athletischer LeilsIDngen einzelner als 
Symbol akte kle'il1lstaatlicher und partikulärer 
Le'bensg:esilrmung' in der Zeit der Antike oder, 
anders Igesagt, das hat es damals g,enauso 
ge'geben. 

Weitere BEdenJken erheben sich geigenüber 
Auswüchslen des Sports in wi'rtschafts- und 
finanzpoNtischen Bereichen. Der Sport als 
Wirtschaftsfaktor ist längst Realität, und nkht 

wenige tretben, fördern OIdrer benützen sport
liche Akthnitäten mit der RechenmasChine im 
Hintergrund im Hinlblick. auf finanzielle Ge
winne. 

Aber auch der Zuschaue·rsport treibt da und 
dort unerfreu'liche Blüten. Nicht nur daß Fuß
baUspielfelder in manchen LäJndern gegen fana
tische Fans mit tiefen Gräben und Staihlgittern 
abg,ezäunt werden müssen, die Zuschauermas-
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sen entpuppen sich oft als zügellos aufge
stachelte Gruppen, von einzelnen emotionali
siert und zu recht unsportlichem Ve·rihalten 
bewegt. 

Dagegen erfreuen sich in den tetzten Jahren 
unter anderem die iFitJwanderungen und andere 
sportliche GruppeIll- und MasseIllVer,Cl;ustaltun
gen ,eines regen Zuspruches UIJJd steigender 
Beliehtheit. 

Sport sol/lte eiben planmäßilg fortlaufentl und 
dem L'eistul1lg1SVermögen entsprechend betrie
ben werden. Ubertre.ilbungen, Ulberfor,derun
gen und Einseitigkeiten bewirken nicht Ge
sundheit und Steigerung der allgemeinen Lei-

. stungsfälhigkeit und tragen auch nicht dem 
gesamterz�e'h1ichen Aspekt der Leibesübungen 
Rechnung. 

Ohne Zweifel ,gi:bt es beim vereinsrnäßi�n 
Sportbetrieh UIIld seinen differenzierten Mö'g
lichkeiten einen Schlwerpunkt in der LeiJbes
erziehUJItg überhaupt. Darum erlaube ich mir, 
nur einen kurzen Ein!b1ick - j,elder von uns 
könnte das madl'en - in die Vierhältnisse 
meines Bundeslandes Salizhur,g !ZU 'Qeben. 
Neben den traditionellen Lanldesve:rfbänden 
ASKO, OTSU und: ASViO g:iibt es we'itere 
35 LandesveTbä:n.de, die a!1:lein insgesamt tn 
der Stadt SaJ:zhurg 33 ASKU-, 1 1  OTSU-, 
28 OSV - und 46 Vierein'e olhne Dachve'rband 
umfassen. 

.Alber -auch i'll den, kle,insten Orten draußen 
finden wir den Sportv.erein als ein Anliegen 
der Bevöl:kerung und vor allem der JUigend, 
kann man sagen. 

Dabei ist erf.reulich, daß trotz Zusammen
fassung der Sportrv,ereine in Dachver'bänden 
eine weitgebentde ,politische Toleranz aus 
einer alten Tradition heraus herrscht. Wir 
haben im Lande SPO-tMandatare, di.e Vorsit
zende eines ASVO-Sportverbandes sind oder 
die Funktionäre bei der Union sind, und 
W]f haben OVP""M,andatare, die im ASKO ver
ankert 'sind unld turnen gehen. Bei meinen 
Kinderfreunde-Sportgruppen verteile ich 
Preise an Gattinnen von Mandataren von der 
anderen Sedte, und umgekehrt ist das auch der 
Falt Der gesunde Stan'dpu'I1!kt, verehrte Damen 
und Herren: Wir woUen dort Sport betreilben, 
wo wir unseren Sport asm be,sten betreiben 
könnenI ,  .ist ein Motto, das, gLaUJbe ich, nicht 
nur bei UIlls gi'lt. Di,ese t:r:aditionsre'iche Tdle
ranz ist ein w,ertvolller Beitrag zur Allgemein
gültigkeit Siportllicher Beweggründe uoo Moti
vationen. 

Ich möchte al's SalZiburger Bundesrat auch 
unseren Sal::z:burger Landessportplan errwäih
nen, der auf die Initiative des Ressortchefs, 
LallldeshauptmaIDli-SteHvertreter KarI Stein
ocher, zurückgeht und eine Bestandsaufnahme 

der ganzen Lande,ssportanlagen un'd der 

Wünscbe ihres Ausbaues sowie ihrer Ent
wicklung erfaßt hat und der natürlich nur all
mählich veI1Wiriclicht !Werden ,wird, 1W00bei alle 
möglichen FinantzienmgSlIIlöiglichkeiten heran
gezogen werlden sollen. 

Was den vorUegenlden Gesetzesbeschluß im 
einzelnen betrifft, 'Qegen den meine Fr.aktion 
natürlich keinen Eilnspruch erheben wird, wäre 
noch festzustellen: 

An ausgebildeten Sportlehrern hat es bisher 
überal1 gemanlgeIJ.t , in allen Vel1bänJden, in 
allen Vermne.n. Darunter hat so manche gut
gemeinte Vere�nstätigftteit effektiv geLitten, 
denn es konnte kein Sportlehrer oihne weiteres 
be'zahlt wenden, sellbst wenn er vorlhanden 
gewesen wäre. 

Zweifel'los el1geben sich nun aus dem vor
liegenden Gesetz gewisse KompetelßJZs'cnwi'e
dgkeiten, und eis bewirkt auch nicht ohne 
weiteres, daß es' nun tatsäch'lich sogleich zu 
Schulen für Letbeserzieher und Sportlehrer in 
erforderlichelm Ausmaß kommen wird. Vor 
aUem auch desha'lIb, weil ja im Hinblick. auf 
die Sachaufwärule ,die KompeteDIZ weitgeth'end 
bei d.en Bundesländern Meihen Wlird. 

Anderseits sind verifassungsrechtliche Enor
dernisse erf.üllt, und es ist die rechtliche iBasis 
dafür geschaffen, bestehende Sportschulen wei
terzuführen und neue zu errichten . 

Alber, verehrte Damen Ul1!d Herren, ich 
glaube, es wird ,nun auch an d.en Bundeslän
dern liegen, natJür'lich nicht nur an den Län
dern, im SilllD:e des § 9 des vorliegenden Ge
setzes SChulen im vorgesehenen Sinne zu er
richten und zu führen und die föderativ,e Kom
ponente dieses Gesetzes !WClihrzunehmen, !Wozu 
auch natürlich wir Bundesräte unseren Beitrag 
in den Ländern leisten können. 

Möge also dieses Gesetz als Voraussetzung 
und als Richtlinie dazu beitragen, daß der 
Sport in Osterreich weiter gefördert wird zum 
Nutzen unserer Jugend und aller, die ein 
ganzes Leben lang die alte Weisheit zu prak
tizieren versuchen, daß durch einen gesunden 
und leistungsfähigen Körper auch ein gesun
der und lebensfroher Geist leichter gewähr
leistet wird. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzende: Ich danke. 

Weiter zum Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Ing. Mader. Ich erteile ihm diese's. 

Bundesrat Ing. Mader (OVP) : Frau Vor
sitzende ! Herr Minister I Hoher Bundesratl Es 
wäre sicherlich zu dieser Sportrede des Kolle
gen WaUy einigels hinzuzufügen. und zu er
gäIllZen und 'sehr vieles natürilich ganz beson
,ders zu unterstreichen. Ich darf darauf deswe
gen vernichten, weil Wiedrerholungen oft ge-
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nug in diesem Hause vorkommen und weil 
ich mich, um gerade dem Redakteur Lenlhart:lt 
vom "Kurier" el:!was aIlItun zu kö'nnen, einmal 
ausnahmsweise damit beschäftiigen möchte, das 
Gesetz selbst vom Land her zu vertret�n, wie 
es unsere Aulflgabe ist, und vor allem im 
Gegensatz zu den ständi'gen Sticheleien dieses 
Redakteurs in einer deutlichen Abhebung von 
der Nationalratsdebatte tatsächlich zum Ge
setz zu sprechen und nicht zu se:iner Geschichte 
oder zur Bedeutung des Sportes, aber auf 
jeden Fall im G eg,ensatz zur NationaJrats
de;batte. 

Ich darf aber nur einen Gedanlken -ei'lllble'llJ
den, ehe ich das tue, w,eiil in den letJzten 
Tag,en Verschiedenes geschri,eiben wurde, wie 
zum Beispiel iJm "Kurier" dem Bundesrat 
geg.enuber, wo.bei im hier wirklich nur den 
Redakteur Lenhardt meine. Man konnte aber 
auch in der "Kronenzeitung" lesen, daß ein 
Herr NillIll1D.1errfchte·r unter dem Plseudonym 
"Statberl" geglaubt hat, von heute auf morgen, 
weil er scb'lecht geschlafen hat, UAMTC und 
ARBU ,abschaffen zu können un1d sie als UlIl'
nütz bezeichnen zu dünen unld alle ihre Mit
glieder als AI'lIlutsChkerln eiIllZustufen. ICh 
weiß iüCht, ob eine Frau Susanne in derselben 
"Kronenzeitung" das ReCht hat zu 'behaupten, 

, die Frauen, die in beiden Lagern hier für 
" mehr Frauen in dde Politik" das Wort e:Dgrei
fen, hätten unrecht und sie wären unehrlich, 
denn wenn sie ehrlich wären, so müßteIlJ sie 
sagen, Politik i'St eine schmutzige Sache - ich 
zitiere nur - und daher überlassen wir sie 
den Männern. 

Ich habe manchmal das Gefühl und stehe 
nicht an, es zu sagen, daß man Dlicht nur von 
seiten der Redakteure uns gegen;üiber manches 
oder gar uns sel1bst a'bs Ülberflüssitg bezeichnen 
könnte, ich glaube, die Herren Redakteure 
sollten gelegentlich darüber nachdenken, oIb 
nicht das eine oder andere von ihnen Geschrie
bene als überflüssig fb.erzeidmet werden 
könnte. (Beifall bei der OVP.) 

Damit habe ich meinetrn Ä:Dger Luft gemacht 
und darf zum Gesetz sebbSlt kommen. 

Grundsätzlich ist zu dem vorliiege.nden Ge
setz die Frage zu stellIen, oIb, Herr Minilster, 
die Organisation und Führu11lQ VODl Schulen, 
die die Aufga'be Ihaben, junge Menschen zu 
Leiheserziehern und Sportlehrern hel'lanzubil
den, überhaupt in einem eigenen Bundesgesetz 
hätten gereg1elt werden soHen oder müssen. 
Im §. 2 des Gesetzes wird nämlich ausdrücklich 
festgestellt, daß es sich um mittlere Schulen 
im Sinne des § 3 des Scbulorganisationsge
setzes handelt. Für dieses Schulorganisations
gesetz wurde heute ja eine Novelle, eine Neu
ordnung beschlossen; ein Einbau der vorge
sehenen Schularten wäre wohl empfehlens-

wert gewesen. Aus der Tatsach-e, daß heute 
aber.ein eigenes Gesetz beschlossen wird, folgt 
alich, daß im Gesetz neben Bestimmungen 
über die äußere Organisation auch Materien 
geregelt sind, die für andere Schulen durch 
das Schulunterrichtsgesetz geregelt werden 
sollen oder eben im Schulaufsichtsgesetz ge
regelt sind oder in einem Schulerhaltungs
gesetz des Bundes zu regeln wären. Es bedarf 
wohl keiner weiteren Ausführungen, daß ein 
Gesetz, mit dem in zwölf Paragraphen - wo
bei man in Klammern minus sechs sagen 
könnte, wenn man die Zuständigkeiten aus 
anderen Gesetzen berücksichtigt - alle Be
lange einer Schulart geregelt werden sollen, 
schon von vornherein bedenklich erscheinen 
muß, ohne es selbst in irgendeiner Form an
greifen zu wollen. 

Bedenklich macht schon das Grundkonzept 
hinsichtlich der Ausbildung von Leibeserzie
hern. Nach dem in der Lehrerdienstzweige
ordnung enthaltenen Dienstzweigen 74 und 
1 22 !Werden sie ülbrigens als Lehrer für Lei:bes
übungen bezeichnet. Die Schulreform 1962 hat 
bekanntlich die Ausbildung der Lehrer der 
Pflichtschulen an die Pädagogische Akademie 
verlegt. Die damit verbundene Verlängerung 
der AusbiLdung sollte j a  damals einerseits 
eine Verbesserung der Ausbildung gewähr
leisten, das Mindestalter der Lehrer hinauf
setzen und eine Prestigevermehrung des Lehr
berufes bewirken. 

Wenn nunmehr die Abschlußprüfung in der 
Regel bereits mit 18 Jahren abgelegt wird 
nach diesem Gesetz, so widerspricht dies 
diesen oben aufgezeigten Prinzipien der heu
tigen Lehrerbildung im Sinne des Gesetzes
textes. Ganz abgesehen davon - und ich darf 
das anmerken, ohne in den Verdacht zu kom
men, gerade als Junger prüde zu sein - habe 
ich einfach die Vermutung, daß, wenn acht
zehnjährige männliche Leibeserzieher in einer 
Mädchenklasse eines Polytechnischen Lehr
ganges oder einer höheren Schulstufe einer 
Hauptschule eingesetzt werden, das zu 
Schwierigkeiten führen könnte, die vermeidbar 
wären. 

Die Erlassung des Gesetzes wird zweifellos 
einen berechtigten Zustrom zu den bereits 
bestehenden Anstalten für Leibe,serziehung 
und vielleicht sogar die weitere Errichtung 
solcher Schulen zur Folge haben. Die bereits 
bisher mit auf diese Weise ausgebildeten Leh
rern gemachten Erfahrungen mahnen aber zur 
Vorsicht. Auch das sollte hier angemerkt wer..; 
den. Die von mir vorhin genannten Dienst
zweige aus der Lehrerdienstzweigeordnung 
geben wohl die Gelegenheit zur Anstellung 
und Pragmatisierung dieser Leibeserzieher, 
gegen eine Anstellung bestehen aber deshalb 
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Bedenken, weil mit zunehmendem Alter 
- und der Herr Bundesrat Wally Ihat ja das 
Problem Alter bereits erwähnt - Lehrer, die 
nur eine Ausbildung für Leibesübungen erfah
ren haben, nicht oder nur mit Schwierigkeiten, 
allenfalls sogar unter Gewährung einer Lehr
pflichtermäßigung, 'bis 'Zu ihrem Ausscheiden 
aus dem Dienststand verwendbar sein werden 
und ein Einsatz in einem anderen Unterrichts
fach mangels entsprechender Vorbildung eben 
nicht möglich sein wird. 

In diesem Zus,ammenhang muß darauf hin
gewiesen werden, daß im Rahmen des Schwer
punktprogramms - und ich tue das auch 
von Tiroler Sicht aus gerne - an den Päd
agogischen Akademien die Hörer dieser Aka
demien für den Unterricht in Leibeserziehung 
in besonderer Weise vorbereitet werden 
sollen. Es ist selbstverständlich, daß den Ab
gängern der Pädagogischen Akademien bei 
der Aufnahme als Landeslehrer beziehungs
weise Landesvertragslehrer gegenüber den 
Absolventen der Anstalten für Leibes
erziehung wohl der Vorrang gegeben werden 
muß. 

Nicht einzusehen ist auch, weshalb nach 
§ 1 0  des Gesetzes die sachlich zuständige 
Schulbehörde - und Sie haben diesen Ein
wand wahrscheinlich erwartet, · Herr Mini
ster - nur der Bundesminister für Unterricht 
und Kunst sein wird und deshalb dem Leiter 
der betreffenden Schulen sehr weitgehende 
Befugnisse zukommen werden. Wenn schon 
die in Rede stehenden Schulen gemäß § 2 
mittlere Schulen sind - ich habe das schon 
erwähnt -, dann sollten sie doch nicht - so 
glauben wir in Tirol - zentralen Lehr
anstalten gleichgestellt werden, wie es in den 
Erläuternden Bemerkungen heißt. Nicht § 3 
Absatz 4, sondern der § 3 Absatz 1 des Schul
aufsichtsgesetzes hätte unserer Meinung nach 
unbedingt Platz zu greifen gehabt. 

Die Frage der vel1fassungsrechtlichen Kom
petenz ist zwar durch das Erkenntnis des Ver
fassungsgerichtshofes vom März 1971 'geklärt 
worden, trotzdem wurde im Nationalrat von 
sozialistischer Seite ausdrücklich bedauert, daß 
nunmehr die sachliche Kompetenz im Bereich 
der Länder bleibt. 

Diese Aussage darf man wohl einem zen
tralistisch vorbelasteten Sozialisten nicht so 
krumm nehmen, tun sich doch meine an sich 
durch und durch föderaHstisch eingestellten 
Wien er OVP-Freunde mit eben diesem 
Föderalismus auch manchmal sehr schwer. 
Die Frage allerdings, wo die sozialistische 
Regierung Verwaltungsvereinfachung ver
sucht, wird wohl weiter unbeantwortet blei
ben. 

Trotzdem hat die Tiroler Landesregierung 
ausdrücklich darauf hingewiesen, daß durch 
das Inkrafttreten des vorliegenden Bundes
gesetzes die Zuständigkeit der Länder zur 
Regelung der Sportausübung und auch der 
Sportlehrerausbildung in keiner Weise ein
geschränkt wird. Ich darf auch hier in der 
Länderkammer wiederholen, Herr Minister, 
daß die Tiroler Landesregierung daher erwar
tet, daß bei der Gestaltung der Lehrpläne für 
die nun vorgesehenen Unterrichtsanstalten rzur 
Ausbildung von Leibeserziehern und Sport
lehrern die Koordination und die Zusammen
arbeit aufrechterhalten bleibt, wie sie sich 
bisher beispielsweise bei der Schilehrerausbil
dung - ich sage das sehr gerne - voll und 
ganz bewährt hat. 

Leider sind auch einige Einwendungen der 
Tiroler Landesregierung nicht berücksichtigt 
worden - alles kann man nicht berücksich
tigen -, so beispielsweise, daß der Ausdruck 
"Führung" von Schulen in den Schulgesetzen 
des Bundes eigentlidl ungebräuchlich ist und 
einer näheren Präzisierung bedurft hätte. 

Oder daß für die Schilehrerausbildung -
und das ist halt für Tirol nun einmal ein 
Problem - in der derzeitigen Form der vor
gesehene Aufbau der Schulen und die Grund
züge für die Lehrpläne nicht sehr zweckmäßig 
erscheinen. Die bisherige Art, Lehrgänge mit 
da�wischenliegenden Praxiszeiten abzuhalten, 
erweist sich als vorteilhaft. Jetzt schließen 
aber die achtsemestrigen Lehrgänge direkt an 
die achte Schulstufe an, wenn auch im Lehr
plan Praxiszeiten während des Lehrganges 
außerhalb der Schule möglich sind. 

Solche kleineren Einwendungen gäbe es 
einige. Es sei aber nur noch damuf hingewie
sen, daß nach § 3 des Tiroler Sportunterrichts
gesetzes - und wir haben das zeitgerecht 
in der Begutachtung festgestellt - eine An
erkennung als Sportlehrer von der Landes
regierung nur an Personen ausgesprochen 
werden darf, die das 21 .  Lebensjahr vollendet 
haben. Das ist audl ident mit dem Tiroler 
Schischulgesetz, das im Zusammenhang mit 
der von mir aufgezeigten Altersproblematik 
steht. 

Oder : Welchen Inhalt, Herr Bundesminister, 
der Pflichtgegenstand Organisationslehre 
haben soll, war auch bei Studium aller Unter
lagen nicht zu erfahren. 

Oder : Die im § 5 enthaltene Verpflichtung 
zum Schulbesuch während der vorgeschrie
benen Schulzeit wirft die Frage auf, welche 
Schulzeitregelung für diese Schulen eigentlich 
gilt. Es wird von Legisten bezweifelt, daß die 
Bestimmungen des Schulzeitgesetzes auf diese 
Schulen anwendbar sind. Vielleicht ist es doch 
der Fall. 
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Nach Berücksichtigung der gemachten Vor
behalte ist aber auch festzuhalten, daß dieses 
Gesetz - und hier treffe ich mich voll und 
ganz mit Bundesrat Wally - zweifellos die 
Grundlage sein wird, die sportliche Ausbil
dung unserer Jugend weiter voranzutreiben. 
Ich weiß es nicht nur als einer, der zwei 
Sportarten aktiv betrieben hat, sondern heute 
auch als Präsident eines Fachverbandes, der 
eine Grundsportart betreibt, wie der Einsatz 
des Sportes in der Jugend oft unterschätzt 
wird und wie sehr manche Quasiturnstunde 
in ihrer Wirkung überschätzt wird, wie oft 
man von der Piste, am Rande stehend, den 
Unterricht zu leiten hat, oder wie oft eben 
das Problem ist, daß auch in der Volksschule 
das Turnen nebenbei absolviert wird, ohne 
Effizienz und ohne Wirkung, und daß auch 
heute noch, obwohl es nicht erlaubt ist, mit 
der Turnstunde gedroht wird, wenn irgendwo 
die disziplinären Forderungen oder Leistungen 
nicht erfüllt werden. Noch immer sagt man: 
Zur Strafe wird nicht geturnt! Ich habe selbst 
drei Kinder, von denen zwei bereits in der 
Schule sind, und erlebe das immer wieder. 

tigen Anstalten in Ihrer Heimat ist und daß 
aud1 dafür diese gesetzlid1e Regelung von 
großer Bedeutung ist. 

Ich möchte nur zu dem sagen, was Sie zu 
den Leibeserziehern meinten, daß dieses Ge
setz vor allem auch die AusbiMung der Sport
lehrer regeln möchte. Es geht ja auch darum, 
den in uns'erer Zeit vermehrten Bedarf an 
Sportlehrern unld Ubungsleitern Z'U decken, 
und gerade in Ländern, in denen der Fremden
verkehr sehr entwickelt ist, wird es in Zu
kunft weitaus mehr notwendig sein als bis
her, daß die Fremdenverkehrsgemeinden über 
ausgebildete Lehrwarte, Sportlehrer und 
lJbungsleiter verfügen, die imstande sind, dem 
zunehmenden Bedarf der Fremdenverkehrs
gäste zu entsprechen, zum Beispiel bei den 
verschiedenen Fitneßaktionen, die natürlich 
auch für manche Mitg,lieder der Bundesregie
rung sehr notwendig wären. (Heiterkeit.) 

Zuletzt möchte ich versichern, daß die 
Koordination bei der Erstellung der Lehrpläne, 
so wie sie bisher bereits durch!geführt wurde, 
natürlich auch .in Zukunft 'gewahrt bleihen 
soll. Wir haben schon während der Verhand-
lungen über dieses Gesetz den Ländern immer 
wieder versichert, daß bei der Erstellung der 
Lehrpläne und überhaupt auf diesem Gebiet 
die bisher bewährte Zusammenarbeit .auch in 
Zukunft fort'gesetzt werden soll. (Beifall bei 
der SPtJ.) 

Vorsitzende: Danke. 

Damit bin ich am Ende und möchte eine 
gemeinsame Feststellung treffen über alles, 
was heute gesagt wurde. Es muß daher jeder, 
ich glaube, auch der kleinste gemeinsame 
Nenner gesucht werden - was ich wirklich 
nicht auf das vorliegende Gesetz beziehen 
möchte -, um auch vom Gesetzgeber her alles 
zur Förderung einer körper- und gesundheits
sporttreibenden Jugend zu tun. Ich streiche 
diese Breite besonders heIlaus, weil ich nur Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

zu gut weiß, wie sehr die kritischen Anmer- \Vünscht noch j emand das Wort? - Dies 
kungen zum Spitzensport, wie wir sie vom ist nicht der Fall. 
Vorredn�r gehört haben, berechtigt sind. 

Die dVP-Fraktion stimmt daher diesem -
ich 'g1aube, am 1 .  August 1974 in Kraft tre
tenden - Gesetz, das einen finanziellen Mehr
aufwand für den Finanzminister erst hei der 
Errichtung weiterer Ausbildungsstätten bringt, 
trotz der erwähnten VorbehaHe selhst
verständlich zu. (Beiiall bei der OVP.) 

Vorsitzende: Weiters zum Wort gemeldet 
hat sich der Herr Bundesminister. Ich erteile 
es ihm. 

Bundesminister für Unterricht und Kunst 
Dr. Sinowatz: Frau Vorsitzende! Hoher Bun
desrat! Nur einen Satz zur BeruJügung des 
Herrn .Bundesrates Mader. Wir haben diese 
Gesetzesform nicht zuletzt deswegen gewählt, 
weil es galt, eine gesetzliche und verfassungs
mäßige Grundlage für die bestehenden Bun
deslehranstalten für LeibeserziehUllJg rz;u 
schaffen. Sie wissen, daß eine dieser sehr be
deutsamen und für den Sport überaus wich-

Die Debatte ist geschlossen. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r  u c h zu er
heben. 

3. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 5. Feber 1974 betreffend ein Bundesgesetz 
über die Arbeitsinspektion (Arbeitsinspek
tionsgesetz 1974 - ArbIG 1974) (1084 der 

Beilagen) 

4. Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 5. Feber 1974 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Arbeitnehmerschutzgesetz 
geändert wird (1083 und 1085 der Beilagen) 

Vorsitzende: Ich darf nun den im Hause 
erschienenen Vizekanzler Ing. Häuser auf das 
herzlichste begrüßen. (Allgemeiner Beifall.) 
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Vorsitzende 

Wir gelangen zu den Punkten 3 und 4 der 
Tagesordnung, über die eingangs beschlossen 
wurde, die Debatte unter einem abzuführen. 

Es sind dies : 

Arbeitsinspektionsgesetz 1 974 und 

Änlderung des Arbeitnehmerschutzgesetzes. 

Berichterstatter über Punkt 3 ist Herr Bun-
desrat Steinle. Ich bitte um d en Bericht. 

Berichterstatter Steinle: Hoher Bundesrat I 
Ich berichte über den GesetzeSibeschluß des 
Nationalr,ates vom 5. Februar 1974 betreffend 
ein Bundes'gesetz über die Arbeitsinspektion 
(Arbeitsinspektionsgesetz 1 914 ArbIG 
1 974) . 

Der GeltungSbereich des Arbeitnehmer
schutzgesetzes, BGBL Nr. 234/1912, erstreckt 
sich auch auf Betriebe und Einrichtungen, die 
bisher vom Wirkungsbereich der Ar,beits;, 
insp,ektion ausgenommen sind, wie :etwa di'e 
vom Bund, einem Bundesland, einem Ge
meindeverband oder einer Gemeinde geführ
ten Krankenanstalten oder die öffentlich-recht
lichen Körperschaften. Um eine Uberwachung 
der Einhaltung des Arbeitnehmel'1schutz
gesetzes und der zu dessen Durchführung er
lassenen Arbeitnehmerschutzveroronungen ZU 
erreichen, soll durCh den vorliegenden Ge
setzesbeschluß des Nationalrates der Wir
kungshereich der Arbeitsinspektion derart er
weitert werden, daß damit alle dem Al�beit
nehmerschut�gesew; unterliegenden Betriebe 

. erfaßt werden, soweit ,s�e nicht unter den 
Wirkungsbereich der Verkehrs-Arbeitsinspek
tion fallen. 

Der Sozialaussch'Uß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung am 19. Februar 1974 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu er:heben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschuß somit den A n  t r a 'g, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetz.esbesChluß des National
lIates vom 5. Februar 1974 betreffend ein 
Bundesgesetz über die Arbeitsinspektion 
(Arbeitsinspektionsgesetz 1914) wird kein Ein
spruch erhoben. 

Vorsitzende: Danke. 

Berichterstatter über �Punkt 4 ist Herr Bun
desrat Tratter. Ich bitte. 

Berichterstatter Tratter: Ich berichte über 
den Gesetzesbeschluß des Nationalrates vom 
5. Februar 1 914 betreffend ein Bundesgesetz, 
mit dem das ArbeitnehmersChutzgesetz ge
ändert wird. 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates soll im Einklang mit dem 
neuen Strafgesetz eine Eliminierung der 
Arreststrafen im Arbeitnehmerschutzgesetz 
vorgenommen werden. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung am 19.  Februar 1 974 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschuß somit den A TI t r a g, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 5. Februar 1914 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Arbeitnehmer
schutzgesetz geändert wird, wird kein Ein
spruch erhoben. 

Vorsitzende: Ich danke. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes
rat Liedl. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Liedl (SPO) : Frau Vorsitzende I 
Herr Minister! Meine Damen und Herren! 
Mit dem ArbeitnehmersdlUt21gesetz wird eine 
neue gesetzliche Grundlage geschaffen, die 
neue Wirkungsbereiche der Arbeitsinspektion 
erschließt. Es ist daher notwendig, auch das 
Arbeitsinspektionsgesetz neu zu fassen. 

Die arbeitenden Menschen unserer Zeit 
unterliegen einem stettgen Verbrauch ihrer 
geistigen und körperlichen Enellgien. Sie müs
sen sich bei unbehindertem Walten aUer 
ökonomischen Gesetze vorzeitig abnützen und 
erschöpfen, wenn sie nicht von seiten der Ge
setz,gebung vor Raubbau und Verkümmerung 
bewahrt werden. Diese Schutzfunktionen 
kenruzeichnen Wesen und Zielsetzungen des 
Arbeitnehmerschutzes. 

In Erkenntnis der Zusammenhänge erblickt 
daher der moderne Staat im Schutz der Arbeit
nehmer se.ine .geschichtlich gegebene Aufgabe, 
der er sowohl im Wege gesetzlicher Maß
nahmen als auch entsprechender Verwaltungs
einrichtungen, hier vor allem der Arbeits
inspektion, gerecht wird. 

Meine Damen und Herren! Schon frühzeitig 
trat das Bedürfnis zutage, die Erfüllung der 
den Unternehmen durch Gesetze zum Schutz 
der Arbeitnehmer auferlegten Pflichten im 
Wege besonderer staatlicher Inspektions
or.gane überwachen zu lassen. 

Als eines der ersten Länder im europäischen 
Raum rief England festgefügte Einrichtungen 
ins Leben, dessen 1 833 g,eschaffenes Fabriks
inspektionsgesetz auch für die spätere Gesetz
gebung in anderen europäischen Ländern als 
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Liedl 
Vorbild diente. Dabei war dieses Fabriks- Wenn man einer Statistik aus den Jahren 
inspektions gesetz vorer:st nur auf größere 1926 bis 1928 entnehmen kann, daß die da
Industriebetriebe beschränkt und in späteren maligen Gewerbeinspektoren im Jahre 1926 
Jahren auch auf gewerbliche Werkstätten aus- 22.0 1 4  und im Jahre 1928 bereits 30.383 In
gedehnt worden. spektionen durchgeführt haben, und diesen 

In den deutschen Staaten hat sich die 
Arbeitsinspektion auf andere Weise ent
wickelt. In Preußen waren es zunächst die 
Ortspolizeibehörden, die im Zusammenhang 
mit den Schulaufsichts'behörden die Durch
führung des Kinderschutzes überwachten. 
Diese Art der Kontrollen war j edoch unzu
länglich, sodaß Fabriksinspektoren nach eng
lischem Muster eingeführt und in die Gewerbe
ordnung von 1869 übernommen wurden. Das 
Gesetz von 1 89 1  dehnte den Zuständigkeits
bereich aus, und das Fabriksinspektionsgesetz 
wurde in eine wirkliche Gewerbeinspektion 
umgewandelt. 

Die Entwicklung der Gewerbeaufsicht in 
Ost erreich begann mit gewissen Vorläufern, 
namentlich in jenen Erbländern, wo sich die 
Industrie unter dem Einfluß merkantHistischer 
Ideen besonders entwickelt hatte. 

Es kam zur Aufstellung von Kommerz
inspektoren oder Manufakturkommissären, 
deren Befugnisse schon einheitlich geregelt 
waren. Diese lokalen Einrichtungen v'er
schwanden jedoch aus dem öffentlichen Leben. 
Erst auf Umwegen über ausländische Vor
bilder, in Anlehnung an die englische und 
preußische Fabriksgesetzgebung fand einige 
Jahrzehnte später die Gewerbeinspektion in 
moderner Form in Osterreich wieder Eingang. 

Durch 38 Jahre hindurch war das Gewerbe
inspektionsgesetz aus dem Jahre 1 883 Grund
lage österreichischer Gewerbeaufsicht. Dieses 
Gesetz stammte aus einer Ära, wo die sozial
politischen Bestrebungen der arbeitenden 
Menschen noch zurück.gedrängt waren und sich 
erst ,l.angsam das Feld erobern mußten. 

Die sachliche Kompetenz der Gewerbe
inspektoren war eine enge, auf die Kontrolle 
der Gewerbeordnung abgestellt, welche die 
Verhältnisse der Hilfsarbeiter regelte. Erst im 
Laufe dJ8r J.ahrzehnte wurde den Auf.sichts
or,ganen ,ein .größ1e,rer Spielraum gewährt, }e
doch blieb die eigentLiche Ambsbefugnils auf be
aufsichtigende, berichtende und begut'adlten
de Funktionen ·besdlränkt. 

Anläßlich der BeschJußfassung über das 
Arbeitsinspektionsgesetz hielt ich es für rich
tig, einen kurzen geschichtlichen Rückblick. 
über die Entwicklung der Arbeitsinspektion 
zu geben; man kann sidl dann audl besser 
vergegenwärtigen, weldl Igewaltigen sozialen 
Fortsdlritt die ArbeiteI1bewegung erreicht bat. 

Inspektol'aten 77.051 Betriebe unterstanden, 
dann mag diese Zahl für die damalige Zeit, 
so sagt es dieser Bericht, von ,großem Fort
schritt gekündet haben. 

Wenn wir nun im Bericht über die Amts
tätigkeit der Arbeitsinspektoren im J.ahre 1 912 
lesen können, daß die Atbeitsinspektoren in 
109.768 Betrieben 1 1 1 .311 Inspektionen durch
geführt und dabei die Belange des Arbeit
nehmerschutzes für 1 ,546.000 in diesen Be
trieben 'beschäftigte AIibeitnehmer wahr
genommen haben, so zei.gt dies nicht nur von 
der raschen industriellen Entwicklung in 
unserem Lande, sondern darüber hinaus auch 
vom sozialen Fortschritt, der auf diesem G e
biet des Arbeitnehmerschutzes erreicht wurde. 
Es ist begrüßenswert, daß das Aufga:bengehiet 
der Arbeitsinspektoren erweitert wurde, wobei 
auch die Frage des Personalfehlbestandes 
einer Lösung zugeführt werden wird. 

Wenn der Mensch im Mittelpunkt unserer 
Bemühung'en steht, 'So ist dies ein Gesetz 
mit besonderen Vorteilen für die Arbeit
nehmer, das aber ebenso Rücksicht auf die 
Be},ang'e der Wirtschaft nimmt. Die so�ialiSrti
sehe Fraktion im Bundesrat stimmt daher 
gerne diesem G esetzesbesdlluß zu. (Beifall 
bei der SPtJ.) 

Vorsitzende: Ich danke. 

Weiters zum Wort gemeldet hat sidl Herr 
Bundesrat Knoll. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Knoll (OVP) : Frau Vorsitzende ! 
Herr Vizekanzler! Sehr 'geehrte Damen und 
Herren I Das zrwanzigste J ahrhundert, in dem 
wir leben, wird sicherlich in die Geschichte 
als J'ahrhundert der Tedlnik, der Industrie, 
der Automation eingehen. Osterreich hat sich 
in den letzten Jahren vom AlgrarImd zum 
Industrieland umgewandelt. Die TeChnik, von 
der ich g'esprodlen halbe, kommt immer me�hr 
zu uns und natürlidl auch in die Betriebe, 
in denen wir arbeiten ; in das Gewerbe, in 
den Handel, insibesondere in die Baubetriebe, 
in die Industrie und auch in die Verwaltun.g. 

Immer mehr Maschinen finden am Arbeits
platz Verwendung :  mechanische Behelfe, 
Motoren, Fließbänder, AutomaUon, Computer 
und die Datenver,arbeitung. Der Mensch, der 
in diesen Betrieben arbeitet, muß sich UIIIl

stellen, anpassen. 

Die Technik bringt sicher Vorteile, das sei 
nidlt unbestritten, die AI1beit wird erleidltert, 
die Arbeitszeit verkürzt. Es 'gi'bt mehr Freizeit 
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und natürlich auch mehr Leistung. Aber der 
arbeitende Mensch ist einer größeren Be
lastung ausges·etzt: dem Streß, der nerv1ichen 
Belastung, der körperUchen AnstrenJgung. Die 
Folg,e ist, daß die Unfallhäufigkeit steigt, die 
Berufskrankheiten mehr werden und die Be
rufsunfähtgkeiten ansteigen. Es ist daher 
unsere Pflicht und Aufgabe, hier Vorsorge zu 
treffen. 

Bei den Maßnahmen, die 'Zu setzen sind, 
ist es unsere oberste Pflicht und Aufgabe, 
den Menschen im den Mittelpunkt unseres 
Handeins zu stellen. Der Schaden, der der 
Wirtschaft entsteht - und die Wirtschaft sind 
wir alle -, trifft nämlich aHe. Und daher sind 
wir ,alle, Arbeitnehmer und AI1beitge,ber, eben 
an richtigen Regelung·en interessiert. 

Im Sinne einer sozialen, modernen Gesetz
gebung ergibt 'sich für uns die Notwendigkeit, 
erstens einen erhöhten Arbeitnehrmerschutz zu 
installieren, die Arbeitsinspektionen auszu
bauen - wir haben gehört, es sollen mehr 
werden -, sie zu erweitern. Dieser Arbeit
nehmerschutz, der hier heute beschlossen und 
gefordert wird und auch notwendig ist, er
streckt sich nach dem Wortlaut des Gesetzes 
auf den Schutz des Lebens, auf den Schutz 
der Gesundheit, 'auf den' 'Schutz der Sittlich-
keit. Er beginnt beim Kind, ,bei der Ein
stellung von Kin1dern, bei Lehlilingen und geht 
weiter über die Arbeiter und Angestellten. Er 
betrifft auch die Bestimmungen des Mutter
schutzgesetzes, erstreckt sich auf die Be
achtung der Wohnungen, die Ruhe- und Feier
tage, die Urlaubsabfindung und die Ge
währung des Urlaubs. 

Die Arbeitsinspektoren sind die dazu be
rufenen Organe, hier darauf zu achten, daß 
dieser Arbeitnehmerschut'Z wirklich durch
geführt wird. Ich habe bereits betont: Der 
Arbeitnehmerschutz liegt im Interesse ·aner, 
denn gute Arbeitsibedingungen ergeben gute 
Arbei tsleistungen. 

Wie war die bisherige Regelung? Ich möchte 
hier nicht auf die geschichtliche Entwicklung 
eingehen; das hat bestimmt ausfuhrlich mein 
Vorredner 'gemacht. Seinerzeit war der AIibeit
nehmerschutz in der G ewerbeordnun:g einge
baut, und infolge der HeI1ausnahme aus der 
Gewerbeordnung war es eben erforderlich, 
1912 das Arbeitnehmerschutzgesetz zu 
installieren. 

Die Aufgaben'bereiche in diesem Gesetz 
wurden erweitert. Es wurden die Kranken
anstalten, soweit sie von Bund, Ländern und 
G emeinden sowie ·anderen Körperschaften be
trieben werden, eingebaut. 

Auf Grund dieser Konsequenz ist es 
erforderlich, daß wir uns heute eben mit dem 
Arbeitsinspektionsgesetz 1974 befassen, das j a  
dem Gesetz aus dem JaJhr 1956 'angepaßt 
werden soll. In der letzten Folge ist es natür
lich notwendig, heute .auch das Arbeitnehmer
schutzgesetz zu ändern. 

Wir von der OVP bekennen uns immer 
zu einem modernen Arlbeitne'hmerschutz, und 
der Konsens, der bei der Vercrbschiedung der 
AJ:'ibeitsverfassung zwischen den beiden Par
teien gefunden wurde, findet 'hier, wie ich 
glaube, seine Fortsetzung. Wir stimmen daher 
diesen beiden vorliegenden G esetzen ·gerne 
zu. 

Sehr geehrte Damen und Herrenl Ein 
Problem möchte ich aber in diesem Zusammen
hang doch zur Sprache bringen: Im G esetz 
steht nichts ,über den AI1beitnehmersdm1z im 
öffentlichen Dienst. Dafür ist hier nichts vor
gesehen. 

Der Bund aLs größ.ter Arheitg·e:ber ,schreibt 
zwar im Gesetz einen Arbeitnehmerschutz für 
den priva'ten Arbeitgeber und für diverse 
öffentliche Körperschaften vor, für sich selbst 
tut er nichts. 

Ich ,g,laube, auch die Bediensteten des öffent
lichen Dienstes haben Anspruch auf gleiche Be
handlung. Ich kenne Dienststellen des Bundes, 
der Länder und der Gemeinden, wo einiges 
im argen liegt, und ich meine, wenn wir hier 
Arbeitsinspektoren einsetzten, wäre einiges zu 
ändern. 

Hier werden eben vom GesefJZlgeber zwei 
Personengruppen auf der Arbeitnehmerseite 
geschaffen, hier wird zweierlei Recht 
geschaffen, und dabei arbeitet das Gesetz mit 
einer doppelten Moral. 

Mir ist bekannt - das weiß ich ganz 
genoau -, daß Jm Jahre 1966 ,(Ler Nationalrat 
einhel.lig einen B eschluß gefaßt hat, in dem 
er zum Ausdruck !brachte, der Bund solle einen 
wirksamen Dienstnehmerschulz für den öffent
lichten Dienst instal1ieren. (Bundesrat 
S c  h i p  a n  i: 19671) 1967. Bitte, ich ,lasse mich 
gerne berichtigen. - Ange,blich ,gilbt es da 
andere verfassungsrechtliche Bestimmungen. 
Ich weiß, der Herr Sozialminister kiann von 
seinem Ressort aus keinen Auftrag an andere 
Ressorts erteilen. A!ber es 'gibt ja auch ein 
Kanzleramt, und man könnte, wenn ffilan 
wollte, auch dieses Problem irgendwie lösen. 
(Bundesrat S e i  d 1: Das ist nicht so einfach!) 

Ich weiß auch, Herr Sozialminister, Herr 
Vizekanzler, daß Verhandlungen l'aufen, daß 
die Gewerkschaft der öffentlich Bediensteten 
bereHs einige Merle diese Materie urgiert hat 
und bereit ist, darÜ'ber mit Ihnen zu ver
handeln. 
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Im Nationalrat wurde ein entsprechender 
Entschließungs antrag des Abgeordneten 
Schwimmer abgeleihnt, weil eiben hier Ver
handlungen laufen. Wir können immer wieder 
nur betonen - ich bin als öffentlich Bedien
steter selbst Angehöriger dieses Berufs
standes -: Auch wir im öffentlichen Dienst 
haben ein Recht darauf, einen wirksamen 
Arbeitnehmerschutz zu bekommen. (Beifall bei 
der OVP.) 

Sicherlich können die diesbezüglichen Nor
men nicht auf einma,l iln Kraft treten; das 
wissen wir. VieHeicht gilbt es hier eine 
Etappenlösung, Herr Vizekanzler! Ich möchte 
Sie sehr bitten, alles zu unternehmen, um zu 
verhindern, daß hier der öffentliche Dienst 
weiter benachteiligt wi'r:d. 

Warum s.ind wir öffentJiCh Bedi'enstete ISO 

skeptisch? Ich verweise da ,auf eine andere 
Materie , die Betriebsvertretung. Der öffent
liche Dienst mußte dreißig Jahre kämpfen, um 
ein richtiges Persona;lvertretungsgesetz zu be
kommen. Das, was dreißig Jahre im Betriebs
rätegesetz alle anderen Arbeitnehmer bereits 
hatten, konnten wir erst nach langen Be
mühungen und nach langem Hoffen und Ban
gen erhalten. Ich hoffe, es wird beim richtigen 
Arbeitnehmerschutz nicht so ,lange dauern. 

Sehr geehrter Herr Minister! Noch eine 
Frage hätte ich zum AI1beitsinspektions:gesetz. 
Im § 2 sind die Aufgaben der Inspektoren 
aufgezählt. Dazu gibt es grundsätzlich nichts 
zu sagen. 

Aber ich mödüe hier eine Frage zu § 2 
Absatz 1 Punkt 6 aufwerfen. Hier wird näm
lieh auf die Aufgabenbereiche der Arbeits
inspektoren hinsichtlich Lohnzahlung , Mindest
lohntarife und so :weiter 'hingewiesen. 

Ich frage mich hier: Hat dies mit der 
Arbeitsinspe1ktion irgend etwas zu tun? Wir 
wissen doch:  Der Arbeitnehmerschutz befaßt 
sich mit dem Schutz der Gesundheit, des 
Lebens, der Sittlichkeit im großen und ganzen. 
Werden hier den Inspektoren - wir wissen, 
wir haben leider zu wenig ; es sollte hier 
aufgestockt werden - nicht Aufg,ahen zuge
mutet, die sie vielleicht nicht verkraften? 

Sidlerlich muß man dem Arbeitnehmer die 
Möglichikeit ,geben - und diese hat er ja  -, 
sich über Löhne, Kollektivverträge und 50 

weiter mit dem Arbeitgeber zu unterhalten, 
mit ihm zu reden, zu verhandeln und, wenn 
es sein muß, auch zu streiten. Dazu sind ja 
die Betriebsräte da,  und dafür sind auch die 
Arbeitsgerichte zuständig. 

Ich glaube, daß die Ausdehnung und Erwei
terung des AufgabenbereiChes auf Angelegen
heiten, die mit dem Arbeitnehmerschutzgesetz 

nichts zu tun haben, wenig gerechtfertigt ist 
und daß das, wie ich glaube, doch einer Uber
prüfung und neuer Verhandlungen bedarf, im 
Interesse aller Arbeitnehmer und auch der 
Arbeitgeber, der Wirtschaft. 

Denn nur eine gute Zusammenarbeit, sehr 
geehrte Damen und Herren, im Sinne der be
währten österreichisChen Sozialpartnerschaft 
kann auch auf diesem Gebiet in der Zukunft 
Erfolge zeitigen. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzende: Danke. 

Weiters zum Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Tirnthal. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Tirnthal (SPU) : Frau Vorsitzende I 
Herr Vizekanzlerl Hoher Bundesrat! Mein 
Vorredner, Herr Kollege KnoU, hat ganz ,rlich
tig lall'gefülhrt, daß sich Osterreich in den l,etz
ten Jahr,zehnten von einem Agrar- zu einem 
Industriestaat ent'WickeH 'hat. Ich möchte dies 
bekräftigen, und Ivw,ar von der Bas,is der letz
ten Jahre ,aus gesehen, indem lich sage : Oster
reich ist ein modemer Industriestaat gewor
denl SeHdem die Sozialtisten, getragen vom 
Vertrauen der Bevö�keruIl!g, die Führung im 
Stalate übernommen haben, wurde Gewaltiges  
geleistet. (Bundesrat B ü r k 1 e :  Nicht über
treiben! Bleiben wir auf dem Boden!) 

Die Wirtschaft hat seit 1 970 W,achstums
rekorde zu verzeichnen (Bundesrat B ü r k 1 e:  
Herr Kollege Tirnthal! Bleiben Sie auf dem 
Boden!) und lie,gt im Spitzenfeld aller Indu
strienationen der Welt. (Bundesrat B Ü I k 1 e: 
Mit der Inflation, meinen Sie wahrscheinlich!) 

Di'e Rea11öhne - Herr Kol!1.ege Bürkle, wis
sen Sie Idas ? - siild in den ver:gangenen drei 
Jahren UIIIl mehr als 18 Prozent 'gestiegen! 
(Bundesrat B ü I k 1 e: Auch die Mindestein
kommen deI Rentner?) Auch Idile haben eine 
Realeinkommenserthöhung. 

Heute, meine Damen und Herreill, sind rund 
2,7 MUlionen Menschen in der österreichiischen 
Wi:rtschaft beschäftigt. Die Arbeitslosigkeit 
hat Gott sei Dank einen Tiefpunkt erreicht. 

Osterreich ist aber aum ein moderner Wohl
fahrtsstaat 'geworden. Seitdem die Sorzialisten 
die Geschicke unserer Heimat 1,eI1JkJen, gibt es 
eine Soziialoffe:ßlsive, die praktisch alle Be
reiche des menschlichen Lebens umfaßt. Ein 
besoIlldere'S An�i'eg,en sozial,istischer Politik 
- wie kömte es anders sein?, so war es 
immer, so ist es und so wird es auch in 
Zukunft sein - betrifft die Humanisierung 
de:s Arbeitsplatzes. Bedenlken wir doch, daß 
die arbeitenden Menschen dieses Landes e in 
Dri·ttel ihres Lebens ,am AIibieitsplatz verlbr,in
gen und dort mit ihren Händen und Hirnen 
das Rad der Wirtschaft Idrehen, in Schwung 
halten und jene Werte smaff.en, <die wir alle 
zum Le'be\I1 hrauchen. 
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'Deshalb ist 'es die Pflicht des Geset2'lgehers, 
den Ar,beilnehmern jlenen Schutz zu garantie
ren, der sie in dJie Lage ;versetzt, oihne G efähr
dun'g des Lehens und der GeiSundlheit für sich, 
für ,ihre Familien und für die Gemeinschaft rzu 
arbeiten. 

Der Faktor Arbeit in der Gesamtwirtschaft 
erreicht nun larugsaJm ·endlich j ene Bleldeutung, 
die ihm schon funmer zugestanden wäre . 

Es ist noch nicht lange her, daß ein sehr 
�oher Prozentsatz der unse�bständig Beschäf
tigten iihre Ar:beit unte.r oft unrrnEmSdllichen 
Bedingungen verrichten mußten, und e'g g.ibt 
leider auch heute noCh. Arbeitsstätten, die 
menschenunwüI1di'g sind. Dazu kommt noch, 
daß durch die fortschreitende Mechanisieruny 
und Automatisierung vieler Arbeitsgänge 
neben der physischen auch die psychische Be
lastung immer melh.r in Iden Vordel1grund tritt 
und dem Menschen alles abvedangt. 

Di,esen vielschichtigen PrOlblemen Rechnung 
tragend, hat nun der GesefJZIgeiber mit dem 
Arbeitnehmerschutzgesetz eine moderne 'ge
setz'liche Grundla:ge zum 'Schutze der Dien'St
nehmer geschaffen. Es nützt laber das beste 
Gesetz nichts, W1enn seine Bestimmungen nicht 
eingehalten werden, uIlld es ist daher als flan
kierende Maßnahme erfo.rdeIilich, jene Insti
tutionen zu stärken unld. den neuen Gegeben
heiten ·amupassen, die rur die EinhaltUUJg der 
Arbeitnehmerschutzb estimmun'91en verant
wortlich sind. Aus diesem Grund wurde das 
Avbeitsinspektion:sgesetz neu gefaßt, das den 
Wirkungsbereich der ArbeitsiDlSpel.k.Uon 
wesentlich erweitert. Unsere AI1beitslinspek
toren 'haJben 'bereits in der Vergangenheit 
übeIlaus viel lgeleistet und durch ihr Wirken 
viel menschliches Leild verhindert. Ihnen ge
bührt unser aUer aufrichtiger Dank. 

Aus der Fülle der Aufgaben des neuen 
Gesetzes möchte ich nur ,einige, mir besonlders 
wichtig er:scheiu.ende Punkte herausgreifen 
und kommentieren. 

Es 'gtbt noch 'e'ine Reihe von vor allem klei
neren Betrieben, in denen der Arlbeit�e'hmer
schutz noch sehr jm argen Liegt, ,aber nicht 
nur in den Belangen der UDJfallverihütung, son
dern ,auch bei den :sanitären Einrichtungen 
und nicht selten auch noch bei der Einhaltung 
der Mindestlohntarife und der Kollektivver
träge. Aus UDlwisseniheit oder aus Angst vor 
dem Dienstgeber Iblei'ben oft seihr lange galle: 
kras'Sie MißachtuIllg'en der Al'beitnehimerschutz
besUmmungeIlJ veI1borgen. Hier wirld eine Au!f
stockung des Arbeitsinspektionspersonals 
sicherlich AJbIhitfe ,schafie'll. 

Immer rwietder ,zeiigt sich auch, daß in man
chen Betrieben die BestimmunIgen des Jugend
schut'Zg.esetzes nicht einyehalten werden. Hier 

wäre ebenfaHs eine inteIllsiv,e Kontrollltätitglkeit 
dringend erforlderlich. 

Besonders rigoros, meine Damen und Her
ren, müßte ·auf die Hinhaltung der Schutz
bestimmungen auf den BausteHen gedrungen 
werden, denn es ist 'Wohl allen heklannt, daß 
gerade in der Baubranche die Unfallhäufig
keil besoIllders hoch ist. 

Sehr wichti'g ist auch die UberprüfuIlJg der 
Einlhaltuilig der Mutterschutzbestimmung.en 
durch die Arbeitlsinspektion. Die NO'Vel'le des 
Mutterschut2lgesetzes verpflichtet den Dienst
geber, w.erdende Mütter :den ArbeHsJIllspekto
raten zu me'lden, wOIdurch eis leichter möglich 
sein wird, sie zu eIlfassen und die Einhaltung 
der SchutzibesHmmungen zu gewälhrle�sten. 
Bei einer künzlich erfol'gten Kontrolle der 
Arbeitsbedingungen von 509 1 Scbrwangeren 
erfolgten nicht wenig·er als 1 020 Beanstandun
gen. 

Auß·eror1den1l1ich zu begrußen l'st schließlich 
auch die Installierung von Arheitsinspeiktoren 
mit besonderen Aufigaben. Hier handelt es 
sich um Spezialisten auf den Gebieten des 
Jugend- und Le'hrlingsschubzes sOlWie für 
FraueIl!aI1beit und Mutterschutz. 

,Meine sehr !g.eelhrten Damen und Herren I 
Mit der Neulfaslsung des Anbeit5linspektions
gesetzes werden optimal,e Voraussetzung,en 
für die KontroUe des AI1beitnehmersch.utzes 
in tJsterreich geschaffen. Es liegt nun an aUen 
beteili!gten Stellen, dafür zu sorgen, daß diese 
Bestimmungen des AIIbeitnehmerschutZigeset
zes auch eingehalten werden. Dazu gehören 
die Ar!beitnehaner selibst, die durch Aufzeigen 
von Mängeln VlieJ beitragen: können, dazu 
gehören vor allem die Unternehmer, die ihre 
Beschäftigten aLs gleichberechtigte Partner und 
Mitarbe.iter anerkennen müssen, und dazu ge
hören die Arbeitsinspektorate, die eine um
fassende Kontroil'ltätigtkJeit auszuüben haben. 
Wenn alle Beteiligten eine positive Einste'l
IUnig Ib ekunden und diese auch in die Praxis 
umsetzen, dann bleiben in Zukunft den Arbeit
nehmern viel Leid und der GeseHschaft viele 
unnötige Kosten, hervorgeruf.en durch Berufs
krankheiten 'Und Beruf,sunfähigk.eit, ·erspart. 

Ich freue mich, meine Damen und Herren, 
daß dieses Gesetz i.IlIl Nationalrat einstimmilg 
beschlossen 'Wurde und auch den Bundesrat 
ohne BeeiIllspruchung passieren wird. Ich 
danJk.e für Ilhre Aufmer!ksarIlkieit. (Beifall bei 
der SPO.) 

Vorsitzende: Ich danke. 

Zum Wort gemeldet hat sich weiter Herr 
Bundesrat Sdlipani. Ich erteile e's ihm. 

Bundesrat Sdtipani (SPtJ) : Frau Vorsit
zende! Meine Damen und Herrenl Mein Vor
redner, Kollege Kndll, hat behauptet, das 
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20. J ahIfu.undert wird als das J aihr'hundert der 
Technik in die Geschichte eingehen. Ich pflichte 
ihm in dieser Auffas'sung hei. 

Er hat weiterhin sehr vehement ein Arbeit
nebmer.schut'llgesetrz rur Iden öffentlichen Dienst 
gefordert urud darauf veliWiesen, daß bei der 
Behandlung des Ar:beitnehmerschutzgesetzes 
im J.aihre 1 972 AhgeOrldneter Dr. Schwimmer 
ei.nen d'ementsprechenden Antrag -eingebracht 
hat. Das ist richti'g. Er hat allerdings ver
säumt zu sagen, Idaß ;bereits im Jahre 1 967, er 
sagte 1 966, ein diesbezügliCher Antrag eben
faUs leingebracht wurde. Dieser mußte a.ber 
damals mangels möglidler Kompetenzen 
schubladiert werden. (Bundesrat S e h r  e i
n e r: Jetzt müßte es leichter gehen, weil es 
die böse avp nicht mehr gibt!) Er wurde 
schubladi,ert, iich muß sagen, ziemlich lange 
schubladiert, denn die OVP hätte damals in 
der Zeit ihrer Alleinregierung schon ,etw.as tun 
können, um die Kompeten�en so zu klären, 
daß ,es mögLich 'gewesen wäre, zeitgerecht auch 
ein Arbeitnehmerschutzgesetz für den öffent
lichen D.ienst zu 'Schaffen. 

Alber ich darf Sie beruhi'gen. Unser Herr 
Vizekamler Häuser hat nämlich Ibdsh-er alle 
Besdlllüsse, die wir Gewerkschafter :auf den 
vellschiedenen K!onlgreissen Igefaßt haben, sehr 
konsequent und im Rahmen der Mö'glichkeiten 
einer 'baldigstmög:lichen Lösung zuyeführt. 
UIlld ich darf Ihnen, Herr Kollege, ,in Erinne
nrog rufen, daß die nädlsten Gespräche 7JWi
sillen dem Bund als Arbeitgeber und den Ge
werkschaftern allS Arbeitnehmervertreter im 
Mär:z und im Ma.i des laufenden Jalhreos erfol
gen we:r:den. 

M1eine Damen und Herren! Zum vorlie'gen
den Geset1z :möchte ich 'feststellen, so wie das 
bereits .der Beridlters'tatter gemacht 'hat, daß 
es natürlich im ursächlichen Einklang mit dem 
neuen Stralgese1lz ISteht. Ich möchte aber doch 
in Erinnerung rufen, daß es auch Ibereits früher 
nicht primär Sinn des damals 9'ült�gen Geset-
2les gewesen ilSt 'Zu strafen, als vü�lmehr den 
Arbeitnehmer zu schütz,en. 

1 .  Mai 1860 die GeweI1beordnrung geschaffen; 
sie enthielt allleI1dings nur 'einige wenige Be
stimmungen nber den Anbeitnehmerschutil. Es 
war dann eline ziemlich 'lange Zeit, in der man 
v.ersucht hat, von der ArbeHneihmerseite her 
geei'g,netere Schu1Jzmaßna'hmen 'Zu ;bekommen, 
urud es Ihat immerlhin bis 'Zum Jahre 1 885 ge
dauert, Ibis man sich ,zu einer Änderung, zu 
einer neuerHchen VerOI1d'l1Ung 'herbeigelassen 
hat: Es war das genau gesagt am 8. März 1885 
die Neufassung der GerweI1beoIldnung. Sie ent
hielt damals in § 74 mit der Uber,schrift "Vor
sorge für die Hilfsarbeiter" erstmals für Ge
werbebetriebe Bestimmungen zum Schutze von 
Leben und Gesundheit der Dienstnehmer. 

Die nächste grundsätzliche Änderung dieses 
Gesetzes gab es im Jahre 1 9 1 3. Die darin ent
haltenen Bestimmungen haben dann schlecht 
und recht bis zum Jahre 1 962 gehalten. 
Warum sage ich "recht und schlecht" ? Weil 
viele von uns trotz über hundertjähriger Er
fahrung auf diesem Gebiet mit zu großen Ver
zögerungen die Notwep.digkeiten nicht erken
nen wollten, und einfach deshalb nicht er
kennen wollten, weil das letzten Endes Geld 
gekostet hätte und ,immer wieder GeLd kostet 
- Kosten, die aber, wie ich meine, bei zeit
gerechtem und sinnvollem Einsatz dieses Gel
des letzten Endes weniger Mittel erfordert 
hätten als jene Summen, die man dann auf
wenden muß, um entstandene gesundheitliche 
Schäden zu beseitigen und die Gesundheit der 
Menschen wieder herzustellen. 

Ich möchte damit nicht unbedingt sagen, 
daß von den Unternehmern in der Gesamt
heit heute noch der gleiche Standpunkt wie 
vor hundert Jahren eingenommen wird. Aber 
ich muß feststellen, daß, von einigen schwar
zen Schafen abge,gehen, noch immer genug 
vermeidbare Krankheit, Not und Elend ge
schaffen wird, was bei einigem Verständnis 
leicht hätte vermieden werden können. 

Ich möchte auch das nicht generalisiert ver
standen wissen, sondern im Gegenteil, die 
vi.el'en guten und, Wlie ich meine, überwi,egend 
fortschrittlichen Arbeitgeber herausstreichen, 
welche sehr gut das Kapital Arbeitskraft zu 
schätzen wis-sen und im Sinne des Gesetzes 
und manchmal sogar darüber hinaus ihre Auf
gaben erfüllen. 

Meine Bitte an Sie, meine Damen und Her
ren von den Unternehmerkammern : Bemühen 
wir uns weiter gemeinsam im Sinne einer 
echten Sozialpartnerschaft um einen noch bes
seren Schutz des Lebens ,und der Gesundheit 
für 'alle Arbeitnehmer dieses Landes. 

Es ist :nicht notwendig, seihr lan!ge über 
di'ese Materie rzu spr,echen. Ich glaube aber, 
es ist sicherlich notwendig, die Entwicklung 
kurz zu streifen, die lW',ichti'glsten Stationen 
hel1auszugreifen und vielleicht einige Hin
weis-e aruf ,eine etwa spätere Entwicklung, die 
auf uns zukommt, zu machen, ,wie Sie ja be
reits auf eine Vierlagerung der Be1ashmgen 
der AIfueitnelhmer von früher körperlichen Be
lastungen aUJf jetzt mehr Bela'stungen der 
Sinne und Nerven hingewiiesen haben. 

Ich habe eingangs erwähnt, daß es auch 
Betrachten wir die Entwicklung, ISO finden früher nicht primär Sinn des Gesetzes war zu 

wir den ersten Arbeitnehmerschutz bereHs im bestrafen. Ich bin sogar der festen Uberzeu
Jahl'le 1860. Es wurde nämlich damals a:m gung, daß wir einen wirksameren Schutz für 
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Schipanl 

Arbeitnehmer erreichen, wenn wir allen diese 
Notwendigkeit vor Augen führen können. 
Dazu brauchen wir keine Arreststrafdrohun
gen. Deshalb wird unsere Fraktion dem vorlie
genden Gesetzesbeschluß gerne ihre Zustim
mung geben. (Beifall bei der SPtJ.) 

Vorsitzende: Wünscht noch j emand das 
Wort? - Dies ist nlicht der Fall. 

Die DebaUe ist geschlloSisen. 

W,ird von den Berichterstattern ein Schluß
wort gewünscht? - Dies ist auch nicht der 
Fall. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des Abschlusses des vorUegenden kb
kommens die Erlassung eines 'besonderen Bun
desgesetzes im Sinne des Artikels 50 AJbsatz 2 
Bundes-Verfassungs-gesetz zur Uberfülhrung 
des VeI1trCl!gsinh.altes in die innerstaatliche 
Rechtsordnung nicht eIlforderlich. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorla'ge in seiner Sitzung am 1 9. Februar 1 974 
in Verhandlung' genommen und einstimmig 
bescbllossen, <dem Hohen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erhelben. 

Al,s Er-gebnrl.s seiner Ber,aturrg stel'lt der Die Abstimmung über die vorliegeDlden Ge-
setzespeschlüsse des Nationalrates erfolgt g-e- Sozialausschuß somit den A n  t r a g" der Bun-

trennt. desrat .wolle beschließen : 

Bei der getrennt durchgeführten A b s t i  m
m u n g beschließt der Bundesrat, gegen die 
beiden Gesetzesbeschlüsse des Nationalrates 
k e i n  e n E j n s p r u c h zu erheben. 

5. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
6. Feber 1974 über ein Abkommen zwischen 
der Republik österreich und der Internatio
nalen Atomenergie-Organisation betreffend 
die Soziale Sicherheit der Angestellten dieser 

Organisation (1086 der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gelangen nun zum 
5. Punkt der Tagesordnung: Abkommen mit 
der Internationalen Atomenergie-Organisation 
betreffend die Soziale Simerheit der Ange
stellten dieser Organisation. 

Berichterstatter ist Frau Bundesrat Wanda 
Brunner. Ich erteile ihr das Wort. 

Berichterstatterin Wanda Brunner: Frau 
Vorsitzende I Herr Vi'zekanrzlerl Meine Damen 
und Herren! Durch odas vorliegende A:blkom
men ,soll dem Wunsch der Internationalen 
AtomeneIig,ie .. Organisation auf Angl'eichllng 
an die für di.e UNIDO 'geltende Regelurug 
betreffend die Soziale SicheI1heit der Ange
steUten Rechnung getrag-en werden. 

Das Abkommen gliedert sich in sechs Teile :  
Teil I enthä:lt Begriffsbestillllmungen. Teil II 
enthält Bestimmungen über Umfang und 
Dauer der Versicherung sowie über die Gel .. 
tendmachung der diesbezüglichen Rechte. 
Teil III entJhält BestimmuDlgen hetreffend die 
allfällilge Liquidi'erung von Anwartschaften dn 
der österreichischen Pensionsversicherung !be
ziehungsweise -der Neu- ()Ider Wieder,be1grün
dung bei Eintritt in den beziehungSlWei,se AUtS
scheiden aus dem Pensionsfonds. Teil IV ent
hält verschiiedene BestimmUIlJgen, die ins
besondere die Grundlagen ,für die zur Durch
führung notwendiogen VerwaHuDlgsmaßnah
men bilden. Teil V und VI enthalten Uber
gangsb estimm'U.IlJgen beziehungsweise Schluß .. 
bestimmungen. 

Gegen ,den Beschluß des Nationa'lrates vom 
6. Februar 1974 ÜJber -ein Albkommen ZlWischen 
der Republik Osterreich und der Internatio .. 
nalen Atomenergie-Organisation betreffend 
die So:zialoe Sicherheit der Angestellten dieser 
Ol1ganisation wird kein Eiruspruch erhOlben. 

Vorsitzende: Danke. 

Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht jemand das Wort? - Dies ist nicht 
der Fall. 

-

Wir kommen zur Abstimmung. 

Bei der A b s t j m m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

6. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
5. Feber 1914 betreffend einen Vertrag zwi
schen der Republik Usterreich und der Bun
desrepublik Deutsdlland über die Führung 
von geschlossenen Zügen (Zügen unter Bahn
verschluß) der Usterreicbischen Bundesbahnen 
fiber Strecken der Deutschen Bundesbahn in 
der Bundesrepublik Deutschland (1091 der 

Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gelangen nun zum 
6. Punkt der Tagesordnung : Vertrag mit der 
Bundesrepublik Deutschland über die Führung 
von geschlossenen Zügen der Osterreichischen 
Bundesbahnen über Strecken der Deutschen 
Bundesbahn in der Bundesrepublik Deutsm
land. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat lng. Spin
delegger. Ich erteile :i!hm das Wort. 

Vorer,st darf ich noch den Herrn Bundes
minister für Verkehr auf das herzlichste b e
grüßen. (Allgemeiner Beifall.) 

Berichterstatter Ing. Spindelegger: Frau 
Vorsitzende I Hdher Bundesrat! Durch das vor
liegende Abkommen soHen nunmehr eindeu
tig die gegenS'eitigen Rechbe und Pflichten der 
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Ing. Spindelegger 

beiden Vertragsstaaten für die FÜlhrung von 
Triebwagenschne'lh:ügen von Sa12'lbur,g über 
Rosenheim nach Kufstein g,eregelt werden. 
Gleichzeitig soll auch für die bei Strecken
unteIlbrechungen auf österreichischem Gebiet 
(Ar�beiigstrecke) erfolderHchen Umleitungen 
von Reiise- und GüterzÜlgen über Strecken der 
Deutschen Bundesbahn vOIlg,esorgt wer,den. 

Dem Nationalrat erschien bei der Genehmi
gung des Abschlusses des vorliegenden Aib
kommens die Erlassung eines :besonderen 
Bundesgesetzes im Sinne des Artikels 50 Ab
satz 2 Bundes-Verfassung,ggesetz zur Uher
führung des Vertragsinlhaltes in die inner
staatliche ReChtsordnung nicht erforderlich. 

Der Wirtschafts ausschuß ihat die gegen
ständliche Vorlage in seiner Sitzung ,am 

1 9. Februar 1 914 in Verhandlun'g genommen 
und einstimmig beschlossen, dem Hdhen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu er
heben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
WirtschaftsaussChuß somit den A n  t r a g, der 
BUJllde.srat 'Wolle beschUeßen, 'gegen den Be
schlluß des Nationalrates vom 5. Februar 1914 
keinen Einspruch zu erheben. 

handlungen ,im Jahr,e 1 910 kommen, und am 
15. Dezember 1 91 1  wurde der Vertrag in Bonn 
unterzeichnet. 

Gerade wir ·aus den westlichen Bundeslän
dern 'schätzen 'diese sogenannten SchneHver
bindungen sehr. Jeder kann sich vorstellen, 
daß es für uns b ezi'elbungsweis'e für Personen 
aus Wien, Niederösterreich oder auch aus dem 
Raume Oberöst.erreich ein Unterschied ist, ob 
man heute für die Strecke W,ien-Innsbruck 
fünfeiniha�b Stunden oder achteinlhalb Sturuden 
oder mehr braucht. 

Aus diesem Grunde wird selbstverständlich 
di,e Fraktion der Osterreichischen Volkspartei 
diesem Vertrag zustimmen. 

Trotzdem möchte ich aber Idie Gelegenheit 
nützen und als Ländervertreter elmge 
Wünsche beim Herrn Verkebrsminister depo
nieren beziehungsweise ilhn ersuchen, dies'e 
Wünsche nach Mö'glich!keU zu re,alis'ieren be
ziehungsweise /bei der Erstehlung von Fahr
plänen zu berü�sichtigen. Ich bin mir selbst
verständlich der Problematik bewußt, welche 
Schw,ierigkeiten man hat, wenn man Fahr
pläne ,erstellen muß bezieihungS!Weise wenn 
man Änderurugen an ihnen iheDbeiführen 
möcht!e. Trotzdem, gl'aube ich, solLte man auch 
hier einen Versuch machen. Vorsitzende: Wir gehen nunmehr in die 

Debatte ein. 
Der Triebwagenschnellzug "Tirolerlaoo" 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundes- fährt in Innsbruck um 8.35 Uhr ab und kommt 
rat Pischl. Ich erteile ihm dieses. um 14 Uhr nach Wien. Jetzt ist die Situation 

Bundesrat PisChl (OVP) : Frau Vorsitzende I 
Herr Bunde,sministerl Meine selhr geehrten 
Damen und Herren! Der vorliegende Vertrag 
zwischen der Republik Osterreich und der 
Bundesrepublik Deutschland Ülber die Führung 
von 'geschlossenen Zügen der Osteueichischen 
Bundesbahnen über Strecken der Deutschen 
Bundesbahn in der Bundesrepublik Deutsch
land grenzt nunmehr eindeutig die gegensei
tigen Rechte und Pflichten beider Vertrags
staaten im Interesse der Reisenden, der betei
ligten Eisenbahnen beziehungsweise deren Be
diensteten ab. Darüber hinaus bringt diese 
Fahrstrecke eine beachtliche Verkürzung der 
Fahrzeit in der Verbindung Innsbruck-Salz
burg oder Wien-Feldkirch und umgekehrt. 

Hdhes Haus I Dem Bundesmini;ster für Ver
kehr Dr. Weiß ist es im Jahre 1961 in Ver
handlungen mit der Deutschen Bundesbahn 
gelungen, daß die Osterreichischen Bundes
bahnel1t fahrplanmäßig Trielb,wagenschnellzüge 
über die Strecke Sawburg-Rosenheim-Kuf
stein .fÜlhren konnten. 

:Da · aber die verschiedenen Abkommen zwi
schen Osterreich uIlld der Bundesrepublik 
Deutsch!land keine ausreichende rechtliche 
Grundlage ergaben, mußte es zu diesen Ver-

so, daß für seihr viele Personen, seien es jetzt 
Geschäftsleute oder auch andere Interessen
gruppen, Tel1mine in Wien um 14 Uhr be
ginnen. Um diese Ternnine einha!l.ten zu kön
nen, ist man gezwungen, entrweder einen Zug 
am Ta:g vorher zu nehmen, wenn man nicht 
die Möglichkeit hat, ,einen Schlaf,wagen oder 
Liegewag,en zu erhalten, oder man kommt zu 
den Terminen in Wien zu spät. 

Wenn man diese Städt.eschneHverbinldung 
zirka drei Viertelstunden oder eine Stunde 
frUher fahren lassen würde, dann glauben wir, 
daß es sicherlich zu einer wesentlich ,besseren 
Auslastung qes Z'llIges und zu einer großen 
Zeitersparnis für jeden einzelnen käme. 

lim Zusammenhang mtt der Fülhrung die,ser 
Triebwagensdmel1züge :beziehungsweise die
ser Sdmellverbindungen ,gäbe es noch e in 
Problem, Herr Minister:  Gerade in den Stoß
z,eit,en, in den Ferienzeiten und Urlaubszeiten 
müssen immer wieder Doppe\llgarnituren von 
Triebw,agenschne'llzügen ,geführt werden, ins
besondere von W'ien �weg in die westlichen 
Bundesländer. Hier passiert es leLder Gottes 
immer wieder, daß man nur in einer Garnitur 
den Buffetwagen offenJhält. Da man b ei den 
Doppelgarniituren nicht durchgehen 'kann, hat 
man nur die Chance, entweder in Sankt Pöl-
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ten auszusteigen und eIlst in Linz wieder in 
sein Abteil zurückizU.!kehren oder bei einer 
anderen Gelegenheit. 

Könnben Si,e nicht bei der International,en 
Schlafw,agen- und Tour.istik-Gesellschaft da
hin gehend einw.irken, daß man, wenn Doppel
garnituren geführt werden, im Intere sse des 
Fremden'Verkehrslandes Ost-erreich Ibeide Buf
fetwagen offen'hält? 

Ein weiteres Anliegen, Herr Minister, ist die 
Schlafwagensituation. Das i-st zum Teil} -eine 
tri ste Situation ; das wird wahrschein'lich auch 
Frau KoLle'gin Brunner .. hestätiig'en können. 
Man ist .gezwungen, mindestens drei Wochen 
vor Antritt einer Reise einen Schla'fwalgen zu 
reservieren, ansonsten hat man kaum melhr 
eine Ohance, einen Platz IZU eflhalten. Es ist 
aber so, daß man nicht alle Termine minde
stens drei Wochen vorher weiß. Daher muß 
man entweder einen Tag früher falhren oder 
man kann die Nacht im Coupe verbringen. 

Im letzten J aohr hat Kollege Bundesrat 
M ader eine dieshezügliche Ailifrage an Iden 
Verkehrsminister Frühbauer gerichtet und ihn 
g-ebeten, s'ich bei der Schlafwag-eng.es'eUschaf.t 
einzuschalten, um hier eine BeSoSel'lStel
lung zu eriieichen. In der Antwort hat uns 
der Verkehrsminister Früb:bauer mibgetej[t, 
daß man mit der Sdrtaf:wagengesellschaft über
eingekommen ist, daß man alle Personen, 
welche um eine Schlatiwagenkarte vorspre
chen, in Ev'iden'l hält, sie dipln ·auch inf.or
miert, wenn jemand eine SchlafwagenkaI'lie 
zurücklegt heziehun'g.sweise daß lIllan, wenn 
man .einen zW,eli:ben Schlafwag,en voll bekommt, 
darm einen solchen anlhängt. Jetzt ist es wie
derum über 'e,in Jahr her, geschehen ist in 
dieser Richtung tfür uns leider nidlts . Wie man 
von verschiedenen Kollegen hört, .geht es kei
nem besser. 

Viel!leicht könnten Sie, Herr Minister, noch 
ein!mal mit Ider Sdlliaiwagen:gesellschaft eine 
Rück,sprache halten. Ich weiß Il!icht, i!st man 
bei dieser Gesellschaft so wenilg flexi\bel oder 
ist man nicht in der Lage, nach Bedarf einen 
zweiten Sch:lafwagen aßlZuhängen. Auf al'le 
Fälle würden wir Sie sehr Ibitten, diese Situa
tion zu klären. 

Hohes Haus! Die Osterrei:chischen iBunldes
bahnen :geiben j älhrlich selhr holhe Beträlge Für 
Werbekosten aus . Man :wird a1ber meines Er
achtens uIllglaubwürdig, wenn man nicht in 
der La:ge ist, die ange:\lotenen Leistungen 'Zu 
erbringen. 

·Es gtbt heute trottz: oder Energieschwierig
keiten, TreibstoffverteueruDlg und Geschwin
digikeiotshe.gren'Zungen einen sehr, sehr harten 
KonJk.urreIl!�ampif �ischen Schiene und Auto. 

Man hat sich viel!leich1. igeralde lim HeI1bst, 
als diese Situation eingetreten ist, geldacht, 

w,ahrsch·einlich werden jetzt die Leute das 
Auto zu Hause lassen beziehungsweise nur 
auf kurzen Strecken ve:r;wenden und auf die 
Bahn umsteigen. Dem ist aber nicht so, leider 
Gottes. Aus diesem Grußlde muß man heute 
sagen, · die Bunodes'ba!hn kann nur diesen Kon
kurrenzkampf 'gewinnen 'bezielhllDJg·sweise die 
Leute für die Bahn gewinnen, wenn sie in 
der LCIlge ist, ·ein unserer Zeit entsprechenrles 
Service und unserer Zeit entsprecheI1ide Lei
stungen anzubieten; ers·t dann, 'glaube ich, 
wird der Slogan, den man Ja immer wieder 
hört bez,i'eihlmgsweise üiberall liest ,.,Nimm 
Urlaub vom Auto - fahr mit der Bahn" Wirk
liMeit. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzende: Zum Wort gemeldet hat sidl 
Herr Bundesrat Prechtl. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Prechtl (SPO) : Herr Bundesmini
ster! Holler Bundesrat ! Meine Damen und 
Herren! Ich hatte eigentlich nicht die Absidlt, 
mich zum Wort zu melden, weil an und für 
sich heute nur e'in Vertrag beschlossen wirll, 

der seit einigen Jahren automa:tisch als Selbst

verständlicbkeit 'hingenommen wiI1d. 

Warum ich mich zum Wort melldJe? Nicht 
allein um die Eisenlbahner zu vertei.idigen 
- obwohl ich den asterreichischen Buooes
bahnen angehöre, 'bin ich einer der härtesten 
Kritiker der Osterreichischen BunldeS:bah
nen -, :sondern aus dem sehr ·einfachen 
Grund, weil ein ,gewisses monopolistisches 
Denken in diesem Unterne1hmen vorherrscht 
und eine gewisse MonopolsteIlung seit mehr 
als 60 oder 70 Jahren bestanden hat, das sich 
erst in der Dweiten Republ.ik weitg.ehenld ge
mildert hat dadurch, daß odas IAuto !ak.tuell ge
woriden ist . 

Ich möch·te vielleicht zwei Din!ge ,heraus
grei1fen, die iIIllIIler wieder sehr ·stark kr,itisiert 
werden, hei denen a:lso Entgegnungen erfol
·gen. Ich empfinde es immer als selhr unange
nehm, wenn Albgeordnete ihre persönlichen 
Erlebnisse schildern . Wenn man lange mit 
ihnen spricht, merkt man, Idaß sie mit den 
Prolblemen der 'Eisenbalhn erst seit dem Zei,t
punlkt konfrontiert siI1ld, settdem sie Abge
ordnete sinld und somit die Bahn benützen. 
(Bundesrat B ü r k 1 e: Sie waren es von Ge
burt an! - Bundesrat Ing. M a d e  r: Sie sind 

anscheinend im Schlagwagen auf die Welt ge
kommen!) Es freut mich, daß nun etwas Leben 
in die Diskussion Ikommt. 

Ich möchte nun einen PUI1JkJt herausgreifen : 
die Verspätungen . Es ist heute nebenJbei an
gekLungen, warum wir so viele Verspätungen 
haben. (Bundesrat B ü r k 1 e: Wir sind zufrie
den! - Bundesrat lng. M a d e  r: Das ist müh
sam konstruiert!) Darü'her gibt e·s Stati'stiken 
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ußld alles mÖlgllichie, aber ich möchte llImen 
vielleicht, historisch gesehen, folgendes sagen : 
Es ihat weder in der Monarchie noch in der 
Ersten Repub:liJk noch in der Zweiten Republik 
einen großzügigen Eisenlbalhnaus'bau in der 
Repuiblik Osterreich '9'egelben. 

Die WestibaIhn se1:!zt sich. aus sechs Linilen 
zusammen. Die Länder halben darauf einen 
mehr oder weniger großen Einfluß 'ge
nommen, wie die Lin.ien geführ,t werden, und 
deshalb verfüJgen wir heute über ein Strecken
netz, da,s den moderD!en wirtschafitlichen Be
dürfnissen eines Landes nicht entspricht. 
(Bundesrat B Ü r k 1 e: So kann man es nicht 
sagen! Wir sind recht zufrieden!) 

Ich möchte ein Beispiel herausgreifen: Sie 
kennen das Problem der Krimmlerbahn. Sie 
werden heute auch noch einiges über Vorar!
berg hörenl (Bundesrat B ü r k 1 e: Das ist ja 
nett! - Bundesrat lng. M a d e r: Dabei woll
ten Sie sich gar nicht zum Wort melden! Das 
ist überraschend!) Es iWird nun immer 'häufiger 
diskutiert, ofb diese Bahn eiDlgestellt :werden 
soll oder nicht. 

Viele Fremdenverkehrsorte in Osterreich 
sind 'beruhmt ge,woIiden, wie zum Beispiel 
Ki1::Zibühe:l, nur weil die B auern des Pinzgaues 
dage'gen gewesen sin/d, daß iim Pinzgau eine 
Bahnlinie errichtet wird und damit ,eine 
Schnellverbindung durch den Pimgau über 
den Gerlos nach Tirol vor ungefähr 60 oder 
70 Jahren hergestellt worden wäre. Man hat 
deslhalb die nicht selhr wirtschaftliche Trasse 
über KitZlbrühel, Fielberfbrunn 'bi,s nach Wörgl 
gewählt. Das ist ein historisch ,g,ewachsenes 
Streckennetz, woran weder die berühmte Per
sonalvertretung noch die sozialistischen Ver
kehrsminister noch Ihr Verkehrsminister 
schuld sind. (Bundesrat B ü r k 1 e: Wir auch 
nicht! - Bundesrat lng. M a d e  r: Da hat kei
ner schuld!) 

Ich möchte Ihnen den ErDISt der Probleme 
sch,i:ldern, weil Sie es, Herr Bunldesrat, an
scheinend als seihr lustig ,empfinden, über diese 
Probleme zu sprechen. (Bundesrat B ü r k 1 e: 
Einmal wird man wohl lachen dürfen! - Bun
desrat lng. M a d e  r: Verteidigt etwas, was 
man gar nicht angreiftf) 

Ich möchte rhnen in diesem Zusammenhange 
eines sagen: Man tut in diesem Zusammen
hang sehr eInotioneH, wenn man die Sicher
heit auf den Straßen in den Vordergrund 
rückt. Ich möchte IIhnen nur ein Detail erzäh
len. Da man sieb. auf ,internationaler Ebene 
nicht einigen konnte, haben die VeIikehrsmini
ster von Europa beschlossen, die automatische 
Kupplung ein:zufuhreDl. Dieser Beschluß wurde 
jedoch von .den Generaldirektoren der euro
päischen Bahnen aUf.g,ehoben. WJr haben j etzt 
me'hr als 30 Tote im Verschubdienst, weil 

man nicht in der Lage war, die automatische 
K!Uipplung eiIllZUif.ühren und das ,dazu notwen
dige Personal zu s,tenen. (Bundesrat B ü r k I e: 
Fragen Sie doch den Herrn Minister, warum 
keine automatische Kupplung da isU) Ob das 
noch eine lustige Angelegeniheit ist, das weiß 
ich nicht, das möchl\:e ich Ihrer Beurtei'lung 
überlassen. (Weitere Zwischenrufe bei der 
avp.) 

Ich möchte in diesem Zusammenihang Ihnen 
noch etwas in ErinneruIl!g' rufen : In österreich 
sind etwa 86 Prozent des StI!eckennet71es ge
neigt. 44 Prozent des Str;eckennet� ha:ben 
eine Steigung V'on 0 bis 5 PromiUe, 20 Pro
zent von 5 bis 1 0  Promille und die Arllberg
rampe sogar Ibis zu 31 PromiUe. Wenn es also 
zu Verspätungen in Osterreich kommt, so 
möchte ich Ihnen auch die Ursache erklären: 
Durch die autolosen Tage, .die ,s'QWohl in Ita
lien als auch in der SchJweirz eingeführt wor
den sind, hat sich eine enomne Steigerung des 
TraDls.itv.erkehrs lin Osterreich :ergeben und 
zwangsläufi.g mußten die Züge und werden 
die Züge über die Arlbergra:mpe und Ü1ber ,die 
Tauernrampe 'geteilt, soIdaß pro Tag ibis zu 
1 20 Züge ge'fiühr,t lWerden müssen - bei völ
liger Auslastung der Strecke. S.ie aus Tirol 
wissen ganz genau" daß der Ausbau der zwei
gleisigen Strecke sehr zaghaft vor sich -geht. 
Ich werde im Laufe meiner .Ä!UJSführungen 
darauf 'zu sprechen kommen. (Zwischenruf bei 
der OVP.) 

Auch die Probleme des Eisenbahn-
verkehrs ,in Osterreich sind sehr wichtig,e 
Prob}.eme. Das Scb!ienenmonopol und dile Spur
gebundenheit haben die eumpäischen Eisen
bahnen schon frühzeitig ·zu einer engen Zu
sammenaI1beit ,auf technischem Gelhiet Igez:wun
gen, um den Grenzübergang im inter
nationalen Eisenbahnverkehr zu erleichtern 
und zu koordinieren. So salben sich die Bahn
verwaltungen einfach 'genötigt, sich über die 
internationale Fahrplangesta1tung, Spurgebun
deniheit, Verladeanilagen, über die .A!bmessun
gen des im 'gIienzüberschreitenden Vierkehr 
eingesetzten rollenden Mater,ilaLs sowie übeT 
den Lokomotiveneinsatz und über die Fahr
pl,angestaltung zu vetständig,en. Unter dem 
Konkurren2ldruck von Stflaße und B:innensdl'iff
f,ahrt hat ,s.ich die Zusammooa'l'bett auf das 
ursprüng.liche Bedürfn1s der V.eveinhe,jotJjchung 
von nur technischen Daten ,auf Vlerke'hrsw,irt
scha:ftliche Belange übertragen. 

Hier stehen wir freilich erst am Anfang 
eines langwierigen Prozesses. Es hat Jahr
zehnte Ibe,ansprucht, um beispielsweise rur den 
im internationalen Eisenbahnverkehr einge
setzten Wagenpark ein gleiches LichtI!aum
profil festzulegen. Noch IgflÖßere Schwierig
keiten werden sich wahrscheinlich 'bei der Har
monisierung des Tarifwesens in den Weg 
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ste1len. Hier treten die natürlichen Inter
eStSengegensätz'e unmittelbar zutage, was auf 
technischem Gebiet seine Grunde sowohl in 
der unterschiedlichen Wettbewerbssituation 
als auch in der unterschiedlidlen Wirtschafts
struktur findet. Diese Gegensätze lassen siCh 
im Zuge des Integrationsprozesses des Wirt
schaftsraumes nur langsam ,abbauen. 

Dieses Ubereinikommen ist ein weiterer 
Schritt, daß nun der Westen Osterreichs 
schneller mit dem Osten Osterreichs oder um
gekehrt verbunden ist, und zwar in der Form, 
daß in den letzten J.ahren im verstärkten Aus
maß Züge über das sogenannte Deutsche Eck 
geführt werden, weil damit eine erhebliche 
Fahrzeitverkürnung eintritt. 

Es darf in . diesem Zusammenhang jedoch 
nicht vergessen werden, daß, wenn sich auch 
ab Kufstein und Wörgl bis Innsbruck und bis 
nach Vorarlher:g hinaus die Fahrzeiten erheb
liCh verkürzt haben, damit auch ein echtes 
Problem aufgetreten ist, da ab Sal�burg die 
VeI'lbindung über SchWlarzach/Sankt Veit
Zell am See-KitzbÜlhel -bis Wörgl nicht mehr 
in diesem Ausmaß von internationalen und 
nationalen Zügen frequentiert wir:d als in der 
Vergangenheit, da diese Züge aus dieser 
Strecke herausgenommen worden sind und 
somit diese Verkehrsvellbindung äußerst ver
namlässigt worden ist. Es ist daher zu berück
sichtigen, daß auch 'dieses Gebiet im Zu
s ammenhang mit der <Betreuung der Oster
reichischen BundeSibahnen ni mt ausgenommen 
oder benachteiligt wird, weil sich gerade die 
großen Fremdenverkehrsgebiete dder auch 
wirtschaftliche Aufschlußgebiete in diesen 
Räumen befinden. 

Ich habe bereits das erwähnte PrOiblem der 
Krimmlel"bahn angeschnitten und erspare mir 
hier, das zu wiederholen. 

Die Eisen'balhnen sind gerade in der letzten 
Zeit immer mehr in den Mittelpunkt der Dis
kussion geraten; ausgelös-t durch die Energie
krise kehrt man immer mehr zu öffentlichen 
Verkehrsmitteln zurück. 

wäre - wie ich bereits erwähnt habe -, sich 
mit Entschlossenheit, Großzügigkeit und Weit
sichtigkeit mit diesem Problem zu befassen. 
Statt dessen hat man auf diesem Sektor, der 
vorwiegend als öffentlicher Dienst zu betrach
ten ist, mehr und mehr das Prinzip der Ein
träglichkeit zum Maßstab der Leistungsfähig
keit gemaCht. 

Wir sind nur bis zu einem gewissen Grad 
dar-an interessiert, wirtsch-aftliche Argumente 
zu überlegen, die sich ausschließlich auf die 
Gepflogelllheit der Buchführung und des Geld
marktes stützen. Einerseits kann man mit 
Recht argumentieren, daß die Ges ellschaft oder 
die europäischen Bahnverwaltungen auch wis
sen sollten, wie hoch die Kosten für die Bereit
stellung eines bestimmten sozialen öffent
lichen Dienstes sind. Das ist jedom etwas 
anderes, ,als wenn man s-agt, daß alle Ein
richtungen, die nicht rentabel sind, auf den 
Schrotthaufen [gebören. 

Es wird immer wieder die Diskussion über 
die Nebenbahnen in Osterreich entfacht. 
Letzten Endes wurde ein Nebenhahnbericht 
von Verkehrsminister Fruhbauer angefordert, 
da immer mehr Beanstandungen durch den 
Remnungshof erfolgten. 

Gerade in Niederösterreich - das steht 
heute nicht zur Diskussion, muß aber dennom 
eI'wähnt werden - stehen die Nebenbahnen 
immer häufiger zur Diskussion. Besonders 
unter Verkehrsminister Weiß waren wir sehr 
nahe dar:an, die Nebenbahnen einzusteUen. 
Aber durch den Einsatz aller Mittel ist es uns 
gelungen, daß ein Großteil der Nebenlinien 
nicht eingesteUt werden mußte. Man kann j a  
auch nicht einen Rechnungshofbericht, der von 
einem Organ des Parlamentes erstellt wird 
und in dem alles akzeptiert wird, als bare 
Münze nehmen. 

Ich erinnere Sie nur an den Rechnungshof
beriCht über die Wiener Schnellbahn, die 
damals eine Verdammung in jeder Phase er
fahren hat. Heute transportiert sie 40 Mil
lionen Reisende. Wenn heute dieser Verkehr 
eingestellt würde, dann käme es wahrschein
lich in Wien zu einem Verkehrschaos. Eine 
ähnliche Situation ergibt sich nun bei den 
Nebenbahnen. 

Verkehrsminister Weiß, mit dem wir ein 
sehr gutes Verhältnis gehabt haben, hat offen 
gesargt: ICh werde während meiner Amts
periode keinen Nebenbarhnbericht vorlegen, 
denn das ist mir politisch viel zu gefährliCh. 

In diesem Zusammenhang treten natürlich 
eine Reihe von Mängeln {bei den Oster
reichischen BundeSibaihnen, alber auch bei allen 
europäischen Bahnverwaltungen auf, weil man 
j ahrzehntelang die Eis enbahnen finanziell 
unterdotiert hat und sich mit ihnen nicht mit 
der erforderlimen Entschlossenheit, Groß
zügigkeit und WeitsiChtigkeit befaßt hat. 
(Bundesrat Dr. H e  g e r: Sozialistisches Res
sortI) 

In der Zw-ischenzeit ist die Energiekrise auf
Viele einschlägige soziale und wirtschaft- getreten. Es sitzen hier auch niederöster

lidle Probleme hei den Bil'hnen bestünden reichische Abgeordnete, die ganz genau wis
heute nicht, wenn man in der Lage gewesen sen, daß g-erade diese Gebiete wirtschaftliCh 
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aufgeschlossen weroen sollten, weil die Be
V'ölkerungsabwanderung aus den niederöster
reichischen Grenz1gebieten enorm hoch ist und 
das Pendlerwesen nicht gerade das lange
nehmste im niederösterreichischen Raum ist. 
Der sogenannte Professorenbericht hat an 
und für sich ein sehr objektives Urteil gefällt. 
Es freut uns auch, daß der Herr Verkehrs
minister Lane zu dieser Frage eine sehr posi
tive Stellungnahme abgeg.eben hat. 

Nun noch einige Worte zur VerwaltuIl!g der 
OBB. Man sollte sich auch überlegen, warum 
manche Menschen zum Auto greifen ; letzten 
Endes gehört das Auto in eine modeme Zeit 
und wir leben in einer modernen Wirtschaft, 
aber wenn sich die Fahrplangestaltung der 
Osterreich·ischen Bundesbahnen so vollzieht, 
daß man auf einer Strecke von 35 Ki,lometern 
im niederösterreichischen Raum zirka 60 bis 
70 Minuten fährt, oder daß eine Fahrt zum 
Flughafen beim Zentralfriedhof einen Aufent
halt von, 1 5  bis 20 Minuten hat, dann brau
chen wir uns nicht zu wundern, wenn die 
Osterreichismen Bundesbahnen von den Rei
senden nicht benützt werden. Auch dazu 
möchte ich ein Beispiel bringen : Wir Gewerk
schafter waren d.amals dagegen, daß das 
zweite Gleis abgetragen wird. Das zweite 
Gleis ·ist jedodl unter einem Betriebsdir'ektor, 
der lhrer Fraktion sehr nahesteht, rubgetragen 
worden, da es angeblich nicht benötigt wird. 
Heute wird man dieses Gleis wahrscheindich 
wieder daneIben "hinnageln", denn man ist 
inzwischen darauf.gekommen, d.aß die Fre
quenz nidlt mehr a.uf einem Gleis bewältigt 
werden kann. Ich sage dies überlegt und ohne 
Emotionen, denn alle Verkehrsinvestitionen 
verschlingen enorme finanzielle Beträge, die 
letzten Endes unsere Steuergelder sind. Des
halb müssen wir uns gut überlegen, wozu wir 
diese Mittel verwenden oder ob -in diesem 
Zusammenhang neue, wirtschaftliche Investi
tionen erfO'I,g.en sollen. 

Es haben sich die Zeiten geändert, und das 
auslösende Moment der Energiekrise hat dazu 
geführt, daß man nun dem Problem der Neben
bahnen, besonders im Osten Osterreichs, ganz 
anders gegenübersteht. Es ist daher völlig 
zwecklos und unrealistisch zu beha.upten, daß 
man gestützt auf eine Prüfung der Konten 
eines Unternehmens oder einen Vergleich der 
Konten mit anderen Verkehrsträgern zu Ent
sdleidungen über die Organisierung des 
Transportsektors gelangen kann. 

In diesem Zusammenhang wäre 'auch zu er
wähnen, d·aß die Verkehrspolitik bedingter
weise mit verschiedenen Aspekten der Soz-ial
und Wirtschaftspolitik - durch den vorliegen-

den Vertrag werden nun auch die Landes
hauptstädte näher zueinanderrücken; Wien ist 
Ja letzten Endes nicht nur Bundes-, sondern 
audl Landeshauptstadt -, wie zum Beispiel 
der regionalen Entwicklung, der Verteilung 
der Industrien und um der Bevölkerung Zu
gang zu öffentlichen Einrichtungen zu ver
schaffen, in Zusammenhang gebradlt werden 
muß. 

Das Urteil über ein Transportsystem eines 
Landes hängt letzten Endes davon ab, wie die 
BÜl"ger dieses Landes über das Transport
system ur-teilen und welche Möglichkeiten 
sich (hier bieten : 

Erstens: Der freie Dienstleistungs- und 
Güterverkehr soll entsprechend den Erforder
nissen eines hohen Lebensstandards und der 
geredlten Verteilung des SoziJa1lproduktes ge
fördert werden. 

Zweitens: Die geographische und die 
soziale Mobilität soH erhöht werden. 

Drittens: Alle Bürger dieses Landes sollen 
ermutigt werden, s.ich voll am gesellsdlaft
lichen Leben zu beteiligen. 

Viertens : Die freie Wahl des Afibeits- und 
des Wohnortes muß gefördert werden. 

Fünftens : Die Bereitstellung neuer Gelegen
heiten auf dem Gebiet der Bilidung, Erholung 
und der sozialen Betreuung muß weiter ge
fördert werden. 

Mit anderen Worten: Das Urteil über ein 
Transportsystem hängt weitgehend davon ,ab, 
inwiefern es die gerechte und großzügige Ver
teilung der Reichtümer eines Landes auf alle 
Bürger fördert und dadurch die nachteiligen 
Auswirkungen der Isolierung, Separierung 
und Vernachlässigung überwindet. 

Die Hauptaufgaben im Bereiche der Bahn 
ergeben sich auf Grund ihrer speziellen Mög
lichkeiten als Massenverkehrsmittel, große 
Transportmelligen schneller und wirtsdlaft
lieher als andere Verkehrsmittel vergleich
barer Relationen zu Ibefördern. Sie liegen fer
ner im Güterfernverkehr über mittlere und 
große Entfernungen, im Personenschnellver
kehr über mittlere Distanzen bis zu 500 oder 
600 Kilometer und im Nachtsprung. 

Das Problem, das sich ·bei den Oster

reichisehen Bundesbahnen eI'lgibt, ist folgen

des: Wenn es Diskussionen gi'bt, dann erfol

gen sie immer nur von der Warte des Per

sonenverkehrs aus. Es hat heute leider kein 

Vertreter der Wirtschaft dazu gesprochen, 

denn gerade die Wirtschaft ist sehr daran 

interessiert, da nicht nur der Personenzugfahr

plan, sondern audl der Güterzugfahrplan letz

ten Endes mitentsdleidend ist, daß die Men-
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schen dieses Landes ausreichend mit Gütern 
versorgt werden; viele glauben jedoch, daß das 
mehr oder weniger dem Zufall überlassen 
bleibt. 

Da eine wirtschaftliche Bedienung nur hei 
ausreichendem Verkehrsaufkommen mögl1ich 
ist, wird es notwendi'g, kleinere Verkehrs
mengen durch Straßentransportmittel ;in der 
Fläche zusammen mit der Bahn sowohl im 
Güter- als -auch im Personenverkehr in ge
eigneten Knotenpunkten zuzuführen sowie 
den kombinierten Verkehr durch Kooperatio
nen mit anderen Verkehrsträgern herbeizu
führen. 

Die spezieLlen Auf1gaben im Güterverkehr 
ergehen sich durch die Herstellung schneller 
Gütervel'bindun:gen zlwischen den Hauptwirt
schaftsgeb'ieten, Ballungsräumen im In- und 
i.m Ausland und im Nachtsprungverkehr. 
Dabei ist ,zu beachten, daß Ü1ber den gesamten 
Transportweg von Haus zu Haus eine lIllö:g
liChst hohe Reis-egeschwindigkeit angeboten 
wird. Der Anschluß der Empfangs- und Ver
sandstenen er-folgt dabei entweder mittels An
sChluß gleich oder in kombinierten Verkehrs
paletten, Kleinbehältern oder Straßenrollern. 

Es sind daJ.'lÜlber hinaus weitere günstige 
Bedingungen für den Transitverkehr zu 
sChaffen. 

Die speziellen AUJfigaben im Personenver
kehr werden sich weiter el19efben durch den 
Ausbau weiterer wichUger Verbindungen 
zwischen den ,österreidlischen Ballungs'Zentren 
mit dem -ausländisch-en Zentrum sowie eine 
schnelle Verkehrsvel1bindung. Durch eine wei
tere günstige Vetbindung zwischen den Lan
desihauptstädten muß eine ,bessere Integration 
innerhalb Osterreichs erreicht ,werden. 
(Anhaltende Zwischenrufe bei der OVP.) Die 
Schaffung von Nahschnellverkellrsnetzen in 
den Ballungs'gebieten ist sehr dringend. Nur 
durch einen attraktiven AuSbau des Massen
personenverkehrs können die PfOIbJeme, die 
sich -aus dem extremen Anstieg des 
Individualverrkehrs, vor al,lem zu Zeiten der 
Verkehrssp.itzen, el1g:eben, gelöst werden. 

Dazu möchte 'ich etwas ,gerade j etzt im 
Hinblick. auf die Enel1gieferien und den ge
staffelten Beginn sagen. Wir führen jährlich 
unsere Fahrplankonferemzen durch ;  die roam
mern, die Gewerkschaften, alle Interessenver
tretungen sind vertreten. Es haben heute, 
glaube ich, sechs oder sieben Lehrer zum 
Unterrichtsgesetz gesprochen, aber ich möchte 
Ihnen nur ein kleines Beispiel dafür sagen, 
welche Lasten zum Beispiel der Kraftw,agen
dienst oder die Osterreichischen Bundes
bahnen übernehmen müssen : Eine Schulstadt 
wurde errichtet, wo alles um acht Uhr früh 
beginnt. Der Kr,aftwagendienst der Oster-

reichischen Bundesbahnen wäre mit einem 
Drittel der Fahrzeuge in der l.Jage, den Ver
kehr zu b ewältigen, aber das ist nicht möglich, 
weil es in Osterreich nicht möglich ist, einen 
gestaffelten Schulbeginn 'zu machen, nur um 
eine halbe Stunde, oder e'inen gestaffelten 
Arbeitsbeg,inn. (Bundesrat lng. M a d e  r: Sie 
reden zum Schulunterrichtsgesetz! Es ist das 
falsche Gesetz!) Es ist doch unmöglich, d-aß 'alle 
Betriebe um sieben Uhr beginnen. Es ist auch 
unmöglich, daß aUe Schulen um acht Uhr be
ginnen. Man wirft den Osterreichismen Bun
desbahnen auf der -anderen Se'ite die enormen 
und großen Albgänge vor. 

Ich komme ,auf ein Problem : Sie haben 
immer ein Hobbyprojekt, speziell die Kol
legen aus den westlichen Bundesländern und 
besonders die aus Voradberg. Herr iBundesrat 
Bürkle! Ich weiß nicht, Ob Sie das waren oder 
ein anderer Bundesrat; ich 'Wollt-e das damals 
nicht tun, aber heute wHI ich Sie etwas rei;z;en. 
(Bundesrat lng. M a d e  r: Noch mehr?) 

Ich möchte dazu folgendes s-agen : Es ist ein 
Bundesrat herausgegangen und 'hat erkilärt, 
wie teuer die UNIDO ist und was das alles 
kostet. Ich darf Ihnen zwei Zahlen nennen, 
damit Si-e sich se�bst ein Urteil bilden können. 
Der Versch'iebebahnhof Wolfurt kostet drei 
MiUiarden Schilling, der Arlbel'9tunn.e1 eben
falls drei Mi.lliarden Schilling. Das sind sechs 
MilHarden, also genauso v,iel w.ie das UNIDO
Projekt. Nur hat man es nicht so in den ,Mittel
punkt -gerückt. (Heiterkeit bei der OVP.) Ich 
wollte Ihnen dias in diesem Zusammenih.ang 
nur zu überlegen 'geben. (Ruf bei der OVP: 1st 
das ein Vergleich!) 

, 

Ich möchte sehr offen zum Ausdruck bringen, 
daß hier gewaltige Mittel aufgebracht werden, 
daß SJ,e aber den wintersichel1en Ubel1gang, d,en 
Sie Jahrelang propagiert haben, wo Sie letzten 
Endes einen Bautenminister besessen halben, 
n'ie aktiviert haben, sondern ;das -ausschließlich 
unter sozialistischer Regierung erfol1gt ist. 
(Beifall bei der SPO. - Bundesrat Ing. 
M a d e  r: Wer zahlt jetzt?) 

Ich freue mich über Ihren Zwischenruf wirk
lich. Dieser Zwischenruf bietet mir die Mög
lichkeit zu einem 'guten Schlußwort. 

Sie haben ,gefra,gt - wie es so schön ,in 
Osterreich heißt -: Wer soll das 'bezahlen? · 
Gerade Ihre Fraktion, an der Spitze der .A!bge
ordnete Kön�g, tritt im Parlament ,auf und 
verlangt die Herbeiführung einer Steuer
senkung, und trotzdem verlangen Sie gleich
zeitig bessere und schnellere Verbindungen, 
die Milliardenbeträge kosten. 

Wir sagen es sehr offen und sehr deutlich; 
unser Verkehrsminister hat dies auch bereits 
getan. Als die Umwidmung der Mineralöl-
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steuer auch zugunsten der Osterreichischen 
Bunde·sbahnen erfolgen sollte, haben wir keine 
große Unterstützung erhalten. Es muß viel
mehr erwähnt werden, daß die Osterreichi
schen Bundesbahnen, die letzten Endes auch 
sehr viel 01 verbrauchen, die Straße auf der 
einen Seite mitfinanzieren, was auch dazu 
führt, daß sie ihre Konkurr·enz mit ihr/en 
eigenen Mitteln finanziert. 

Seinerzeit haben wir gesagt, es sollte eine 
Umwidmung der Mineralölsteuer erfolgen. 
Die Mittel sollten nicht nur für den fließenden 
Verkehr, sondern auch für den ruhenden Ver
kehr, damit Parkplätze und Parkgaragen ge
schaffen werden können, v.erwendet w,erden1 
das hätte eine enorme Belastung für alle kom
munalen Körperschaften - Gebietskörper
schaften oder Gemeinden - bedeutet, wäre 
aber ein sehr sinnvoller Weg gewesen, die 
Mittel zweckmäßig zu verwenden. 

Idt möchte ein Wort zitieren, das einmal 
ein sehr profilierter österreidtischer Politiker 
gesagt hat - es war das niemand anderer 
als der Erste Präsident des Osterreichischen 
Gewerkschaftsbundes Johann Böhm - anläß
lich einer sehr hit�igen Debatte im Rahmen 
des fünften Preis- und Lohnabkommens, die 
im Alten Rathaus stattgefunden hat - damals 
hätte das Alte Rathaus von den Kommunisten 
der OMV gestürmt weIden sollen, damals .ist 
es auch um die Steuer geg.angen -: 

"Es ist oft nicht entscheidend, wie hoch die 
Steuer ist, die man dem einen oder dem 
anderen nadtläßt, sondern entscheidend ist, 
ob die Steuermittel zum Nutzen des gesamten 
Volkes verwendet werden, um das Leben 
attraktiv und schön zu gestalten." 

Wir geben auch diesem Vertrag sehr gerne 
unsere Zustimmung. Es ist nur ein kleiner 
Sch.ritt, die Lebensverhältnisse jener Menschen 
zu verbessern, die sehr viel unterwegs sind. 
Wir glauben aber, daß wir noch sehr viele 
finanzieUe Mittel henötig'en, um uns·er Leben 
in Osterreich schön zu gestalten. 

Letzten Endes möchte ich Ihnen sagen, daß 
gerade der Westen Osterreich,s sehr stark vom 
Fremdenverkehr lebt, und wenn Investitionen 
erfolgen (Zwischenrufe bei der OVP), dann 
tun w.ir dies deshalb, weil wir wissen, daß 
der FremdenVierkehr ,einer der Aktivposten 
in der österreich:iscben FJnanzpolitik ist. 
Unsere Steuerpolitik werden wir in dieser 
RJichtung ausIrichten. 

Wir geben daher diesem Vertrag gerne 
unsere Zustimmung. (Beifall bei d-er SPO.) 

Vorsitzende: Danke. 

Weiter zum Wort gemeldet hat sich Herr 
Bundesrat Bürkle. Ich erteile es ihm. 

Bundesrat Bürkle (OVP) : Frau Vorsitzendel 
Hohes Haus! Herr Ministerl Meine ,sehr -ge
ehrten Damen und Herrenl Sie können mir 
wirklich glauben, daß ich nicht die A:bskht 
gehabt habe, mich zu diesem Thema zum 
Wort zu melden. Aber die nicht vorbereitete 
Rede des Herrn Kollegen Prechtl hat mich 
wirklich provoziert, ein paar Bemerkungen zu 
diesen Aus1iüihrungen zu machen. 

Erstens muß· ich mit al!ler Deutlichik.eit fest
stellen, daß mein Kollege aus Tirol in keiner 
Weise Kritik. an der Leistung der Osterreichi
schen Bundeslbahnen geübt hat. Er bat nur 
dem Herrn Minister den Wunsch vorgetragen, 
daß er sieb des Anliegens annimrrnt, das uns, 
die wir weiter im Westen wohnen, immer 
wieder beschäftigt, daß nämlich die Sdtlaf
wagengescbiebte eine Regelung findet und uns 
weniger Sdl1wier�g'keiten -bereitet als bisher. 
(Bundesrat Ing. M a d e  r: Eine eigene Gesell
schalt!) WoMgemerkt: nur als Kontrahent, der 
Herr Minister .als Vertreter der Bundesbahn 
als Kontrahent der Internationalen Sch!laf
wagengeseUschaft. Nicht die Bun!desbahnl 

Ich muß dazu noch fol'gendes sagen: Wir, 
die sehr, ,sehr weite Strecken mit der Bundes
bahn zu fahren ha.ben, können uns im aUge
meinen überhaupt nidtt be'klagen. Der D 547, 
unser sympathischer Nachtschnellzug, oder 
auch der "Wiener Walzer", der Ex 466, fahren 
mit einer Präzision und Pünktlichkeit, daß e s  
eine waihre Freude ist. Wenn man in d e r  Früh 
um ha]b neun in Wien sein muß, dann fährt 
man mit dem D 547 und weiß, daß er pünktlich 
in Wien ist, auch .wenn er in Innsbruck eine 
halbe Stunde Verspätung hat, vielleicht durch 
verspätete Grenzübergabe. Man stehlt !das mit 
einem echten Vergnügen fest. 

Wir halben in keiner Weise Kritik an der 
Bundesbahn geü'bt. Was idt vorher wegen der 
Pünktlichikeit gesagt habe, gilt audt für den 
"Transalpin" und für den "Bodensee". 

Meine Damen und Herrenl Wenn ich im 
Zusammenhang mit dem, 'Was Predttl gesagt 
hat, etwas Kritisches sage-n möchte, so wäre 
es das, daß gerade wir im Land Vorar1berg 
darÜlber Klage füJhren könnten, daß wir für 
die Strecke von Bludenz nach Bregenz, eine 
Strecke von etwa 56 Kilometer, heute genau 
d:ie gleime Fahrzeit brauchen wie im J·ahre 
1 874, als dile Bahn Br.eg-enz-Lindau gebaut 
wurde. 

Das wäre eine kritische Bemerkung, die wir 
machen könnten. Wir hoffen allerdings, daß 
das mit Hilfe der Bundesbahnen besser wird, 
weil der zweigleisige Ausbau kommt. Das 
wäre eine kritische Bemerkung. 
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Nun erhebt man, Herr Külle'ge Prechtll, den 
westlichen Bundesländern, Vürarlberg und 
Tirül, gegenÜlber den Vürwurf, indem man 
immer wieder sagt : Ihr bekümmt j etzt den 
Güte�bahnhüf Wü1furt, der küstet so. viele 
Millianden, und ihr bekümmt jetizt den Arl
beI1gtunnel, der küstet so. viele Milliarden. 

Dazu muß man einmal mit aller Deutlichkeit 
f.olgendes sag,en: Der Güterbahnhof Wolfurt 
ist nicht irgendwie die Eingebung des Heiligen 
Geistes, sondem aus der Ubel1legung von sehr 
vielen vernünftigen Leuten, ,auch bei den 
Bun'd.eslbahnen, entstanden, nämlich aus der 
Uberlegung, daß es im Zeitalter eines 
rationellen Betriebes nicht melhr angängig ist, 
zehn kleine "Güterb&hnlhöflein" zu habeIr, wo 
überall ein Bediensteter sitzt, der oft pro Tag 
nur drei Gepäckstücke auszuladen hat und 
der dafür Iberzahilt werden muß, weil er den 
ganzen Tag da ist, sondern daß es besser ist, 
sügenannte zentrale Güterbahnhöfe zu schaJf
fen. 

Daher haben sich die Osterreichismen 
Bundesbahnen entschlossen ausgelöst 
wurde das allerdings, so würde ich es sa'gen, 
durm die Autolbahnfrage Bregenz -, einen 
zentralen Güterbahnhof WoLfurt zu ,bauen, 
nicht um uns eine Freude zu bereiten, sondern 
um ilhren Betrieb zu ratiünalisieren, weil närrn
lich durch die Inlbetriebnahme des Zentral
güteI1bahnhofes Wolfurt aufgelassen iwerden 
- jetzt 'hören Sie mir hitte zu -: der Güter
bahnlhof nürnbirn, der Güterb ahn'hof Bregenz, 
der Güterbahnhof Lomau, der Güterlbahnhüf 
Hard, der Güterba'hnihof Lustenau, der Güter
ba·hIllho.f WolJfurt und der Güterlbahniho.f 
Lauterach. Alle diese Güterbahnhöfe !Werden 
aufgelassen, es wird also. alles in einem zen
tr.alen Güterbahnho.f künzentriert. Es ist klar, 
daß dann die Lustenauer !lehn Kilometer mit 
dem Auto. fahren müssen, um ihre Waren ab
zuholen, arber die Bahn erspart sich aLlein auf 
d em persünellen Sektür ungeheure Summen. 

Das, lieber Herr Kollege Prechtl, ist das 
Gesmenk, das angeblim dem Land Vorarl
berg vom Bund gemamt wird. Eine Unter
stellung, die im ganz entschieden zurückweise I 
(Bundesrat S c  h r e i n  e r: Das weiß der 
Prechtl nichtf) 

Nun ZUlIIl AIilhergtunnel. Meine Damen und 
Herren I Daß man audl staatspo.litisch daran 
interessiert sein muß, daß diese ,westlichen 
Bundesländer doch auch zum Gesalffitstaat 
zählen und daß sie nicht im Winter wochen
lang durch schneeverwehte Straßen voneinan
der getrennt sinld, lie1gt einmal im gesamt
staatlichen Interesse. 

Das zweite, meine sehr ,geehrten Damen 
und Herren: Ein ,grüßer Teil des Fremden
verikehrsstromes auf der Straße Ikommt via 

Vorar]berg nach Osterreich, nämlich über die 
GreIllZlilbergänge Bre'genz, UnteI1hochsteg und 
Tisis. Die Autofahrer, die nach Tirol kommen, 
fahren Ülber diese sehr alte und eiben den 
heuUgen Erfordernissen ,nicht mehr entspre
chende Paßstraße. Daher der Wunsch nach 
dem Tunnel. Im übrigen wird der Tunnel 
nicht vom Bun'd. 'gebaut, sondern von einer 
Gesellschaft, deren Kapital auf dem Kapitad
markt aufgebracht wird - der Bund hat nur 
eine Ausfallshaftung' -, wobei auch die Län
der Tirol und Voradberg ganlZ beachtliche 
Summen mitza'hlen müssen. 

Das zu dem, was Kollege Prechtl gesagt 
hat. 

Daß wir frolh sind, daß das, was in einen 
Vertragstext gegossen wurde, 'Zustande 
kommt, braume im nicht zu betonen, denn wir 
sind die Nutznießer der kürzeren Vepbindung. 
Wir fahren nicht me'hr zwö�f Stunden im 
Schnellzug vün Feldlldrch Ibis Wien, sondern 
nur noch etwa acht Stunden und ZlWanztg 
Minuten, weil wir über das Deutsche Eck 
fahren können. Alber: Das ist keine Erfindung 
der jetzigen Stunde, sündern iJst schon ziem
Um lange die Praxis; j etzt :wird dem nur 
nom der rechtliche Mantel umgehängt. Wir 
sind auch für diesen Vertrag! (Beifall bei der 
OVP.) 

Vorsitzende: Im darf die im Haus erscme
ne ne Frau Bundesminister für Gesundheit und 
Umweltschutz Dr. Leo.dolter auf das herzlidlste 
begrüßen. (Allgemeiner Beifall.) 

Nun erteile ich ,dem Herrn Minister Lanc 
das Wort. 

Bundesminister für Verkehr Lane: Frau Vor
sitzende ! Hohes Bundesrat! Der Herr Bundes
rat Pischi hat Wünsme Ibezüglich der FÜIh
rung des Zuges "Tirülerland" vür'gebl1acht. Ich 
weroe diesen Wünschen nachge1hen und werde 
mir erlauben, ihm die damit zusammenhän
genden Probleme und auch eventuelle Schritte, 
die in der von ihm angedeuteten Richtung 
unternommen werden 'könnten, faills solche 
möglich und ,g,ang.bar sind, schriftlich mitzu
teilen. 

Der Herr Bundesrat Pis chi hat audl die 
Frage der Buffetversürgung von Zugteilen 
einer in Doppelgarnitur ge:tührten Triebwagen
einheit angeschnitten, vor allem den "Trans
alpin" betreffend. Wir Ihaiben wiederho.lt die 
Feststellung gemacht, daß bei einer dieser 
Einheiten - in Extremfällen auch manchmal 
b ei 'beiden, vor allem aber auch bei anderen 
Zügen, die dieses Problem der Doppe!leinheit 
mit Nichtdurch'gangsmöglich:k.eit nicht haben - '  
die Buffetwagen- beziehungsweise Speise
wagenlb etreuUIl!g au Slfällt. 
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Diese Umstände sind gegenwärtig Grund
lage ernsthafter Gespräche mit der dafür zu
ständigen Gesellschaft, deren Vertrag mit den 
Bundesbahnen mit Jahresende 1975 abläuft 
und daher erneuert werden muß, sodaß auch 
von diesem Standpunlkt aus der redlte Zeit
punkt 'zur Aufnahme von Gesprächen ist, die 
die Gesellschaft daran erinnern sollen, daß 
sie für die Serviceleistungen da ist und daß 
nicht die BundeSbahnen allein für die Ab
deckung des ihr entstehenden Defizits da sind. 

Eine Durchgangsmöglichk.eit in diesen 
DoppeItriebwagengarnituren ist der tedlni
sehen Natur der Sache nach leider nicht mög
lich. Man kann das daher auf diese Art und 
Weise nicht korrigieren, sonst müßten j1a die 
Führerstände solcher Triebwagen zu Durch
häusern werden, was kaum möglich ist. Wir 
ha;ben uns, wie Sie diesen weniogen Andeutun
gen entnehmen können, ·auch mit diesem Pro
blem sehr genau befaßt. Es sind daher auch 
Uberlegungen im Gange - nidlt aus Rück
schrittlichk.eit, sondern aus wirtschaftlichen 
Uberlegungen, 'zu denen auch diese hier ange
stellten gehören -, uns in ZukunJft genauer 
damit zu befassen, ob für der.artige Strecken 
betriebswirtschaftlich, ia'ber auch vom Stand
punkt des Reisenden her Trielbwagengarni
turen wirklich das Optimale sind oder o:b nicht 
in ihrer Zusammensetzung variiertbare G arni

turen, die nur eine Maschine mitführen und 
nicht zwei - vorne eine "lebenlde" und hinten 
eine "tote" -, !Wirtschaftlicher sind. Sollte es 
einmal zu Ausformungen in dieser Ridltung 
kommen, !bitte ich s,chon j etzt prophyllaktisch 
um Verständnis für solche lJberlegungen. 

Allerdings muß ich sagen, daß der Einsatz 
von Trieblwagengarnituren gerade aUlf dieser 
Strecke ein starker Wunsch !der deutschen 
Bahnverwaltung war, die für die Wende der 
Züge in Roseniheim Tri'e'bwageng:arnituren 
geradezu fordert und es uns 'Zum gegen
wärtigen Zeitpulllkt nicht möglich macht, nor
male Zuggarnituren mit nOI'lIIlaler Bespannung 
einzusetzen. 

In dassel1be Gebiet gehört audl die Frage 
der Smla�agenausstattun'g, was ja nidlt nur 
eine quantitative Frage, sondern audl eine 
qualitative ist. Idl habe das gegenüber den 
Herren der GeseUschaft so formuliert, daß idl 
das Gefühl zum Ausdruck .gebracht habe, daß 
die Gesellschaft j eweils die äJltesten Waggons 
ihres Schlafwaggonparks in Osteneich ein
setzt (Bundesrat B ü r k 1 e: . Beim "Wiener 
Walzer" nicht/), was j a nicht gerade im Sinn 
dieser Angelegenheit sein kann. 

Zur Problematik der Strecke Bludenz-Bre

Ranlkweil praiktisch fertig ist. Die endgültige 
Fertigstellung konnte wegen der nodl nicht 
gelösten Vorfrage - wir Ihaben uns erst vor 
kur.zem in Vorarllberg mit den zuständig'en 
Lan!desräten und dem Herrn Landeshauptmann 
daruber unterhalten -, wie die Lücke Ranik
weil--Lochau geschllossen werden kann, noch 
nicht erfolgen. 

Zum Gütetbahnlhof WoUurt. Grundsätzlich 
ist unlbestritten, daß große GüteIlbahnhöfe, die 
viele kleine ersetzen sollen, grundsätzlich 
auch :wirtschaftlicher sind. 

Ginge man allerdiIllgs vom Standpunlkt der 
Wirtschaftlichkeit aus, dann wäre der erste 
GroßgüteIibahnhof 'Zweifellos der in Kledering 
und nicht der in Wol>furt gewesen. Nachdem 
die Osterreichischen Bundes'bahnen eigentlich 
durch das Bundesbailmgesetz zu einer betriebs
wirtschaftlich optimalen PÜ!hrung verhalten 
sind, mJÜßte ich sagen, daß allein 'Von der 
Auflage her Wolfurt als erster dieser Schwer
pun!ktbalhnhöfe nicht hätte in Angriff genom
men werden können, sondern es ist, wie Herr 
Bundesrat Bürkle richtig ,gesagt hat, hier auch 
sehr stark ·ein Konnex mit dem Autobahn
ausibau 1m Raume Bregenz, der !Zu dieser Vor
ziehung geführt hat, vorhanden gewesen. 
Leider ist der RationaHsierungseffekt ·auch im 
Endausbau im Verhältnis 'Zu den Investitions
kosten, wenn ich ihn auch nicht leugnen will, 
so doch leider nicht so groß, daß sich diese 
Investition nach aUgemeinen Amortisierungs

überlegungen jemals amortiosieren würde . 
(Allgemeiner Beifall.) 

Vorsitzende: Danke. 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht mehr 
vor. 

Wünscht noch j emand das Wort? --- Dies 
ist nicht der Fall. 

nie Debatte ist geschlossen. 

Wind vom Berichterstatter ein Schlußwort 
gewünscht? - lDies ist nicht der Fall. 

Wir kommen zur ,Ajbstimmung·. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Beschluß des National
rates k e i n  e n E i n  s p r u c h zu erheben. 

1. Punkt: Beschluß des Nationalrates vom 
5. Feber 1914 betreffend ein Protokoll zur . 
Änderung des am 23. September 1910 in 
Brüssel unterzeichneten Ubereinkommens zur 
einheitlichen Feststellung bestimmter Regeln 
über Hilfeleistung und Bergung in Seenot 

(1092 der Beilagen) 

genz und ihres Ausbaues darf idl sagen, daß Vorsitzende: Wir gelangen nun zum 7. Punkt 

das Stück BregeIllz�Lochau im Ausbau steht I d er !ages?rdnung : Protok()\�l z�r
. 

Änderung 

UIlld daß der Ausbau der Strecke Feldkirdl- I des Uberemkommens zur emheItlIdlen Fest-
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stellung- bestimmter Regeln über Hilfeleistung Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
und Bergung in Seenot. Bundesrat, gegen den Beschluß des National

rates k e i n  e n E i n  8 p r u c h zu erheben. 
Berichterstatter ist Herr Bundesrat Mayer. 

Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter Mayer: Hoher Bundesrat! 
Der Artikel 14 de,s am 23. September 1 9 1 0  
unteI1Zeichneten Dbereinkommens zur einheit
lichen Feststellung Ibestil1IllIDter Regeln über 
Hilfeleistung und Bergung in Seenot bestimmt, 
daß die Regeiln des Ubereinkommens für 
Kriegsschiffe sowie Staatsschiffe, die aus
schließlich rur einen öffentlichen Dienst be
stimmt siIlid, nicht gelten. Dies ist dahin zu 
verstehen, daß nach dem UbereiI1Jk.ommen die 
bezeidmeten Schiffe weder selbst Anspruch 
auf Hilfe haben noch ihrem Kapitän die ange
führte Beistandspflicht oblie,gt. Ferner ,gelten 
auch die Regeln -über die Belothnung nicht, 
wenn einem derartigen Schiff oder wenn von 
einem derartigen Schiff Hme geleistet wird. 
Durch das vorliegende Protokoll soll nun fest
gele,gt werden, daß das errwähnte Ulberein
kommen auch auf Hilfeleistung,s- oder Ber
gungsdienste Anwendung findet, die von 
einem Kriegsschiff, einem Staatsschiff (Schiff 
einer öffentlich'€n Körperschaft) beziehung.s
weise für ein solches Schiff geleistet werden. 

Dem Nationalr,at erschien bei der Genehmi
gung des Abschlusses des vorliegenden Ab
kommens die Erlassung eines ,besonderen 
Bundesgeset71es im Sinne des Artikels 50 .Alb
sal:z 2 B-VG zur UberOOlhrung des Vertrags
in.lhaltes in die innerstaatliche Rechtsordnung 
nicht eIforderlich. 

Der WirtschaHsausschuß hat die gegen
ständliche Vorlage - in seiner Sitzung am 
1 9. Felber 1 974 in VeI1handlung genommen 
und einstimmi'g 'beschlossen, dem Hohen 
Hause zu empfehlen, keinen Einspruch zu er
heben. 

Als Ergeibnis seiner Beratung steLlt der 
Wirtsmaftsausschuß somit den A n t r a g, der 
Bundesrat wolle beschließen: 

Gegen den Beschluß des Nationalrates vom 
5. Feber 1974 betreffend ein Protokoll zur 
Änderung des am 23. September 1 9 1 0  in 
Brüssel unterzeimneten UbereinJkommens zur 
ein'heitlichen Feststellung bestimmter Regeln 
über Hilfeleistung und Ber,gung in Seenot wird 
kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter Ing. Gassner 
(den Vorsitz übernehmend) : Ich danke für die 
Berichterstattung. 

Wortmeldungen lielgen nicht vor. 

Wünscht j emand das Wort? - Die,s ist 
nicht der FaUl. 

Wir kommen zur Ahstimmung. 

8 ,  Punkt: Gesetzesbeschluß des Nationalrates 
vom 5. Feber 1914 über ein Bundesgesetz, 
mit dem das Gesetz betreffend die Abwehr 
und Tilgung von Tierseuchen geändert wird 
(Tierseuchengesetznovelle 1914) (1082 und 

1081 der Beilagen) 

Vorsitzender-Stellvertreter lug. Gassner: 
Wir gelangen nun zum 8 Punkt der Tages
ordnung: Tiel'seuchengesetznovelle 1974. 

Berichterstatter ist Herr Bundesrat Tratter. 
Ich bitte um den Bericht. 

Berichterstatter TraUer: Hohes Haus! Durch 
den vorliegenden Gesetzes,beschluß des 
Nationalrates sollen die Voraussetzungen ,für 
die früheste E:r:fassung und Bekämpfung von 
Seuchenfällen 'geoschaffen werden und die 
Setzung von unmitte�baren und wirksamen 
Sperr- und Sicherungsmaßnahmen ermöglicht 
werden. Weiters sollen di'e Vorschriften über 
SchutzLmpfungen vevbessert rwerden und eine 
Neuregelung der Entschädigungsbestimmun
gen erfolgen. Ferner .wird die Versol19ung der 
Tierär:zte im Falle einer Benrfsunfäihigkeit im 
Zusamrrnenlhang mit der Seuchenbekämpfung 
und der Hintefibliebenen eines Tierarztes im 
Falle seines Todes geregelt. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständlidle 
Vorlage in seiner Sitzung am 1 9. Februar 1974 
in Verhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hoo'€n Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch rzu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschuß somit den A n  t r a g, der 
Bundesrat rwolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbeschluß des National
rates vom 5. Februar 1 974 ibetreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Gesetz betreffend 
die Alb:wehr und T�lgung von Tierseuchen ge
ändert wird (Tierseuchengesetznovelle 1 974) , 
wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzender-Stellvertreter 
Ich danJre für den Bericht. 

lng. Gassner: 

W.ir gehen nunmehr d.oll die D.ebatte ,ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Herr Bundesrat 
GÖsche.Jbauer. Ich erteile ihm das Wort. 

Bundesrat Göschelbauer (OVP) : Herr Vor
sitzender l Frau Bundesminister! Hoher Bun
desrat! Meine Damen und Herrenl Daß ein 
Gesetz aus dem Jahre 1 909, rwie das Gesetz 
betreffend die Abwehr und Tilgung von Tier
seuchen, das nunmehr 65 Jahre alt ist, in 
vielen Punkten novelliert werden muß, ist 
wohl verständlich. Dennoch muß gesagt wer-
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den, daß das bestehende Ge,setz grundsätz
lich brauchbar war und auch in den schJWeren 
Maul- und Klauenseuchezügen des Jahres 1 973 
eine viel bessere und wirksamere Bekämpfung 

/ ermöglicht hätte, wenn nicht scb:were Ver
säumnisse der Bundesbehörde gegeben ge
wesen wären. 

Meine Damen und Herren! Schon im Jahre 
1 969 wurde ein neues Tierseuchengesetz zur 
Begutachtung ausgesandt und - um den 
Wortschatz von Herrn Kollegen Schipani zu 
gebrauchen - -walhr,scheinlich im Jahre 1970 
sdlubladiert. 

Der smwere Seuchenzug in Ostösterreich 
hat natürlich viele bittere Erfahrungen und 
Schäden für das ganze Bundesland gebracht. 
Eine einzige positive Seite ist dem !Wohl abzu
gewinnen, nämlich daß auf Grund dieses 
Seuchenzuges die Novellierung dieses Geset
zes vorgenommen wurde. 

Der Anstoß zu dieser Novellierung war ein 
Antrag der bäuerlichen A:bgeordneten im 
Parlament, der noch während des Seuchen
zuges gemacht wurde und der in erster 
Linie die finanzielle Vergütung der Sdläden 
zum Ge-genstand hatte. 

Die Tier,seuchengesetznovelle 1 973 'berührt 
verständlidlerweise sehr viele Interessen
gruppen. Es sind vor allen Dingen die Land
wirtschaft davon betroffen, auch die Tierärzte
schaft und die Gebietskörperschaften, der 
Bund, die Länder und die Gemeinden. Daher 
ist es auch verständlich, daß hier sehr umfang
reiche Vorarbeiten notwendig waren. Für die 
österreichische Landwirtschaft brachte diese 
Novelle zweifelsohne viele Verbesserungen , 
wenngleich auch an dieser Stelle zum Aus
druck gebracht werden muß, daß trotzdem 
noch viele berechtigte Wünsche nicht erfüllt 
wurden . 

Ich möchte etliche Punkte, die s'oor positiv 
an dieser Novelle sind, hervorkehren: Das ist 
vor allen Dingen einmal die Vereinfachung 
und die Verbesserung der Bestimmungen be
züglich der MeLdepflicht seitens der Tier
besitzer. Insbesondere wurde auch den Ver
änderungen in der Gemeindestruktur Rech
nung getrag'en. Falls beim Ausbruch einer 
Seuche mit den Amtstierärzten nicht das Aus
langen gefunden werden kann, ,bestand schon 
bisher die Möglichkeit, freiberufliche Tierärzte 
zur Seucherrbekämpfung -heranzuziehen. Aller
dings waren diesbezügliche Ausführungsbe
stimmungen im alten Gesetz nicht sehr klar, 
und es ist daher sehr dankenswert, daß auch 
die Entschädigungsfrage geregelt wurde. Die 
Landwirtschaft erwartet im Falle einer Seuche 
von allen zur Bekämpfung herangezogenen 
Tierärzten den bestmöglichen Einsatz, und es 

ist dalbei wohl setbstverständlich, daß auch 
die Entscbädigungsfrage klar geregelt werden 
muß. 

In der Novelle -heißt es, daß die Tierärzte 
mit der notwendigen Ausrüstung herange
zogen werden können. Ich möchte darauf hin
weisen, daß zur notwendiigen Ausrüstung 
meiner Ansicht nadl auch das Auto des Tier
arztes gehört und daß vielleicht dann bei 
einer künftigen Regelung auch die Entschädi
gung für diesen Einsatz im Gesetz unterge
bracht wird. 

Weiters ist in der Novelle festgelegt, daß 
in den einzelnen �undesländern für die durch
zuführenden Desinfektionsmaßnahmen beson
ders geschulte Organe und geeignete Geräte 
vorhanden sein müssen. 

Einen breiten Raum nehmen in der Novel
lierung verständlichenweise 'elie seitens der 
Gemeinde oder B.eziirksVierw,altungsbehördoe 
beoziehungsweise s-eitens des Bundes :bei Ver
dacht beziehungsweise 1atsächlich aufgetrete
neT Seuche zu tr,effenden Abwehr- und Be
kämpfungsmaßnahmen ein. 

Zunächst ist etwas klarer als \bisher ge
regelt, welche SofortJmaßnahmen der Bürger
meister im Verdachtsfalle zu ergreifen hat, 
welcbe Maßnahmen die Bezirksverwaltungs
behörde und welche Maßnahmen schließlich 
die Bundesbehörde selbst hei Ausbruch einer 
Seuche zu treffen 'hat. 

Gegenüber den hisheri'gen B estimmungen 
kann und muß der BÜligermeister nunmehr 
strenge Sofortmaßnahmen treffen, welche im 
wesentlichen in der Verhängung einer vor
läufigen strengen Sperre des Gehöftes bezie
hungswei,se auch von Or,tstei,len od,er auch in 
der IsoLier,ung von VierhindunglSlStraßten und 
dergleichen 'bestehen. 

Wird das Bestehen einer anzeigepflichtigen 

Tierseuche festgesteillt oder sind im Bereiche 
einer Gemeinde mehrere Verdachtsfälle, s o  
sind die weiteren Maßnahmen i m  wesent

lichen von der Bezirksverwaltungsbehörde zu 
treffen. Diesbezüglich wur,de, abgesehen von 
der Entschädigungsfrage lfür die Landwirt
schaft, wohl die entscheidendste Verbesserung 
in der Novellierung getroffen. 

Die BezirksverwaltungSibehörde kann zu
nächst bei Gefahr der Weiterverbreitung der 
Seuche die Sperre über geschlossene Ge
mein1deteile oder fiber gesamte Gemeinden 
verfügen , WObei die gesetzlkhen Bestimmun
gen eine nahezu totale Sperre efllIlö'g'lichen. 

Im bisherigen Gesetz war es beispielsweise 
nicht möglich, den sogenannten Pendlern das 
Betreten oder Verlassen einer Ortschaft, in 
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der die Maul- und Klauenseuche herrschte, zu 
untersagen. Dies hat sich im letzten Seuchen
zug ·als äußerst nachteiliog erWlies.en. Es muß 
mit Genugtuung festg,estellt w,erden, daß dm 
neuen Gesetz nunmehr w.irklich .strenge Sperr
maßnahmen mög1ich sind. 

Die Bel'lirksveIlWaltunys1behörde kann dar
über hinaus in einem genau bezeichneten Ge
biet die Abhaltung von Mäl1kten, Tierschauen, 
Festlidllkeiten und anderen Veranstaltungen, 
die ein Zusammenströmen von 'größeren 
Menschenmassen mit sich bringen, untersagen 
sowie die Sdlließung von Kindergärten und 
Schulen anordnen. Unter bestimmten Voraus
setzungen kann auch die Schließung von Be
trieben und Arobeitsstätten verfügt werden. 

Zur Verhinderung der Ausbreitung der 
Maul- und Klauenseuche tülber den örtlichen 
Bereich einer Bezirksverwaltungsbehörde hin
aus kann der Landeshauptmann einschnei
dende Beschränkungen im Vieh- und Fleisch
verkehr sowie Beschränkungen des Verkehrs 
von Personen und Fahlizeugen vornehmen. 

Hier hat auch die praktische Erfahrung ge
zeigt, daß das ein großer Fort·schritt ist. Ich 
darf hier kurz an mein Gebiet erinnern, in dem 
die Seuche aufgetreten ist und es große 
Schwierigkeiten gab, als eiben - Sie wissen, 
daß die Monate Jänner und Februar des ver
gangenen Jahres der Beginn der Seuche 
waren - vom Bezirkshauptmann in Sankt 
Pölten die Veranstaltungen, Bälle und der
gleichen, untersagt ,wurden, nicht so 1m Be
reich des Mag.istrats der Stadt Sankt Pölten, 
und daß sich dann s'ehr rasch etliche Zei
tUlllgsschrei'ber gefunden haben, die die Frage 
aufgeworfen ha/ben: Wird der Herr Bezirks
hauptmann nun den Verdienstentgang der 
Gastwirte, den Ent'gang der Veranstalter und 
dergleichen tragen, denn die gesetzliche 
Grundlag,e war dafür nicht ,gegeben? 

Es war 'eiben das !krasse Beispiel, daß im 
Bereich des Magistrates Sanlkt Pölten Veran
staltungen abgeführt werden konnten. 

Zur Verhinderung der Auslbreitung der 
Maul- und Klauenseuche über den örtlichen 
Bereich der Be;z;irksver:warltuntgsbehörde ihinaus 
kann also der Landeshauptmann diese ein
schneidenden BeschräIllkungen betreffend Ige
bietsweise Veranstaltungen größerer Art klar 
untersagen. 

Weiters darf ich vielleicht hier noch er
wähnen, daß eben auch die Vorsorge und -die 
Voraussetzung 'rur Schuf!zimpfungen der Tier
bestände amtlich angeordnet werden kann. 
KüIlJftig ist jedoch auch, allerdings mit Ige
wissen Einschränkungen, die freiwillige Imp
fung der TieDbestärrde außerha]b der amtlich 

angeordneten Schu1lzimpfungen lbezieJhungs
weise der Impfgebiete möglich. 

All die angeführten n-eugefaßten Bestim
mungen lberuJhen im wesentlichen auf den Er
fahrungen mit der Maul- und KlauenseuChe 
1973 und las.sen in Zukunft 7JWe,ifellos eine 
wesentlich wirksamer.e Bekämpfung solmer 
Seuchen el'Wlarten. 

Eine wesentliche Verbesserung brachte, wie 
bereits eI1Wäbnt, die Novellierung hinsichtlich 
der Entschädigung heim Auftreten von Tier
seuchen. Während bisher bei Wiederkäuern 
und Einhufern, die auf Anordnung geschlachtet 
wurden, nur eine Entschädigung in der Höhe 
des g,emeinen Wertes geleistet wurde, 1st nun
mehr der VerkehrSIWert Izugrunde zu legen. 
Ähnlich ist es auch .bei Schlachtschweinen, wo 
bisiher nicht der hundertprozentige Ersatz ye
wahrleistet wurde, sondern nur 95 Proz ent ; 
gegenwärtig g.i.bt es leioon hundertprozentigen 
Ersatz. Ähnlich heim Zuschlag hei Nutz- und 
Zuchttieren, wo 'bisher nur 25 Prozent gewährt 
wurden und nun auch der volle Verkehrswert 
vergütet :wird. 

Wesentliche Verbesserungen, die nicht nur 
für die Landwirtschaft, 'sondern auch für alle 
anderen Berufs- und Personenkreise von Be
deutung sil1Jd, wurden nun hinsichtlich der Ent
schädigung bei Erwerbsbehinderung vorgese': 
hen. Das geltende Recht sah eine Entschädi
gung bei Erwerbsbehinderung infolge der Ver
hängung einer Sperre wegen Maul- . und 
Klauenseuche nur bei unselbständig Erwerbs
tätigen vor, und hier auch nur in der Höhe 
der sogenannten . Kollektivv.erträge. Es wurde 
nun festg.eLegt, daß auch hier die volle Ent
schädigung :gewährt wjrd. Ebenso ist -die Ent
schädigung für sellbständ:Lg ,erwerbstäti,g.e Per
sonen und Unternehmungen bi.er gesich·ert. 

Auch bier darf ich aus meiner Erfahrung 
in meinem Bereich berichten, daß es eine 
große Frage gab bei der totalen 'Sperre anläß
lich des letzten Seuchenausbrudles in der Ge
meinde Würmla, wo eben die totale Sperre 
verfügt wurde. wo Arbeitnehmer den Ort 
nicht verlassen und die Betriebe die Löhne 
weiter,gezahlt haben und eine Viergütung eben 
nur nach den kollektivvertraglichen Löhnen in 
Aussicht gestellt wOfden war. Und nun kann 
eben auf Grund der Novellierung die volle 
Vergütun,g gewährt werden. 

Bedauerlicherweise blieben bei der Novellie
rung viele berechtigte Wünsche unberücksich
tigt. Zunächst einmal kann zur Verhinderung 
und Weiterverbreitung von Tierseuchen von 
einem Bundesland in ein anderes durch Ver
kehr mit Tieren, tierischen Rohstoffen oder 
sonstigen Produkten die Verfügung nur der 
Bundesminist,er für Gesundheit und Umw,elt-. 
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schutz treffen. Der VorsChlag, daß auch der 
Landesbauptmann ermächtigt werden sollte, 
zumindest eine vorläufige Verfügung diesbe
züg"1idl zu treffen, wurde leider Gottes abge
Lehnt. Im Intel1esse 'einer möglichst rasdlen 
Seudlenbekämpfung wäre diese vorläufige 
ErmädltJigung des Landeshauptmannes s-ehr 
2lWedunä.&.ig gewesen. 

Im Gesetz ist vorgesehen, daß bei Gefahr 
der Einsdlleppung einer Tierseudle aus dem 
Ausland die amtliche Schutzimpfung der Tier
bestände in den gefährdeten Gebieten anzu
ordnen ist. Der Vorschlag der Landwirtschaft, 
diese amtliChe Schutzimpfung auch bei der Ge
fahr eines Wieder:auftretens einer Seuche im 
Inland durchzuführen, wurde bedauerlicher
weise ebenfalls abgelehnt. Gerade beim zwei
ten Seuchenzug des Jahres 1973 hat sich ge
zeigt, daß auch nach dem offiziellen Erlöschen 
der Seuche nicht zuletzt durch tiefgefrorenes 
Fleisch jederzeit die Gefahr eines Wiederauf
tretens der Seuche besteht. 

Trotz der etwas unklaren Rechtslage wurden 
im Einvernehmen zwischen Bund, Land und 
den ehemals am schwer:sten betroffenen Ge
bieten soldle Schutzimpfungen Ende 1 913 
durchgeführt. Umso verständlicher ist es da
her, daß derartige Maßnahmen, die man aus 
der Notwendigkeit heraus sogar praktiziert 
hat, in der Novellierung nicht vorgesehen wur
den. 

den Bund sehr unzureichend getroffen wurden, 
wie zum Beispiel Abtransport der auf amtliche 
Anordnung zu schlachtenden Tiere und der
gleichen, weitgehend den Ländern zugeteilt, 
etwa nach dem Motto : Wer viel kritisiert, der 
soll -es am besten selbst machen. Dagegen ,ist 
grundsätzlich nichts einzuwenden, doch ist da
durch eine wesentliche Verschiebung de'! 
Kostenfrage noch nicht geklärt. Die Bekämp
fung der Tierseuche, wie das Veterinärwesen 
überhaupt, ist grundsätzlich Bundessache, und 
es muß dalber der Standpunkt vertreten wer
den, daß der Bund auch im wesentlichen für 
die Kosten der Seuchenbekämpfung aufzu
kommen 'hat, wie das auch bisher der Fall war. 

In der Novelle wirtd versucht, einen wesent
lichen Teil der Kosten auf die Länder bezie
hungsweise auf die Gemeinden abzuschieben. 
Es wird beispielsweise in der Novelle verlangt, 
daß die Gemeinden Vorsorge zu treffen haben, 
daß sogenannte Verscharrplätze im Seuchenfall 
benützt werden. Das ist natürlich nicht so leicht 
zu tätigen, da auch ,solche Verscharrplätze 
wasserrechtllich verhandelt werden und auch 
dazu geeignet sein müssen; ferner sind sie 
vorher festzulegen und mit Kosten verbun
den. Darüber hinaus ist unserer Ansicht nach 
die Art der Verscharrung nicht geeignet für 
eine endgülti-ge und auch balkterienfreie Be
seitigung der Ka:daver. 

Die Landwirtschaft hat weiters vorgeschla
Erwähnt muß weiters werden, daß viele gen, in den Katalog der anzeigepflichtigen 

Bestimmungen · in der Novelle Anlaß zu Un- Tierseuchen die in ihren Symptomen der Maul
klarheit geben werden und je nach Auslegung und Klauenseuche sehr ähnliChe Vesikuläre 
auch zu größeren Nachteilen führen können. Virusseuche bei Schrweinen aufzunehmen und 

Leider ist auch in der Novelle nicht das Pro
blem bereinigt worden, daß nämlich der Land
wirt schon bei geringsten Versäumnissen den 
Entschädigungsanspruch verliert. Hier müßte 
eben besonders darauf RücksiCht genommen 
werden, daß bei Spezialbetrieben, bei Zucht
betrieben der Verlust der Anspruchsberechti
gung zur E�istenzgefäh:rdung führen kann. 
Es war vortgeschlagen, daß hier strengere 
Strafbestimmungen bei kleineren Versäumnis
sen anzuwenden wären und nicht gleich der 
Entzug der Vergütung. 

In der Novelle wurden auch wesentliche 
Kompetenzversdliebungen zwischen dem Bund 
und dem Land vorgenommen, was natürlich 
auch entsprechende finanzielle Auswirkungen 
hat. Der Landw.irtschaft ist primär wichtig, daß 
die notwendigen Maßnahmen rasch und rich
tig getroffen werden, egal ob nun die Bundes
oder Landesbehörde zuständig ist. Dasselbe 
gUt auch für die damit verbundene Kosten
frage. 

Bezeichnenderweise hat man nun jene Maß
nahmen, die beim letzten Seuchenzug durch 

hinsichtlich dieser Seuche alle für die Maul-
und Klauenseuche geltenden Besti:rflmungen 
anwendbar zu eIiklären. Dies erscheint schon 
im Hinlblick. auf :die Sdlrwierigkeiten der 
diagnostischen Unterscheidungsmöglichkeiten 
gegenülber der MaUll- und Klauenseuche wie 
auch hinsichtlich der schweren wütschaftlichen 
Schäden, die 1m Gefolge dieser Viirusseuche 
auftreten können, notwendig. 

Es darf daher darauf hingewie,sen werden, 
daß diese Virusseume auch in vielen anderen 
Ländern zu den anzeigepflichUgen Tierseuchen 
gehört und daß durch die EiI1lbeziehung in das 
Tierseuchengesetz eine'r vor kurzem ergan
genen Empfelhlung der FAO entsprochen 
würde. 

Bei der Maul- und Klauenseuche des Jahres 
1913 hat sich 'klar herausgestellt, daß erst ab 
dem Zeitpunkt, als die Bundeslbehörden bereit 
waren, auch mit der Landwirtschaft zusammen
zuarbeiten, in de'r Bekämpfung der Seuche 
raschere Fortschritte erzielt werden konnten. 
Es wurde daher angeregt, einen sogenannten 
Seuchenbeirat im Gesetz zu veraIllkern, wel-
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chem neben dem Bundesministerium für Ge
sundheit und UmweltsdJ.utz Vertreter der Tier
ärztlichen Hochschule, der Tierärztekammern, 
der Landwirtschaftskammern und selbstver
ständlidJ. der Landesregierungen angehören 
so�lten. Leider wurde dieser Vorschlag nicht 
beI1Ücksichtigt. 

Meine Damen und Herrenl Wenn wir uns 
noch kurz vor Augen führen, welche Folgen 
der Seuchenzug des Jahres 1973 hatte, dann 
darf ich Ihnen sagen, daß mehr als eine halbe 
Milliarde Schilling allein für die Landwirt
schaft in diesem schlWeren Seuchenzug verlo
renging. Sie kann daher, glaube ich, als 
größte Einzelkatastrophe, die unser Land in 
den letzten J anrzehnten getroffen hat, bezeich
net werden. Insgesamt waren in Niederöster
reich und im Burgenland 1 643 Gehöfte und 
1 1 2 Gemeinden von der Seuche befallen. Es 
mußten nahezu 5000 Rinder und fast 75.000 
Schweine geschlachtet werden. Der allein 
dadurch v,erursachte Schaden beträgt 
1 67 ,200.000 S. Dazu kommen noch die erheb
lichen Kosten für die Schutzimpfungen, da 
insgesamt 1 ,270.000 Rinder und 37.000 Schafe 
od,er Zi,egen und 242.000 Schweine in unmittel
barem Zusammenhang mit der Seuche schutz
geimpft werden mußten. 

Darüber ,hinaus wurden mit Ausnahme von 
Tirol in allen ÜJbrigen 'Bundesländern sämt
liche Rinderrbestände auf freiwilliger B asis und 
auf Kosten der betroffenen Länder schutzge
impft. 

Wesentlich größer ist j edoch der indirekte 
Schaden durch den Nutzungsentgang der Vieh
wirtschaft. Die zeitrweise Lahmlegung des 
Viehverkehrs in den beiden betroffenen Bun
desländern sowie inSbesondere die monate
lange Exportsperre, von der zeitweise ganz 
Osterreich betroffen war, haben großen Scha
den verur,sacht. Es ist daher verständlich, daß 
hier ,auch für später,e Zeiten e,in entsprechender 
Produktionsausfall gegeben ist. Dazu kommen 
natürlich noch die Schäden, die die ÜJbrige 
Wirtschaft, das Gewerbe, der Fremdenverkehr, 
die Industrie und dergleichen mehr, durch die 
Seuche erlitten hat. 

Angesichts dieser enormen Schäden rur die 
gesamte Volkswirtschaft ist es verständlich, 
daß kaum ein Seuchenzug der Nachkriegszeit 
so im Mittelpunkt des aUgemeinen Interes,ses 
und der Kritik gestanden ist wie dieser im 
Jahre 1972. 

Meine sehr geehrten Damen und Herrenl 
Wenn wir uns nun vor Augen halten, daß es 
vor einem Jahr diese Seuche in Niede'Iöster
reich gab und wir heute die Folgen, die dar
fiber hinaus noch entstanden sind, kurz Ibe-

trachten, dann möchte ich in erster Linie auch 
die Situation, in die nun die Landwirtschaft 
in Osterreich geraten ist, darstellen: 

Durch die Exportsperre in unserem Export
land Italien, das j ährlich ungefähr 1 70.000 Rin
der von uns aufnimmt, ist es zu einem Eng
paß, zu einem Riesenstau auf dem Rindersek
tor gekommen. Erst als der Präsident der Land
wirtschaftskammern namens der Präsidenten
konferenz und EXiperten nach Rom und Bonn 
gefahren sind, um den Export wieder zu er
möglichen, wurde klar, daß hier auch ein Ver
säumnis des Bundesmini-steriums vorliegt. Die 
ministeriellen Dienststellen in diesem Land 
haben nämlich kundyetan, daß sie keinen 
authentischen und offiziellen Seuchenbericht 
des Bundesministeriums für Gesundheit erhal
ten haben und ihre Berichte und Kenntnis
nahmen aus diversen Zeitung,en und anderen 
Berichten ,entnehmen mußten. Erst nach 
Klarstellung der Verhältnisse, daß große Teile 
Osterreichs, besonders die westlidlen Teile, 
nicht berüihrt waren, wurde der Export wieder 
ermöglicht. 

Es ist, glaube ich, auch hier zu bemerken, 
daß es sehr grotesk anmutet, wenn im gleidlen 
Zeitraum, in dem die Grenzen für unsere Aus
fuhren gesperrt waren, der Import von 
Schlachttieren, von Schlachtrindern und 
Schweinen frisch und froh vor sich ging. 

Meine Damen und Herren! Am 8. Juni hat 
die Präsidentenkonferenz offiziell das Mini
sterium aufgefordert, diese Uberalisierung auf 
dem Schweines'ektor .sawJ.e di,e erleichterten 
Einfuhren auf dem Rindersektor abzustellen. 
Es wurden mehr als 20.000 Tonnen Schweine
fleisch auf Grund der Liberalisierung impor
tiert, wovon 6000 Tonnen auf La:ger gelegt 
werden mußten, da sie im Konsum nicht unter
gebracht wurden. Ebenso ging der Import des 
sogenannten Verar:beitungsfleisches weiter. 

Meine Damen und Herren! Wir sind gegen
wärtig in der Situation, daß auf Grund dieser 
Importe und des mangelnden Albsatzes im 
Ausland die Lager vollgepfropft wurden; dazu 
kam auch noch die Masse an -gekeulten Tieren, 
die eb enfaHs gelagert werden mußten. Die 
Auswirkungen dieser Maßnahmen spüren wir 
heute sehr -deutlich. Der Import wurde nicht 
eingestellt, und wir, die Landwirtschaft, sehen 
uns gegenwärtig einer Situation gegenüber, 
die für die Zukunft untragbar ist. Gegenüber 
Jänner 1973 ist im Jänner 1 974 der Erlös aus 
dem Rindfleisch um mehr als 14 Prozent zu
rückgegangen. Im gleichen Zeitraum haben 
sich die Fütterungskosten auf diesem Sektor 
um 13 Prozent erhöht, was einen Preisunter
schied ergibt, der nicht veJ1kraftet werden 
kann. 
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Dazu kommt, daß eine totale Uiberstallung 
vorhaDlden ist und daß es die Landwirtschaft 
sehr, sehr schwer hat, di·e notwendigen Fut
termittel lbereit'Zustellen, beziehungSIWeise d·aß 
durch das ÄlteIlWerden dieser Masttiere die 
Qualität, die im Export .gefragt ist, nicht mehr 
gegeben list, sodaß wir Mer große Sorg,en 
haben. ' 

Meine Damen und Herren! Ich glaube, daß 
der Herr Bundeskanzler Kreisky nach der Aus
sage, die ,er im Zuge der sogenannten Energie
krise gemacht hat, als er auf die Hysterie 
hinwies, die entstanden ist, MS momentan ge
sagt wurde, beim Reis gelbe es Schwierigkeiten 
und morgen gelbe es kein .Mehl mehr, 'Wodurch 
starke Hamsterkäufe und dergleichen ausge
löst wurden, beruhiJgend sagen konnte, es 
bestehe keine Gefahr weder ·auf dem einen 
noch auf dem anderen Sektor, denn die Land
wirtschaft in Osterreich decke den Tisch mit 
GrundDlahrungsmitteln. Es besteht also kein 
Anlaß zu einer Besorgnis. 

Wenn dii,e Dinge so weiterlaufen und sich die 
Kostenscb.ere für die Landwirtschaft weiterhin 
so ungünstig entwickelt - wir 'haben deutliche 
Anzeichen dafür, denn auch ·gestern mußten 
wir erfahren, daß ·bei den Gesprächen im Bun
deskanrzleramt keine Bereitschaft bestand, die 
Preise für ,Produktionsmittel, die die Land
wirtschaft dringendst Ibenötigt, zu senlken -, 
wir.d, da wir auch keine Berei tscha.ft gefunden 
haben, auf dem Sektor des Handelsdüngers 
etwas zu erreichen, die ProduJktion infolge 
dieser Steigerung der Produktionskosten 
wesentlich zurückgehen. Der Herr Kanzler 
wird vielleicht in ein, zwei oder drei Jahren 
nicht mehr beruhigend sagen können: Die 
österreichische Landwirtschaft deckt den Be
darf. 

Meine Damen und Herren! Viell.eicht wer
den momentan die Bauern die Kosten tragen. 
Morgen - ich glaube, diese El1faJhrung konn
ten wir in der Vergangenheit seihr oft 
machen - sind es die Konsumenten, die dann 
erhöhte Preise rur Produkte, die auf dem hei
mischen Markt nicht erzeugt und aus dem 
Ausland eingeführt werden, beZahlen müssen. 

Di,e heute hier beschlosS'ene Nov·elle zum 
Tiers·eucheng.esetz ist ein Schntt, um all ·diesen 
Dingen Einhalt zu gebieten. Ich möchte abrer 
dennoch d1e Frau Bundesrnlinister ersuchen, 
sofort mit den notwendigen Maßnahmen zu 
beg,innen, damit neben der Novelliierung auch 
ein neues Tiers,euchengesetz gesch,affen wird, 
das die Wlidersprüchlichk,eiten der Novelle mit 
dem alten Tierseuchenges:etz beslelibigt. In die
s em Sinne darf ich hier ,di'e Erklärung abgeben, 
daß die Fraktion d,er Volkspartei dieser No
velle des Gesetzes ihre Zusbimmung gehen 
Wird. (Beifall bei der OVP.) 

Vorsitzender-Stellvertreter Ing. Gassner: 
Weiters ist zum Wort gemelidet Herr Bundes'" 
rat Windsteig. ICh erteile ihm dieses. 

Bundesrat Windsteig (SPO) : Herr Vorsitzen
der ! Frau Bundesminister I Meine Damen und 
Herrenl Wie wir schon ge!hört haben, wurde 
das Tierseuchengesetz 1909 in Kraft gesetzt 
und ist in der Zwischenzeit fünfmal novelliert 
worden. Diese No'Vellierungen mußten auf 
Grund der verschiedenen Seuchenzüge - es 
waren ja mehrere in dieser Zeit - vorgenom
men werden. Es sind im wesentlichen aher 
immer nur geringfügige Änderungen vorge
nommen worden ; der Inhalt dieser Verände
rungen war nicht allzu groß. 

Nach dem Jahre 1 966 war der Schrei nach 
einer Novellierung, 'besser gesagt, nach einem 
neuen Ti,er.seuchenrgesetz nicht mehr zu über
hören gewesen, und man hat nun versucht, 
ein neues Gesetz zu machen, Allerdings ist 
der Entwurf, der bereits 1 968 in die Begut
achtung hinausge1gangen ist, kJIäglich unterge
gangen, und es wurde auf dem Sektor des 
Tierseuchengesetzes bis dahin nichts mehr ge
tan. 

Nun erlebten wir ilm Vorjahr diesen neuer
lichen Zug der Maul- und Klauenseuche in 
Osterreich, und ich glauJbe, aus der Ibeschei
denen Kenntnis, die ich darüber halbe, sagen 
zu dürfen, daß dies wohl einer der sch1wersten 
Seuchenzüge gewesen ist, vielleicht der 
schwerste überhaupt. Ich glaube a:ber auch, 
hier sa-gen zu müssen, daß die Vonwür.fe, die 
damals der Bundesregierung ·gemacht !Worden 
sind, sie hätte zuwenig getan, sie hätte ge
schlafen und dergleichen mehr, nicht gam: be
rechtigt gewesen sind, denn diese Bundes
regierung hat bereits, als, ich glaube, im 
Oktober 1972 bekannt wurde, daß· im Raume 
Rumänien und Ungarn die Maul- und Klauen
seuche neuerdings grassiert - dazu darf man 
sagen, daß auch heute die Maul- und Klauen
seuche in Europa nicht vOlUkommen zum Er
liegen gekommen ist, es wird immer wieder 
da und dort kleinere oder größere Seuchen
züge g8lben -, zuerst die Landesveterinärräte 
eingeladen und mit ihnen Maßnahmen be
sprochen. 

Trowdem kam es am 24. Jänner 1913 zum 
Ausbruch der Seuche in Margarethen am 
Moos, und diese Seuche hat sich dann, trotz 
der verschiedenen Maßnahmen, die immer wie
der von der Oppos.ition kribisi,ert wurden, bis 
in den Raum Lilienfeld hingezogen. (Rufe bei 
der avp: Nicht nur!) 

Und nun .glaubte man äm Frühjahr 1913, 
doch endlich ein Albklingen der Seuche zu er
leben, alber dann kam erst die richtige Kata
strophe. (Bundesrat H e  i n z i n g e r: Von den 
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verseuchten Tieren vor allem I - Bundesrat 
S c  h r e i n  e r: Weil verseuchtes Vieh einge
führt wurde!) Meine Damen und Herren! Ich 
darf es Ihnen aus eigener Anschauung sagen, 
denn ich komme aus der Gemeinde, in der 
diese Maul- und Klauenseuche bei dem zwei
ten Zug 1 973 entstanden ist und am meisten 
grassiert . 'hat, der Gemeinde Ringelsdorf/ 
Niederabsdorf. Es ist eine wirkliche Katastro
phe. Und wenn man in dem Gebiet selbst lebt 
und .gesehen hat, wie die Zustände waren, 
dann kann man wahrhaftig sagen: Es möge 
hoffentlich nie wieder so kommen! Ob das 
nun den Landwirt betrifft oder die übrige 
Bevölkerung, es gibt hier Beschwernisse son
dergleichen und sicherlich einen gewaltigen 
und riesigen Verlust für den einzelnen Betrof
fenen und für die gesamte Wirtschaft. 

Wenn man aber diese Katastrophe betrach
tet, dann kann man nicht nur von Versäum
nissen sprechen, die die Bundesregierung oder 
die Frau Minister Leodolter habe einreißen 
lassen, da muß man vielleicht auch einmal 
daran denken: Ist denn alles getan worden, um 
dieser Seuche Einhalt zu ·gebieten? Ist von 
den Betroffenen selbst das Entsprechende ge
tan worden? (Bundesrat B ü r k 1 e: Die Bauern 
sind also schuld?) 

Und da muß· ich leider Gottes eines sagen 
- ich kann es mir leider nicht verkneifen, dies 
hier zu sagen -: Am 3. April 1 973 ist die 
Maul- und Klauenseuche in Ring,elsdorf erst
maHg aufgetreten und am 13. April dann in 
Niedera,bsdorf, in der �eiten Ortschaft dieser 
Gemeinde. Man sollte darulber nachdenken, 
damit das, was dann .passiert ist, nicht wieder 
vOJ.1kommen kann, nämlich daß am 1 5. April 
1973 in Neusiedl an der Zaya, das ist, wenn 
Sie wollen, 6 km von Niederabsdorf entfernt, 
eine Raiffeisenkassenversammlung stattgefun
den hat, die der Herr Bürgermeister dieser 
Gemeinde, LandJesrat Bierbaum, seines Zei
chens Präsident der Niederösterreichischen 
Landwirtschaftskammer, präsidiert hat. 

Es ging damals sicherlich um für die Be
troffenen vielleicht sehr wichtige Probleme, 
nämlich die FUn!ktionärsgarde neu zu bestel
len. Wenn ich recht informiert bin, ging es 
darum, einen Funiktionär abzulösen. Aber ich 
gla1l!be, daß man doch in Anbetracht dieser 
gra(ssi,er.enden Seuche daIian denk:en hätte müs
sen, daß eine solch 'große Versammlung, !bei 
der an die 250 Vertrauenspersonen, hauptsäch
lich natürlich aus den landwirtschaftlichen 
Kreisen, zusammenkömmen, nicht dazu bei
tragen kann, die Maul- und Klauenseuche zu 
bekämpfen. 

Leider Gottes hat sich dann gezeigt, daß 
an den Tagen danach, am 15 . April, am 

16 .  April - jeden Tag konnte man das dann 
erloeben -, neue Gemeinden von der Maul
und KLauenseuche betroffen 'Wurden, wobei 
aber noch lang,e nicht ,gesagt wurde, wieV1iel 
G ehöfte in den 'ein�elnen ber,eits g·enannten 
Gemeinden neuerdings dazugekommen sind. 
Bine Katastrophe .sondergleichen I Man müßte, 
so glaube ich, auch von illeser Seite etwas 
mehr tun. 

Und dann kamen die Erschwernisse bei der . 
Bekämpfung der Seuche. Sicherlich, gesetz
liche Möglichkeiten waren irgendwie gegeben, 
aber doch nicht ausreichend. <DeShalb liegt j a  
diese Novellierung nunmehr zur Beschlußfas
sung hier vor uns. 

Wie haben die Seuchenteppiche ausgesehenl 
Wie wurden di·ese Seuchen teppiche ignoriertl 
Wie wurde das Gasthausvertbot umgangen! 
Ich hahe es selbst erl<ebt, ich kann Ihnen 
davon erzä'hlen. Keine Pauschalverdächtigung, 
keine Pauscha�beschuldigung gegen die Land
wirte, aber wenn einzelne da/bei sind, die, 
wenn sie ins Gasthaus kommen, sagen: "I 
glaUlb', ich iha:b' a die .Maul- und Klauen
seuche ' ' ' ,  dann wäre es kein Wunder, wenn 
die anderen Bauern herg�hen, ihn bei Kopf 
und Kragen schnappen und hinauswerfen. 
A.ber so etwas dürfte nicht voI1kommen. Es ist 
sicherlich ein PrOblem. Ich glaube, man hat 
daraus einiges gelernt. 

SelJbstverständlich :wurden dann Sportveran
stallungen, Ausflüge und dergleichen doch 
weitestge!hend abgesagt. Ich ,kann darauf ver
weisen, daß wir im gesamten Bereich des Be
zirkes Gänserndorf alle Maiveranstaltungen 
der SPO sofort a;bgesagt haben. Es war aller
dings nicht zu veI1h.indern, daß die Maul- und 
Klauenseuche weiter grassiert hat. 

Und dann kam es zu den unliebsamen Er
scheinungen, die eigentlich dazu geführt ha
ben, daß man den Seuchenbahnhof Zistersdorf, 
unter diesem Titel ist er j a  dann bekannt ge
worden, geschaffen hat. Es war nun so, daß 
man mit der Ah�UJhr der Tierkadaver anfäng
lich wohl zurecht gekommen ist, daß aber 
dann immer mehr und mehr Gehöfte befallen 
wurden und man weder die Tierkadaver weg
brachte noch die zur Keulung vorgesehenen 
Tiere. 

Ich erinnere mich an ein Gespräch mit dem 
Herrn Oberveterinärrat Dr. Predernig, der in 
Zistersdorf Einsatzleiter der vom Bund ge
schaffenen Verladestelle gewesen ist, in dem 
er über die Sorgen und Nöte erzählte, die er 
hinsichtlich der Verladung gehabt hat. Die 
Beschwerden, die da gekommen sind, waren 
verständlich, die Erregung der Landwirte war 
auch verständlich, denn wenn einer in seinem 
Hof die Maul- und Klauenseuche hat und 
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dort vielleicht schon eIwge Tiere tot herum
li,egen und er dies g.emeldet hat ,und dann 
sieht, wi,e aus ,einem Nachbargehöft, das 
erst gestern oder heute gemeldet hat, daß dort 
die Maul- und Klauenseudle ist, die Tiere 
weggeführt werden und von ihm nicht, dann 
ist er erregt; das ist selbstverständlich. Es hat 
vieler Gespräche und vieler regelnder Ein
griffe von seiten der Verantwortlichen des 
Ministeriums bedurft, um hier Abhilfe zu 
schaffen und langsam aber sicher die Seuche 
wieder in den Griff zu bekommen. 

Ich glaube sagen zu können, daß gerade 
die Novellierung des Tierseuchengesetzes ein 
entscheidender Schrlitt vorwärts ist und eine 
entscheidende Verbesserung vor allen Dingen 
in der Bekämpfung der Maul- und Klauen
seuche, in der Bekämpfung von Tier seuchen 
überhaupt bringt. Es ist schon in der Erweite
rung des Anwendungsbereiches ein wesent
licher Faktor enthalten, nämlidi daß nicht nur 
die nutzbaren Haustiere, die bis dahin ge
nannt waren, sondern auch andere Tiere, 
die wie Haustiere 'gehalten werden, mit ein
bezogen werden, und auch solche in Tier
gärten, denn wir haben ja nicht nur Tier
gärten in der Form wie in Schönbrunn oder, 
wenn Sie wollen, in Salzburg und anderen 
ähnlichen in Osterreich, sondern wir haben 
auch den Safaripark Gänserndorf. Somit kön
nen auch solche Tiere mit einbezogen werden, 
und zusätzlich besteht nun auch die Möglich
keit, durch Verordnung ebenfalls auf freier 
Wildbahn befindliche Tiere, die dann natürlich 
durch Verordnung zu bestimmen sind, mit 
einzubeziehen. 

Es ist sicherlich eine gute Maßnahme, daß 
man nun auch das Problem der Tierärzte, vor 
allem der Amtstierärzte, betrachtet. Gerade 
der Fall unseres Amtstierarztes in Gänsern
dorf dürfte ausschlaggebend dafür gewesen 
sein, daß man nunmehr hier auch freiberuf
liche Tierärzte in die Seuchenbekämpfung mit 
,einbeziehen kann, denn der arme Mann 
wenngleich er altersmäßig noch nicht so fort: 
geschritten war, hat diese Uberlastung einfach 
nicht mehr ertragen und ist schwer erkrankt. 
(Die V o r  s i t z e n  d e übernimmt wieder die 
Leitung der Verhandlungen.) 

Was ich aber im Hinblick auf die Seuchen
bekämpfung als sehr beachtenswert empfinde, 
ist, daß die Anzeigepflicht e11Weitert und ver
schärft wird. Das ist eine der Maßnahmen, die 
von gl'ößter Bedeutung sind, ebenso daß der 
Bürgermeister, der auch nur über einen Ver
dacht von Maul- und Klauenseuche informiert 
wird, sofort die Möglichkeit hat, nunmehr die 
Sperre dieses Gehöftes vorläufig auszuspre
chen. Das war bisher nicht der Fahl. Nunmehr 

hat er die Möglichlkeit, sofort einzuschreiten 
und die Maßnahmen ibescheidmäßig festzu
setzen, die die Bewohner dieses Gehöftes und 
die in irgendeiner Form mit dem Gehöft in 
Verbindung tretenden oder in Verbindung 
stehenden Personen betreffen. Hier ist eine 
schnelle Vorbeugung ,gewährLeistet. 

Darüber hinaus wurd'e natürlich im Zuge 
dieser Katastrophe - anders kann man 
das wirklich nicht bezeichnen - immer wieder 
die Forderung aufgestellt, ja, warum sperrt 
ihr denn die Ortschaft nicht zu? Wenn das 
drüben in der Tschechei wäre, dann wäre alles 
schon einwandlfrei abgeriegelt, da käme nichts 
herein und nichts her,aus. Ja, Wiarum macht ihr 
denn das nicht? Das ist ja ganz einfach. Diese 
Möglichkeit ,war aber gesetzmäßig nicht ge
geben. Nunmehr sind Maßnahmen auch auf 
diesem Sektor vorgesehen, sodaß man wirk
lich Sperrmaßnahmen durcbJfiühren kann, so
wohl von seiten der BeziVkshauptmannschaft 
als vor allen Dingen dann, wenn es sich um 
größere Gebiete handelt, von seiten des Lan
deshauptmannes. 

Ich hätte mir vorstellen können, daß man 
damals ohne weiteres den ·gesamten Gerichts
bezirk Zistersdorf zum Sperrgebiet eI1k.lären 
hätte sollen, denn es · gab keine Gemeinde, die 
von der Seuche nicht betroffen gewesen wäre. 
Der Herr Landeshauptmann hat also nunmehr 
die MöglidIkeit, solche großräumige Sperren 
zu verfügen. 

Die Vorschriften über die SchutzImpfungen 
wurden veIibessert. 

Die EntschädigungslbesUmmung€n wurden 
ebenfalls wesentlich veI1bessert. Mein Vor
redner, Bundesrat Göschelbauer, hat ja schon 
darauf hinge:wiesen, daß hier wirklich wesent
liche Verbesserungen eingeführt wurden. Es 
ist nun so, daß der tatsächliche Verkehrswert 
bei den Wiederkäuern und Einhufern in An
rechnung gebracht wird, ohne Unterschied, ob 
es sich dabei um erkrankte Tiere handelt oder 
um solche, diie nicht ,erkrankt sind, aber der 
Keulung zug,eführt werden müssen. Nicht 
mehr ist im Gesetz enthalten der hiefür vorge
gehene Abzug von ,einem Droittel hei Maul- und 
Klauenseucheerkrankung, Rotz oder Rinder
Tbe. Auch bei den Schw.einen list, wie schon 
erwähnt, der Verkehrswert nunmehr als 
Grundlage der Entschädigung 'zu nehmen. Bei 
Schlacht- und Nutzschlweinen ist die Mitwir
kung der Landwirtschaftskammern bei der 
Erstellung des WerttarHs für die betreffenden 
Tiere und, wie schon erwahnt, die Weglassung 
der Einschränkungen auf 50 ibeziehungsweise 
80 Prozent vor'gesehen. 

Als ganz enorme Verbesserung ist zu wer
ten, daß nunmehr auch der Arlbeitnehmer he-
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ziehungs.weise der Selbständige, der aus ande
ren Gründen, wenn er auch nicht Landwirt ist, 
eine Erweribsverminderung hat, eine Entsmä
digung !bekommt. Das Problem bei dem Ar
beitnehmer war ja insbesondere, daß er laut 
Gesetz nur kollektivvertraglich entschädigt 
wurde ; das hat bestimmt große Härten ver
ursacht. Nunme'hr wird praktisch der Netio
lohn als · Entschädigungsgrundlage 'genommen 
werden, wahrend beim Selbständigen nach 
dem wirtschaftlichen Eillikommen vorgegangen 
wird. Auch ist zu erwähnen, daß nunmehr 
Gegenstände, die bei der Desinfektion 'be
schädi'gt werden - ausgenommen natürlich 
Dünger -, einer Entschädigung zugeführt 
werden können, nämlich in der Höhe des 
gemeinen Wertes. 

Bedeutungsvoll erscheint mir, daß die An
sprüche der Tierärzte geregelt sind, denn diese 
haben j a  sicherlich einen Einsatz zu leisten, 
der 'weit über ihr sonst übliches Azibeitsniveau 
hinausgebt. 

Zu ellwähnen ist auch - Ibesonders im 
ZusammeIllhang mit dem, 'was ich eingangs 
erwähnt haJbe, mit den Versäumnissen, mit 
den Nachlässi.gkeiten, mit der VerniedlidlUng 
der ganzen SeuChenverhreitung und so wei
ter -, daß die Strcdbestimmungen entschei
dend verschärft wurden. So wurde der seiner
zeitige VorsChlag von 3000 S auf nunmehr bis 
zu 30.000 S Stralfe beziehungsweise Ibis zu drei 
Wochen Arrest erhöht. Man 'hofft, daß ,gegen 
di eses Gesetz nicht verstoßen wird und weit
gehend auCh darauf eingewirkt werden kann, 
daß die erforderlichen Maßnahmen im einzel
nen dom getroffen werden beziehungsweise 
daß sich die Betroffenen in entSlprechender 
Weise verhalten. 

Albschließend mömte ich, meine Damen und 
Herren, folgendes sagen: nie Novellierung 
dieses Gesetzes war dringend erforderlich, 
denn nur so ist kurzfristig die Lösung der 
Problematik möglich geworden. 

Ebenso bleibt aufremt, daß wir ein völlig 
neues Tierseuchengesetz brauchen werden, 
wenngleich uns diese Novelle und die bis
herigen Bestimmungen weitestgehende Mög
ilJ.chikeiten geben. In Zukunft muß eine wir
kungsvoUere Bekämpfung der Tierseuchen von 
se1ten der Gesetzg,ebung ,gewährleistet sein. 

Die Novellierung beweist aber, daß diese 
Bundesregierung von den Prablemen nicht nur 
redet, sondern auch handelt, handelt im Sinne 
und im Interesse tJsterreichs und seiner Be
völkerung, und darum geben wir Sozialisten 
dem Antrag, gegen diesen Gesetzesbeschluß 
keinen Einspruch zu erlhelben, gerne unsere 
Zustimmung·. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzende: Danke. 

Weitere Wortmeldungen liegen nicht vor. 

Wünscht noCh jemand das Wort? - Dies ist 
nicht der Fall. 

Die Debatte isi geschlossen. 

Wird vom iBerichterstatter ein 'Schlußwort 
gewünscht? - Das ist auch nicht der Fall. 

Wir kommen nun zur Albsttmmung. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r u e h  zu 
erheben. 

9. Punkt: Gesetzesbesdllu8 des Nationalrates 
vom 5. Feber 1974 betreffend ein Bundes
gesetz, mit dem das Tuberkulosegesetz ge
ändert wird (2. Tuberkulosegesetznovelle) 

(1088 der Beilagen) 

Vorsitzende: Wir gelangen nun zum 9. Punkt 
der Tagesordnung : 2. Tuberlmlose·geset.z
novelle. 

Berichterstatter ist Frau Bundesrat Wanda 
Brunner. ICh bitte um ihren Bericht. 

Berichterstatterin Wanda Brunner: Frau 
Vorsitzende I Frau Ministerl Meine Damen und 
Herrenl Im Rahmen der Tuberkulosehilfe nam 
dem Tuberkulosegesetz sind regelmäßige 
Geldlbe�hilfen zu leisten, die dem eineinhalb
fachen Richtsat'Z für die AUSIQleichszulagen . in 
der Pensionsversicherung nach dem ASVG 
entsprechen. 

Durch den vorliegenden Gesetzesbeschluß 
des Nationalrates soll nun eine Anpassung 
der Leistungen nach dem TUlberkulosegesetz 
an die Leis1:ungserhöhung nach der 30. Novelle 
zum ASVG erfolgen. 

Der Sozialausschuß hat die gegenständliche 
Vorlage in seiner Sitzung am 1 9. Feber 1914 
in VeIlhandlung genommen und einstimmig 
beschlossen, dem Hdhen Hause zu empfehlen, 
keinen Einspruch zu erheben. 

Als Ergebnis seiner Beratung stellt der 
Sozialausschuß somit den A n  t r a g, der Bun
desrat wolle beschließen: 

Gegen den Gesetzesbesmluß des National
rates vom 5. Feber 1974 betreffend ein 
Bundesgesetz, mit dem das Tuberkulosegesetz 
geändert wird (2. Tuberkulosegesetznovelle) , 
wird kein Einspruch erhoben. 

Vorsitzende: Danke. 

Wir gehen nunmehr in die Debatte ein. 

Zum Wort gemeldet hat sich Frau Bundes-
rat Elisabeth Schmidt. 
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Bundesrat Elisabeth Schmidt (OVP) : Frau 
Vorsitzende! Frau Ministerl Hoher Bundesrat! 
Es liegt uns eine Mininovelle· zum Tbc-Gesetz 
zur Beschlußfassung vor. Darütber selbst eine 
große Debatte afb!zuruhren, ist müßig. 

Die 30. ASVG�Novelle sieht eine Änderung 
der Richtzahlberechnung vor, durch die es zu 
einer Erhöhung des Anpassungsfaktors 
kommt. Die Ausgleichszulagenrichtsätze wer
den in ZlWei Etappen erlhöht, und es müssen 
demnach auch die Leistungen nach dem Thc
Gesetz der 30. ASVG-Nove.Ile entsprechend 
aufgestockt werden. 

Infolge des ständig ,zunehmenden Preisan
stieges, 'Welcher von der Bundesregierung mit 
einer weltweiten Erscheinung Ibegründet wird 
(Bundesrat T i r n t  h a I: Das stimmt ja auch!), 
der aber nicht zuletzt auch durch iihre Ver
säumnisse verursacht wu:r:de, ist eine Er
höhung der Leistungen audl nach dem T!bc
Gesetz eine sich ergebende Konsequenz. Wenn 
schon die gesunde Bevölkerung unter der 
Preislawine stöhnt, so sollen wenigstens die 
Tuberkulosen davor ein weni'g geschützt wer
den. 

Ich habe schon im Jutli des vergangenen 
Jahres zum Tu'berkulosegesetz gesprochen 
und dabei die unzulänglichen vorbeugenden 
Maßnahmen der TuberkulosebekämpfUD!g bei 
den Gastarbeitern erörtert. Viele Kolleginnen 
und Kollegen, auch von der sozialistischen 
Fraktion, !haiben meine Ausfiührungen für rich
tig tbefunden. Doch ich frage die Frau Minister: 
Was ist ,bisher von ihr ,beziEiliUDlgsweise dem 
ihr unterstellten Ministerium unternommen 
worden, um die österreichische Bevölkerung 
vor den mit TuJberkulose behafteten G ast
arbeitern und deren AngEiliörigen zu schützen? 
Viele von ihnen leiben und arbeiten mit 
Osterreichern zusammen und leiden an TU!ber
kulose, ja sogar an einer offenen Tbc. (Bun
desrat S c  h i p  a n  i: Nur die, die schwarz 
hereinkommenI) Wie ich rDereits damals aus
führte, werden viele Gastarbeiter, bei welchen 
Tbc festgestellt wurde (Bundesrat S c h i
p a n  i: Ich kenne das aus den Betrieben, aus 
der Praxis!) - bitte, Herr Kollege, hören Sie 
erst einmal das zu Ende, was ich zu sagen 
habe! -, flüchtig und suchen sich oft sogar 
in einem anderen Bundesland Allbeit, damit 
sie nicht in ihre Heimat albgeschoben werden. 

Hier müßten seitens der Frau Minister end
lich einmal energische Maßnahmen, womöglich 
an den Grenzübergängen, ge'troffen werden 
(Bundesrat S e i  d 1: Wie geht das?), um solche 
neue Infektionsquellen auszumera:en. 

Das gleiche gilt übrigens auch für die Ver
breitung der G eschlechtskrankheiten, welche 
nicht zuletzt durdl die Ausländer in letzter 
Zeit wieder stark. angestiegen sind. 

Im Juli des vergangenen Jahres sagte die 
sozialistische Aibgeordnete Frau Herta Wink
ler im Plenum des Nationalrates ilur Tuber
kulosegesetznovelle folgendes : 

"Die Ansteckungsfälle aller aktiven T,bc
Formen verteilten sich 1910 recht unterschied
lich auf die verschiedenen Bundesländer. S o  
scheinen Bundesländer mit einem :hohen Gast
arbeiteranteil stärker durch die Ansteckung 
an aktiver Tbc betroffen als Bundesländer, 
in denen ,weniger Gastar'beiter im Verhältnis 
zur inländischen Arbeitnehmerschaft zu finden 
sind." Ferner: "Dabei ist aus dem Gesund
heitsbericht 1910 festzustellen, ,daß von allen 
Neuzugängen an aktiver Tbc in allen Formen 
in Wien 23,5 Prozent, in Oberösterreich 1 6,1 
Prozent und in Vorar1berg 15 Prozent auf 
Ausländer, das heißt auf G astarbeiter, ent
fielen." 

Das waren die Worte von Frau Nationalrat 
Winkler. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Diese Prooentsätze waren schon 1910 alarmie
rend. Seit 1970 hat sich alber die AruzahJl der 
Gas'tarbeiter bei uns in Osterreich noch 
wesentlich erhöib.t, und es ist demnach anzu
nehmen, daß somit auch der Prozentsatz der 
Tbc-<Fälle angestiegen ist. 

Frau Minister I Auch Ihnen ist nicht UIllbe
kannt, daß soundsoviele an Thc erkrankte 
Ausländer in unserem Lande untergetaucht, 
flüchtig sind und eine Gefahr ·rur .die öster
reichiscben AI1beiter und in weiterer Fol'ge 
für die gesamte Bevölkerung bedeuten. Was 
hat die Regierung dagegen unternommen? 

Hoher Bundesrat I Seit 1 .  Jänner 1 974 wer
den auf Grund der 29. ASVG-Novelle erhöhte 
Beiträge eingeihoben, die den einzelnen Dienst
nehmer el1heblich belasten. Diese Mittel soll
ten für die Vorsorgeuntersuchungen bezie
hungsweise Gesundenuntersuchungen bereit
gestellt werden. 

Frau Ministerl Wie können diese durchge
führt 'Werden, wenn bisher 'Weder Drucksorten 
noch Formulare in genügender Anzahll vor
handen sind, gesmweige denn Verträge mit 
den Ärzten abgeschlossen 'Werden? Gesche'hen 
ist nichts! Aber die DienstnEilimer werden zur 
Kasse gebeten. 

Durch die Gesundenuntersudlungen hätte 
auch so mancher Fall von. T'bc aufgedeckt und 
einer entsprechenden Behandlung zugeführt 
werden können. 

Ebenso, meine sehr geehrten Damen und 
Herren, vemält es sich mit der Zi'garetten
preiserhöhung, die dem Finanzminister seit 
Dezember 1 97 1  jährlich eine Einnahme von 
ungefähr 400 Millionen Schilling sichert, also 
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bisher 'zirka 800 Millionen Schilling einibrachte. 
Was geschah mit diesem Geld? Was wurde 
damit finanziert? Diese Mittel sollten doch 
dem Gesundheitsressort zufließen! (Bundesrat 
B ü r k 1 e: Sollten! Sollten!) Sollien. Jawohl, 
ich sagte: sollten, Herr Kollege. 

Wurden sie zur Spitalsfinaruz;ierung ver
wendet? Wurden sie der Tll!bertkulosenhillfe 
zugeführt? Auch diese Gelder, meine sehr 
geehrten Damen und Herren . . . (Bundesrat 
\'\' a 1 1  y: Der Herr Kollege Bürkle sollte 
Ihnen öfter etwas sagen! - Heiterkeit. -
Bundesrat B ü r k 1 e: Das ist eine gescheite 
Frau, die braucht das nichtI) Ich lasse mir auch 
von meinen Kollegen nichts sagen, denn ich 
bilde mir meine eigene Meinung, Herr Kol
lege l (Beifall bei der OVP.) Auch diese Gelder, 
meine .sehr ·geehrten Damen und HerI1en, hät
ten ,für die VOJ:isoI'lgeuntersuchung verwendet 
werden können. 

Nun soll der Zig·arettenpreis neuerlich er
höht -werden. Ja die Regierung spielte sogar 
mit dem Gedanken, eine Gesundheitssteuer 
einzuführen. 

Was bedeuten aber, Hoher Bundesrat, die 
Unterstützungen durm die 'Tbc-Hillfe, wenn 
durch Unterlassung von Maßnahmen die 
Quellen neuer Infektionen nicht 'beseitigt wer
den? Eine Bekämpfung dieser Krankiheit wird 
daher nur el1folgreich sein, wenn das Ubel an 
der Wurzel angepackt wird und /Wenn In- und 
Ausländer einer regelmäßigen Untersuchung 
zugeführt werden. Ausländer sollten sim wo
möglich an der Grenze diesen Untersuchungen 
unterziehen oder vor einem Arbeitsantritt 
eine Bescheinigung eines beamteten Arztes 
erbringen müssen, aus der hervoIlgeht, daß sie 
gesund und frei von ansteckenden Krank.
heiten sind. (Zwischenruf bei der Spö.) Ja, 
aber soundso viele tauchen unter, Frau Kol
legin. 

Hier sollten sicher auch die Dienstgeber mit 
eingeschaltet werden (Bundesrat S c h i  p a n  i: 
Jawohl, das ist richtig/), indem sie trotz des 
noch herrsmenden Artbeitskräftemangels keine 
Ausländer ohne Artbeits- Ibeziehungsweise 
Aufenthaltsbewilligung einstellen. (Bundesrat 
S c  h i p a n i: Jetzt sagen Sie das Richtige/) 

greifen, um so die Bevölkerung vor der Infek
tion zu schützen. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren! 
Zur 'gegenständlichen Gesetzesnovelle ist wei
ter nichts zu sagen, da sie ja ledig.lich eine 
Mininovelle ist, die hloß die Anpassung der 
Leistungen nach dem l1bc-Gesetz an die Lei
stungserhöhung nach der 30. Novelle zum 
ASVG vorsieht. 

Meine Fraktion gibt dieser Mininovelle, die 
nur geringfügi'ge Verbesserungen bringt, die 
Zustimmung. (Beifall bei der öVP.) 

Vorsitzende: Weiters ist zum Wort gemel
det Frau Bundesr·at Annemarie Zdarsky. 

Bundesrat Annemarie Zdarsky (SPO) : Frau 
Vorsitzende! Herr Minister !  Hoher Bundesrat! 
Einer alten Krankheit steibt ein relativ junges 
Gesetz - sieht man von den früheren Für
sorogebestimmungen ab -, dessen lZIWeite No
vellierung hier unsere Zustimmung finden soll, 
gegenüber. 

Diese Novellierung beinhaltet, so wie im 
Nationalrat einstimmig ibescbllossen, eine An
hebung der Geldbeihilfen. Der Autfwand rur 
diese regelmäßigen Geldbeithilfen wird sidl. 
um rund 600.000 S erhöhen. Im Einzelfall han
delt es sich um keine große Summe, also muß 
man smon einfach rechnerisch zu dem Schluß 
kommen, daß es dom eine größere Zahl von 
Betroffenen gibt. Da es sich aber bei der 
Tuberkulose um eine IDlfektionskrankheit han
delt, von der allgemein angenommen wird, 
daß sie fast nicht mehr vorhanden ist, schien 
mir eben dieser Schluß ·wichtig genug, mich 
näher damit zu befassen. 

Im habe aus diesem Grunde mit der Tbc
FürsorgesteHe der Stadt Graz und einigen 
Lungenfachäl1Zten gesprochen. Dabei kamen 
ganz .interessante F.akten zutage, di.e .ich 
�hnen nicht vorenthalten möchte. Wichtig 
schien mir vor laUem dies zu ,sein: Osteueich, 
Deutschland und die Smweiz sind die drei 
Staaten in Europa, die noch eine hdhe Quote 
von Tuberkuloseerkrankungen haben. Es wird 
nun die Frage gestellt: Warum ist Osterreich 
mit an �ührender SteUe bei den Tuberkulose
erkrankungen .in Europa? Wir haben seit 1 968 
ein gutes Gesetz dafür, das auch auf die Pro
blematik der Erkrankungen eingeht, uns aber 
doch nicht vor Neuer.krankungen so weit 
schützt, daß die Anzahl der Neuerkrankungen 
zurück-geht. Wir ·geben WirtschaftSlhilfe, also 
Geldiberhilfen, daß die Tuberkulose nicht wie
der oder .weiter als die Krankheit der Armen 
zu bezeichnen ist, das heißt, auch die Familien 
der ,Betroffenen keine Not leiden sollen. 

Aber, meine sehr geehrten Damen und Her
ren, das liegt doch in der Hand der Bundes
regierung! (Bundesrat S c  h i p  a n  i: Die Bun
desregierung nimmt sie ja nicht aut! - Wei
tere Zwischenrufe bei der Spö.) Es liegt an 
der Regierungl Bitte, meine Damen und Her
ren, lassen Sie mich ausreden, dann werden 
Sie hören, was im noch weiter zu sagen hasbe. 
(Beifall bei der öVP.) 

Was also ist die Ursache, daß in Osterreich 
Es Hegt aber an der Regierung, in dieser noch viermal mehr Menschen an Tuberkulose 

Richtung hin schärfere Maßnahmen zu er- sterJben als in Holland, daß fümmal mehr 
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Neuerkrankungen zu verzeichnen sind als in 
Dänemark und daß viermal mehr rMenschen 
in Osterreidl mit ansteckender Tuberkulose 
leben als in Schweden? 

Wir erfassen bei uns die Infektionsquel!len 
nicht oder sehr schlwer. Der Großteil der Er
kraIlikten unterzieht sich sehr gerne der Thera
pie und, wie die Statistik auch sagt, mit 
bestem Erfolg. Auf die es aber ankommt, sind 
die Menschen, welche eine Therapie, die eine 
zeitweise Ruhigstellung erfordert, ablehnen 
und so unkontrollierte BaziUenstreuer wer
den. 

Die Oststaaten sind schon weitgehend frei 
von Tuberkulose, sicher auf Grund der Asylie
rung, .die dort . . .  (Bundesrat B ü r k 1 e: Nach 
der Statistik! Wer es glaubtI) Ja, nadl der 
Statistik, die dort rigoros mgewandt wird. 
(Bundesrat S c  h i p  a n  i: Wie ist die Statistik 
von der Kollegin Schmidt?! - Bundesrat 
P r  e c h t I: Die sie das letzte Mal erzählt hat 
über den 144erl) 

Wie glesagt: Holland, Dänemark und d�e 
skaooinaviJsc:hen IStaaten haben rsehr wenig 
Tuberkuloseerkrankung;en. Asy,lierung 'erfolgt 
dorrt auf fI'eiwilLiogei:' Basis. Asylierung ist ,der 
Punlkt, der wolhl Ibei uns im Gesetz aufscheint, 
aber wenig zum Tragen kommt. 

Die Mentalität dieser bestimmten Personen 
stellt auch eine freiwillige Asylierung in 
Frage, denn 'gerade der Tuberkulosekranke, 
der zu einer Asylierung angehailten /Werden 
müßte, will dies nicht, denn er hat seine 
Medizin: den Alkohol. 

So wie Osterreich iJm Alko'hollkonsum vorne 
steht, stehen wir auch bei der Tuberkulose. 
Es ist dies nicht voneinander rzu trennen. Das 
PrOblem der TuberJkulose in Osterreich ist 
der Alkohol. 

Ein typisches Beispiel hiezu: Die Heilstätte 
Wilhelmshöhe für Kriminelle, in der Erkrankte 
gleichzeiUg lhre Haft verbringen können, wird 
sehr ·gerne von den erkrankten GesetzesÜlber
tretern frequentiert, nur die Alkoholiker weh-
ren sich gegen den Heilstättenaufenthalt. 
Alkoholiker lehnen eine Heilstättentherapie 
ab und werden so eine Infektionsquelle ; ich 
meine hier ;immer nur -Erkrankte mit BaziHen
nachweis. Hiezu kommt, daß beim organisch 
gesunden Alkoholiker die Abwehrkräfte her
abgesetzt sind, und im Gasthaus trifft 'einer den 
anderen und bekommt ,einer vom anderen die 
Tuberkulose. 

Ein Beispiel aus Graz: Hier wurde vor 
kurzer Zeit das erste Mal ein richterlicher 
Beschluß �ur Asylierung ausgesprochen. Was 
war die Folge? Nach dem ,Betroffenen wird in 
ganz Osterreich gefahndet, und er ist unsteten 
Aufenthaltes geworden. 

Wir impfen die Säuglinge, machen Kon

trollen in den Schulen, in :besiimmten Be
trieben, 1i!ber damit ist eigentlich die Kontroll
möglichkeit erschöpft. 

Reihenuntersuchungen in der Bevölkerung 
beruhen auf FreiJwillligikeit der 'Menschen, die 
sich dieser Untersuchung unterziehen. 

Wenn Blattern oder Typhusfälle irgendwo 

auftreten - ich denke an das vergangene 
Jahr: Italien: Cholera -, so sind die Zeitun
gen voll davon, und der ORF /berichtet dar

über. Die Menschen sind sehr Ibeunruhigt. 

Niemand aber schreibt darüber, daß bei uns 
noch immer jährlich relativ viele Menschen 
an der Tuberkulose sterben. 1972 waren es in 
der Stadt Graz 29. iBefremdlidlenweise heun
ruhigt dies niemand. Es Iberichtet weder die 
Presse noch ein ORF. Wir alle aber sind davon 
bedroht. Ich meirue mit diesen ein.igen dlie, die 
sich kieiner Thenapire unterniehen . 

Hoher Bundesrat I Mehr Aufklärung wäre 
hier Prophylaxe und Therapie ! Wenn Sie jetzt 
sagen wollen, das geht die Frau Gesundheits
minister an, so kann ich nur sagen: Dies fälllt 
uns allen zu! Wir dürfen diese Krankheit nicht 
als gottgegeben hinnehmen, sondern sollten 
halt hier den Spruch aus dem Koren anwenden: 
Man soll den Esel anlbinden und dann Gott 
walten lassen. 

Wir sollten falltweise in unserem persön
lichen Wirkungskreis daruber sprechen und 
unsere Mitbür'ger daran erinnern, daß die 
Tuberkulose in der MOl'lbidität g'leichgeblieben 
ist, wenn auch die Mortalität zurüCk:gegangen 
ist. 

Ein Beispiel wieder aus der Stadt Graz. 
1 968 waren 38 Neuerkrankungen an Tuber
kulose mit Bazillennacbrweis. 1 972 39 Ertkran
kungen. 1 968 ga'b es 48 Todesfälle an TU!ber
kulose und 1 972 29. 

Diese Neuerkrankungen betreffen nidlt die 

Reihenuntersuchungen der Fremdarlbeiter. Hier 

war fologendes Resultat: 1 968 wurden 628 Per

sonen unter,sucht, -davon Ibekam ,eine PeIlSOiIl 

keine ArbeitsbewiHigung wegen Tuberkulose.  

1 912 wurden 3607 Personen untersucht, davon 

bekamen 15 ,Personen keine Arbeit slh ewill i

gung wegen Tuberkulose. Und ohne Arbeits

bewi:lligunig darf doch kein Unternehmer einen 

FremdaIlbeiter einstellen. 

Hoher Bundesrat! Es gibt viele Infektions
krankheiten, die durch Auflklärung :bei uns 
fast nicht mehr auftreten. Auch die Tuber
kulose ist eine Infektionskrankheit, an der 
bei entsprechender Aufklärung und Prophy
laxe viel weniger Menschen eIlkranlken müß·
ten. Ich glaube sagen zu dül'lfen, daß !Wir dies 
alle \Wünschen. 
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Da wir a'ber auch. alle um die LeIbensum
stände und Sorgen der davon Betroffenen und 
ihrer Familien wissen und helfen wollen. so 
geben wir Sozialisten ge me unsere Zustim
mung zur NovelUerung des Tuberik.ulosege
setzes. (Beifall bei der SPO.) 

Vorsitzende: Danke. 

Weitere Wortme�dungen liegen nicht vor. 

Wünscht nodl. jemand das Wort? - Dies ist 
nicht der Fall. 

Vorsitzende: Die Tagesordnung ist erschöpft. 

Die Einberufung der n ä c h s t e n Sitzung 
des Bundesrates wird auf schriftlichem Wege 
erfolgen. Als Sitzungstermin ist Donnerstag. 
der 1 4. März 1 974. 9 Uhr in Aussicht genom-
men. 

Für die Tagesordnung dieser Sitzung kom
men jene Vorlagien in Betracht. die der Natio
nalrat bis dahin verabschiedet haben wird. 
soweit sie dem Einsprucbsrecht des Bundes
rates unterliegen. sowie die Wahl der Ver-

Die Debatte ist 'geschlossen. treter Osterreichs in der Beratenden Versamm-

Wird vom Berichterstatter ein Schlußrwort lung des Europarates und allenfalls Erstattung 
eines Dreiervorschlages des Bundesrates für gewünscht1 - Dies ist nicht ,der Fall. 
die Ernennung eines Mitgliedes des Verfas-

Wir kommen zur Abstimmung. sungsgerichtshofes. 

Bei der A b s t i m  m u n g beschließt der Die Ausschußberatungen sind für Dienstag, 
Bundesrat, gegen den Gesetzesbeschluß des den 12. März 1 974. ab 16 Uhr vorgesehen. 
Nationalrates k e i n  e n E i n  s p r  u c h zu er-
heben. Die Sitzung ist g e s c h I 0 S s e n. 

SchluJi der Sitzung: 15 Uhr 25 Minuten 
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